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Mit Jahresbeginn 2009 tritt das neue
Wohngeldgesetz in Kraft. Von der Er-
höhung des Wohngeldes können
viele Chemnitzer Haushalte profitie-
ren. Wohngeld wird wie bisher auch
für Mieter von Wohnraum in Form
des Mietzuschusses und für Eigentü-
mer von selbst genutzten eigen-
tumswohnungen oder Eigenheimen
als Lastenzuschuss gewährt. Derzeit
beziehen rund 3900 Haushalte in
Chemnitz Wohngeld.
Die wichtigsten Änderungen und In-
formationen zur Bewilligung des
Wohngeldes finden Sie auf Seite 5.

Änderung zum 
Wohngeldrecht

Jutta Müller ist Ehrenbürgerin von Chemnitz
Viele kamen zum Festakt ins Rathaus - Kati Witt und andere Eisstars gratulierten

Schulpartnerschaft der Sportgymnasien Tampere, 
Mulhouse und Chemnitz 

Zum Aufbau einer Schulpartnerschaft
zwischen den Sportgymnasien „Ly-
cee Albert Schweizer“ aus Mulhou-
se/Frankreich, „Sammon Keskus-
lukio“ aus Tampere/Finnland reisten
Lehrer des Chemnitzer Sportgymna-
siums nach Tampere.  
Details zum Projekt waren Thema des
Treffens. Bis Januar 2009 muss das
Konzept beim Pädagogischen Aus-
tauschdienst in Bonn vorliegen, sonst
gibt es keine Fördermittel.  
So wurden Einzelheiten besprochen
und ein Plan für den Ablauf zum
Schüleraustausch erarbeitet, der das
Lernen und Trainieren für die
Mädchen und Jungen auch am jewei-
ligen Austauschort garantieren soll.
Ein erster Besuch von je 15 Sport-
schülern mit ihren Lehrern aus Mul-
house und Tampere ist für  Septem-
ber 2009 in Chemnitz geplant. Das
Austauschprojekt geht über einen
Zeitraum von zwei Jahren. ●

Nach 14 Jahren intensiver Zusam-
menarbeit wird die Kooperation der
Städte Chemnitz, Zwickau, Plauen,
Hof und Bayreuth auch in den näch-
sten Jahren fortgesetzt. Seit einem
Jahr verkehrt der Franken-Sachsen-
Express mit aktiver Unterstützung
des Städtenetzes im 1-Stunden-Takt
sehr erfolgreich zwischen Dresden
und Nürnberg. Steigende Fahrgast-
zahlen geben dem Konzept eines
kundenfreundlichen Taktfahrplans
Recht. Nächstes Etappenziel ist der
Baubeginn für die durchgehende
Elektrifizierung der Sachsen-Franken-
Magistrale. Außerdem haben die
Netzpartner im vergangenen Jahr bei-
spielgebende Kultur- und Begeg-
nungsprojekte realisiert. In den Jah-
ren 2009 und 2010 sind Vorhaben mit
Bezug zu dem Jubiläum „20 Jahre
Deutsche Einheit“ geplant.
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Die Sport-, Trainings- und Schulstätten in Tampere sind vom Feinsten, davon

konnten sich die Chemnitzer vor Ort überzeugen. Foto: Wirth

Sächsisch-Bayeri-
sches Städtenetz 
Lenkungsausschuss tagte

Es war ein Nachmittag großer Emotio-
nen: Jutta Müller, die erfolgreichste Eis-
kunstlauf-Trainerin der Welt, wurde für
ihr großartiges Lebenswerk und ihre Ver-
dienste für ihre Heimatstadt  Ehrenbür-
gerin von Chemnitz. Vergeben wurde die
höchste Auszeichnung der Stadt wäh-
rend eines Festaktes im Stadtverordne-
tensaal des Rathauses.  Ehemalige Welt-
stars wie Katarina Witt, Gabriele Seyfert,
Anett Pötzsch und Jan Hoffmann,Trainer,
junge Talente aus dem Chemnitzer Eis-
laufclub und viele, die die Sportkarriere
von Jutta Müller begleitet haben, waren
der Einladung gefolgt. Außerdem nah-
men zahlreiche Gäste aus Politik, Wirt-
schaft, Sport und Kultur am Festakt teil
und hunderte Chemnitzer Bürgerinnen
und Bürgern erlebten das Ereignis live

vor der Videowand auf dem Markt mit.
Nach einem stimmungsvollen musikali-
schen Auftakt, interpretiert vom Pianis-
ten Tom Bitterlich mit Musik aus den
Küren der  Eisläufer, begrüßte die Chem-
nitzer Oberbürgermeisterin Barbara Lud-
wig Gäste und Ehrengäste. Sie erinnerte
an die  unvergessenen Sporterfolge von
Jutta Müller, deren Schützlinge insge-
samt 57 Medaillen bei Olympischen
Spielen, Welt- und Europameisterschaf-
ten erkämpften.  „Jutta Müller und ihre
Sport lerinnen und Sportler haben nicht
nur Spuren auf den Eisflächen der Welt
hinterlassen, sondern auch in und für un-
sere Stadt“, betonte die Oberbürger-
meisterin . Bevor der Laudator das Wort
ergriff gab es „Gänsehautmomente“ und
viel Beifall bei den eindrucksvollen Bil-
dern eines Film-Porträts über die legen-
däre Trainerin. Beifall gab es anschlie-
ßend auch für den Laudator Heinz Florian
Oertel: Der ebenso legendäre Sportre-
porter und langjährige Wegbegleiter
würdigte in seiner begeisternden Fest-
rede Jutta Müllers Leistungen und auch
die aller anderen Eiskunstlaufmitstrei-
ter. Im Blitzlichtgewitter der zahlreichen
Fotografen erhielt Jutta Müller aus den
Händen der Oberbürgermeisterin die Eh-
renbürgerurkunde und das Ehrenge-
schenk. 
Tief gerührt dankte Jutta Müller für die
„überwältigende Auszeichnung“: „Ihr,
überhaupt meine Stadt, habt mir so viel
gegeben!“  Erste Gratulantin für die 
„frischgebackene“ Ehrenbürgerin  war
dann mit Katarina Witt der international
erfolgreichste Schützling der Trainerin.
Der prominente Eislauf-Star dankte
„meiner lieben Frau Müller“, der promi-
nenten Lehrerin und Förderin, mit herzli-

chen Worten: Jutta Müllers Geburtstags-
zahl 80 und „gelegt“ aufgreifend als Zei-
chen für Unendlichkeit, erinnerte Kata-
rina Witt an unendliche Stunden un-
nachgiebigen Trainierens, die „die Liebe
zum Sport geprägt und unsere Stadt

Chemnitz in der großen weiten Welt be-
kannt gemacht haben“. Nach dem Fest-
akt und dem anschließenden Empfang
gab es im Foyer des Rathauses einen re-
gelrechten Ansturm von hunderten be-
geisterter Autogrammjäger. ●

Junge Talente aus dem Chemnitzer Eislaufclub bildeten Spalier für die berühmte 
Trainerin auf ihrem Weg zum Festakt im Chemnitzer Rathaus.

Die Ehrenbürgerin umringt von ihren Eisstars , Barbara Ludwig und Heinz-
Florian Oertel. Fotos: Sax

Mit ihrer Unterschrift im Goldenen Buch 
besiegelt Jutta Müller die Ehrenbürgerschaft.

Die Stadtverwaltung wird dem Stadtrat
für seine heutige Sitzung den Abschluss
eines erneuten  Haustarifvertrages am
Theater zum 1. Januar 2009 empfehlen.
Grundlage der Tarifeinigung sind die in
mehreren Runden herausgearbeiteten
Verzichtsangebote der Gewerkschaften
und die Bereitschaft der Stadt, den Zu-
schuss an die Städtischen Theater über
die derzeit 14,8 Millionen Euro pro Jahr
hinaus zu erhöhen.  Lehnt der Stadtrat
ab,  sieht die Vorlage als Alternative die
Entscheidung über den Abbau von 59
Stellen vor.
Die Eckpunkte im Einzelnen:
Die Robert-Schumann-Philharmonie  –
106 Mitarbeiter  – verzichtet auf das 13.
Monatsgehalt, das Urlaubsgeld sowie
die für das Jahr 2009 geplante Tarifan-
hebung. Die gleichen Konditionen gel-
ten für den Chor (44).  Die Beschäftig-
ten des TVöD (190) reduzieren ihre
Arbeitszeit um zehn Prozent auf 36 Stun-
den pro Woche, das Gehalt wird ent-
sprechend reduziert. Im Gegenzug wer-
den betriebsbedingte Kündigungen für
die Laufzeit des Tarifvertrages von fünf
Jahren ausgeschlossen. Die Mindest-
größe für die Robert-Schumann-Phil-
harmonie wird auf 99 festgeschrie-
ben – damit ist der Status als 
A- Orchester gesichert. Die Mindestzahl
der Chormitglieder wird mit 40 festge-
legt. Mit dem Verzichtsangebot der  Ge-
werkschaften und einem deutlich er-
höhten Zuschuss der Stadt wird die
nötige Summe von zusätzlich 4,6 Mil-
lionen Euro jährlich erreicht, die nach
dem Auslaufen der Haustarife im Som-
mer durch die automatische Rückkehr
zum Flächentarif nötig geworden war.
Bis dato bezuschusste die Stadt das
Theater jährlich mit 14,8 Millionen aus
städtischen Mitteln und rund sieben Mil-
lionen Euro aus Mitteln des urbanen Kul-
turraumes Chemnitz.

Stadtrat entscheidet
heute über Theater
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AAuuffsstteelllluunnggssbbeesscchhlluusssseess uunndd
FFrrüühhzzeeiittiiggee BBeetteeiilliigguunngg ddeerr ÖÖffffeenntt--
lliicchhkkeeiitt zzuumm vvoorrhhaabbeennbbeezzooggeenneenn
BBeebbaauuuunnggssppllaann NNrr.. 0088//1144 „„BBüürroo--
ggeebbääuuddee aann ddeerr HHooffffmmaannnnssttrraaßßee““

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2
Baugesetzbuch wird bekannt ge-
macht, dass der Planungs-, Bau-
und Umweltausschuss in seiner
Sitzung am 09.12.2008 Folgendes
beschlossen hat:
1. Auf dem Kaßberg an der Hoff-

mannstraße soll der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan Nr.
08/14 „Bürogebäude an der
Hoffmannstraße“ aufgestellt
werden. Das Plangebiet des Be-
bauungsplanes beinhaltet das
Flurstück 1861/13 der Gemar-
kung Chemnitz.

2. Die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit soll im Rahmen ei-
ner zweiwöchigen Auslegung
der Planunterlagen erfolgen.

Die Planungskonzepte und dessen

Begründung liegen im Zeitraum 
vvoomm 0055..0011..22000099 bbiiss 1166..0011..22000099
im Stadtplanungsamt, Techni-
sches Rathaus (Neubau), Annaber-
ger Straße 89, im Offenlegungsbe-
reich der 4. Etage rechts neben den
Panoramaaufzügen während der
nachfolgend genannten Zeiten zur
Einsicht aus: montags bis mittwo-
chs von 8.30 - 12.00 und 13.00 -
15.00 Uhr, donnerstags von 8.30 -
12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr, frei-
tags von 8.30 - 12.00 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist
wird der Öffentlichkeit Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung im
Stadtplanungsamt Zimmer 456 ge-
geben. Anregungen können auch
schriftlich im Stadtplanungsamt
eingereicht werden.

Chemnitz, den 10.12.2008

ggeezz.. BBuutteennoopp
Amtsleiter
Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung

ÄÄnnddeerruunngg ddeess AAuuffsstteelllluunnggssbbee--
sscchhlluusssseess zzuumm vvoorrhhaabbeennbbeezzooggee--
nneenn BBeebbaauuuunnggssppllaann NNrr.. 0088//0033
„„EEiinnkkaauuffssmmaarrkktt aann ddeerr WWeesstt--
ssttrraaßßee// HHooffffmmaannnnssttrraaßßee““
Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2
Baugesetzbuch wird bekannt ge-
macht, dass der Planungs-, Bau-
und Umweltausschuss in seiner
Sitzung am 09.12.2008 folgendes
beschlossen hat:
1. Der Aufstellungsbeschluss zum

vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 08/03 „Einkaufs-
markt und Bürogebäude an der
Weststraße/ Hoffmannstraße“
Beschluss-Nr. B-97/2008 des
Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschusses vom 08.04.2008,
wird so geändert, dass der Gel-
tungsbereich nunmehr das Flur-
stück Nr. 1861/12 der Gemar-
kung Chemnitz gemäß neben-
stehenden Plan beinhaltet. 
Ziel der Bauleitplanung ist die
planungsrechtliche Vorberei-
tung eines „großflächigen Ein-
zelhandelsbetriebes mit 1550
m2 Verkaufsfläche“.
Im Planverfahren ist im Sinne
des § 11 Abs. 3 BauNVO nachzu-

weisen, dass sich das Vorhaben
auf die Verwirklichung der Ziele
der Raumordnung und Landes-
planung sowie auf die städte-
bauliche Entwicklung und Ord-
nung nur unwesentlich aus-
wirken wird.

2. Die städtebauliche Einordnung
und die Architektur des Lebens-
mittelmarktes werden in Abstim-
mung mit dem Stadtplanungs-
amt erarbeitet und dem
Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schuss zur Billigung vorgelegt.

3. Der Titel des Planverfahren lau-
tet auf Grund der Änderungen
nunmehr „Einkaufsmarkt an der
Weststraße / Hoffmannstraße“.

4. Die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit soll im Rahmen ei-
ner 2-wöchigen Auslegung der
Planunterlagen erfolgen.

Der Termin der frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit wird im
Amtsblatt der Stadt Chemnitz zu
einem späteren Zeitpunkt bekannt
gemacht.
Chemnitz, den 10.12.2008
ggeezz.. BBuutteennoopp
Amtsleiter
Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung

Montag, 22.12.2008, 19.00 Uhr,
Ratszimmer des Rathauses, 09224
Chemnitz OT Grüna, Chemnitzer
Str. 109
TTaaggeessoorrddnnuunngg::
1. Eröffnung und Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungsge-
mäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwendun-

gen gegen die Niederschrift der
Sitzung des Ortschaftsrates

Grüna – öffentlich – vom
24.11.2008

4. Informationen des Ortsvorste-
hers

5. Anfragen der Ortschaftsräte
6. Einwohnerfragestunde
7. Benennung von 2 Ortschafts-

ratsmitgliedern zur Unterzeich-
nung der Niederschrift der öf-
fentlichen Sitzung des Ort-
schaftsrates Grüna

WW.. BBuunnzzeell
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Grüna 
– öffentlich –

SSttaaddtt CChheemmnniittzz -- SScchhuullvveerrwwaallttuunnggssaammtt 

Zum frühestmöglichen Termin ist die Stelle

Betreuer (Kennziffer 655/40),
durch einen Sozialassistenten oder Krankenpfleger
(Bewertung mit der Vergütungsgruppe VII BAT-O/ Eingruppie-
rung in Entgeltgruppe 5 TVöD) mit einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von 36 Stunden entsprechend dem bis 31.03.2009 geltenden
Anwendungstarifvertrag, zu besetzen. Detaillierte Informationen
finden Sie unter www.chemnitz.de / Ausschreibungen



Straßen und Brücke überwachen,
erhalten und instandsetzen, das
gehört grob beschrieben zu den Auf-
gaben eines Straßenbauers. Er muss
Pflaster und Platten verlegen, ver-
kehrstechnische Anlagen wie Am-
peln und Verkehrszeichen instand-
setzen und Poller aufstellen. Ebenso
gehört zur Aus- bildung des Straßen-
bauers das Absichern von Gefah-
renstellen und der Umgang mit Bau-
maschinen wie  dem Minibagger,
dem Radlader und dem Ladearm an
Lastkraftwagen.
Wer sich für diesen Beruf bei der
Stadt Chemnitz bewerben möchte,
sollte mindestens über einen Real-
schulabschluss, gute Leistungen in
Mathe, Deutsch, Physik und Chemie,
technisches Verständnis und hand-

werkliches Geschick verfügen. Es ist
eine körperlich anstrengende Arbeit
und dafür sollte man fit sein.
Wer diese Voraussetzungen mit-
bringt, muss sein Können im Aus-
wahlverfahren unter Beweis stellen. 
Die Ausbildung beginnt jeweils am
1. September und dauert drei Jahre.
Die berufspraktische Ausbildung er-
folgt im Bauhof des Tiefbauamtes
der Stadt Chemnitz. Die berufliche

Grundausbildung im 1. Jahr und die
Abschnitte der Fachbildung im 2. Jahr
erfolgen im überbetrieblichen Aus-
bildungszentrum Bau in Glauchau. 
Der Berufsschulblockunterricht fin-
det im 1. Ausbildungsjahr im Berufli-

chen Schulzentrum für Technik in
Limbach-Oberfrohna, im 2. und 3.
Jahr im Beruflichen Schulzentrum für
Technik in Annaberg-Buchholz statt.
Bewerbungen für die Ausbildung
zum Straßenbauer sind jeweils bis

zum 31. Dezember für das Folgejahr-
möglich bei der
Stadtverwaltung Chemnitz
Personalamt
SG Personalentwicklung/Aus- und
Fortbildung, 09106 Chemnitz

Ausbildungsberufe bei der Stadt Chemnitz: Straßenbauer
Bewerbung bis 31. Dezember möglich

Öffentliche Führungen
mit Türmer Stefan Weber
Bis zum Jahreswechsel finden öffent-
liche Rathaus- und Turmführungen
mit an folgenden Tagen statt: 
Samstag, 20. Dezember, 11 Uhr 
Samstag, 27. Dezember, 10.30 Uhr
Sonntag, 28. Dezember, 14.30 Uhr
Dienstag, 30. Dezember, 10.30 Uhr
Geführt wird durch das Alte und Neue
Chemnitzer Rathaus sowie durch die
repräsentativen, künstlerisch reich
ausgestatteten Räume wie den Stadt-
verordnetensaal mit dem berühmten
Max-Klinger-Wandgemälde. Die Füh-
rung dauert reichlich eine Stunde und
beginnt mit einem Gang auf den Ho-
hen Turm hinauf.
Treffpunkt und Start zu den Führun-
gen ist am Alten Rathaus (Portal am
Standesamt). Hier ist auch die Ein-
trittskarte zu erwerben.
Außerdem ist Türmer Stefan Weber
im Dezember auf dem Chemnitzer 
Weihnachtsmarkt präsent: Fünf Mi-
nuten vor Schließung des Marktes –
sonntags bis donnerstags 19.55 Uhr,
freitags und samstags 20.55 Uhr  ist
der Stundenruf des Türmers vom Ho-
hen Turm des Rathauses zu hören!

Wie man Platten fachmännisch verlegt, lernt Oliver Hammer von Lehrfacharbeiter Frank Koch (l.).                    Foto: Sax    

Vor wenigen Tagen wurde mit der Ein-
richtung der Baustelle zum Ausbau der
Grünaer Straße in Chemnitz-Mittelbach
begonnen. Die Tiefbauarbeiten sind ab
5. Januar geplant. Auf einer Strecke von
645 Metern wird neuer Bitumen zur Be-
festigung der Straße aufgetragen. Ein-
seitig entsteht an der Straße ein Geh-
weg mit Betonpflaster als Oberfläche.
Im Bereich Hofer Straße entsteht ein
neuer Übergang für Fuß-gänger. Dazu
wird die Fahrbahn auf einer Länge von
95 Metern verbreitert. Zur Vorbereitung
dieser Arbeiten sind Baumfällungen un-
vermeidlich. Weiterhin umfasst die
Baumaßnahme das Einrichten bzw. An-

passen von Grundstückszufahrten und
Randbereichen. 
Im Auftrag vom Entsorgungsbetrieb der
Stadt werden gleichzeitig ein neuer
Schmutz- und Regenwasserkanal so-
wie im Auftrag der Stadtwerke eine
Trinkwasserleitung verlegt.
Im jeweiligen Abschnitt wird während
der Arbeiten die Grünaer Straße voll ge-
sperrt. Im Bereich Hofer Straße erfol-
gen die Arbeiten bei halbseitiger Sper-
rung. Mit der Bauausführung wurde die
Firma Hüttner+Co. GmbH beauftragt.
Die Baukosten betragen ca. 870.000
Euro. Das Bauende ist für den 11. De-
zember 2009 geplant.

Grünaer Straße in Mittelbach wird gebaut

Mit der Bauabnahme am 10. Dezem-
ber wurde die Erschließung des Tech-
nologiestandortes Smart Systems
Campus (Technopark) beendet.
Vor einem Jahr begannen die Arbei-
ten mit dem Abbruch von Gebäuden.
Nach dem Freiräumen des Baufeldes
und der Geländeprofilierung wurden
Ver- und Entsorgungsleitungen ver-
legt und schließlich das gesamte
Gelände verkehrstechnisch erschlos-
sen. Die Baukosten betragen ca. 
1,5 Millionen Euro. Ein Großteil der
erschlossenen Flächen wird bereits
bebaut.

Erschließungsarbeiten
beendet

In ihrer jährlichen Sitzung, die am Frei-
tag im Museum Gunzenhauser statt-
fand, haben die fünf Oberbürgermeis-
ter im Sächsisch-Bayerischen Städte-
netz zusammen mit den Landesplanern
der Freistaaten Sachsen und Bayern so-
wie der Geschäftsführung der DB Re-
gio Oberfranken die Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit im letzten Jahre
bewertet und Ziele für die nächsten
Jahre definiert. „Es soll weitergehen –
gemeinsame Ziele verbinden uns. Von

den Ergebnissen profitieren die Men-
schen in beiden Freistaaten. Deshalb
gehen wir auch von einer weiteren Un-
terstützung durch unsere Länder aus“,
stimmten die Oberbürgermeister über-
ein. 
Das Städtenetz begrüßt den Haushalts-
beschluss des Bundes, mit dem 620
Millionen Euro zusätzlich für die Schie-
ne eingestellt werden. Die Oberbürger-
meister im Städtenetz fordern die Bun-
desregierung und die DB AG dazu auf,

unverzüglich den Gesamtfinanzierungs-
vertrag abzuschließen. Nur dann kann
die Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung für die Elektrifizierung Reichen-
bach-Hof beauftragt werden. Andern-
falls geht wertvolle Zeit verloren und es
besteht die Gefahr, dass die Ko-Finan-
zierung mit EU-Mitteln nicht abgerufen
werden kann.
Weitere Informationen unter: www. sa-
echsisch-bayerisches-staedtenetz.de

Foto: Archiv Städtenetz

Um kostenintensive Schäden durch
Feuerwerkskörper zu vermeiden, wer-
den die Ausgabeklappen an den Park-
scheinautomaten auf den von der Stadt
bewirtschafteten Stellflächen am 
30. Dezember - im Laufe des Tages - 
blockiert. Damit ist das Lösen von Park-
scheinen bis zum 5. Januar nniicchhtt mmöögg--
lliicchh. Beim Abstellen des Fahrzeugs ist
für diese Zeit die Parkuhr einzulegen.

Seit Ende August sind die Probefelder
für den neuen Marktbelag zum Test frei-
gegeben. Passanten können ihre Mei-
nung niederschreiben und in den dort
angebrachten Briefkasten einwerfen.
1600 Zuschriften sind beim Tiefbauamt
inzwischen eingegangen. 
Auch 2009 ist die Meinung der Bürger
weiter gefragt, dann wird auch der Brief-
kasten, der kurzzeitig während der Fei-
ertage abgebaut wurde, wieder zur Ver-
fügung stehen.

Parkautomaten 
außer Betrieb

Briefkasten für 
Meinungsumfrage

Auch in diesem Jahr hat die Stadt
Chemnitz veranlasst, dass während
der Weihnachtstage und zum Jahres-
wechsel Maßnahmen unterbleiben,
die für die Zeit als unangemessen
empfunden werden. Ebenso gibt es
wieder den so genannten „Weih-
nachtsfrieden“. In der Zeit vom 22. De-
zember bis 4. Januar  wird deshalb auf
Mahnung und Vollstreckung offener
Forderungen verzichtet. Ausnahmen
gibt es nur dann, wenn die Verjährung
und damit der endgültige Ausfall noch
offener Zahlungen drohen würde.

Weihnachtsfrieden

Städtenetz setzt erfolgreiche Arbeit fort

In ihrer heutigen Sitzung gedenken
die Kommunalpolitiker des am 5. De-
zember verstorbenen Stadrates 
der Fraktion Die Republikaner Roland
Naumann.
Vier Jahre war Roland Naumann Mit-
glied des Stadtrates, des Ortschafts-
rat Wittgensdorf, des Betriebsaus-
schusses und des Kultur- und Sport-
ausschusses.

Stadtrat Roland 
Naumann verstorben
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Die wichtigsten Änderungen zum
Wohngeld ab Janaur 2009:
11.. WWeeggffaallll ddeerr BBaauuaalltteerrsskkllaasssseenn 
Die bisher vier unterschiedlichen
Baualtersklassen fallen weg. Es gibt
nur noch eine Baualtersklasse. Dar-
aus ergibt sich, dass Personen, die
älteren oder unsanierten Wohnraum

bewohnen, künftig mehr Wohngeld
erhalten können.
22..  AAnnhheebbuunngg ddeerr MMiieetthhööcchhssttggrreennzzeenn
Die Miethöchstgrenzen werden um
10 % angehoben. Für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Chemnitz
mit der Mietenstufe III ergeben sich
folgende Höchstgrenzen:

33.. EEiinnffüühhrruunngg eeiinneerr HHeeiizzkkoosstteennkkoommppoonneennttee
Erstmals wird eine Heizkomponente bei der Berechnung der anzuerken-
nenden Miete oder Belastung einfließen, welche sich ebenfalls erhöhend
auf das Wohngeld auswirkt. Dabei wird von folgenden Pauschalen ausge-
gangen:

4. Erhöhung der Auszahlbeträge des

Wohngeldes

Auch die Auszahlbeträge des Wohn-
geldes erhöhen sich. Die Erhöhung
beträgt 8 Prozent und trägt neben den
weiteren Faktoren zu einer deutlichen
Anhebung der Wohngeldzahlbeträge
bei.

Was ist zu tun?

Sie erhalten bereits Wohngeld über

den 31.12.2008 hinaus (Fall 1):

Bei Wohngeldbewilligungen, die im
Jahr 2008 ergangen sind und bei de-
nen das Ende des Bewilligungszeit-
raumes im Jahr 2009 liegt, wird das
bisherige Wohngeld weitergezahlt.
Die Neuberechnung ab 1. Januar 2009
erfolgt nach Ablauf des Bewilligungs-

zeitraumes von Amts wegen, so dass
Sie für die rückwirkende Prüfung Ih-
res Wohngeldanspruchs ab  1. Januar
2009 keinen Antrag stellen müssen. 

Nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raums werden Sie von der Wohngeld-
behörde gebeten, Auskunft über das
Einkommen und die Miete ab Januar
2009 zu geben. Auf dieser Grundlage
wird dann über den Wohngeldan-
spruch ab Januar 2009 neu entschie-
den.
Unabhängig davon kann auch weiter-
hin für eine Anschlussbewilligung
frühestens zwei Monate vor Ablauf
des Bewilligungszeitraumes ein Wie-
derholungsantrag bei der Wohngeld-
behörde gestellt werden. Im Ergebnis

erhalten Sie unter Umständen gleich-
zeitig zwei Bescheide. Einen für die
rückwirkende Neuentscheidung ab Ja-
nuar 2009 und einen Bescheid für den
folgenden Zeitraum. 

Hier ein Beispiel: 

Herr Schlau als Ein-Einpersonen-
Haushalt erhält vom 1. Juni 2008 bis
31. Mai 2009 Wohngeld in Höhe von
40 Euro. Er muss für die Zeit ab Januar
2009 keinen neuen Antrag stellen,  der
bisherige Betrag wird bis Mai 2009
weiter gezahlt.

Im Juni 2009 leitet die Wohngeld-
behörde „von Amts wegen“ ein Ver-
fahren zur Neubewilligung ein. Da bei
der Berechnung die tatsächlichen Ver-
hältnisse ab Januar 2009 zu berück-
sichtigen sind, wird er gebeten dahin-
gehend Auskunft zu erteilen.
Herr Schlau teilt der Wohngeldbe-
hörde umgehend mit, dass sich seine
Einkommensverhältnisse nicht geän-
dert haben. Jedoch zahlt er eine geän-
derte Miete als zum Zeitpunkt der
letztmaligen Wohngeldbewilligung.
Seiner diesbezüglichen Mitteilung
fügt er die entsprechenden Nach-
weise bei.

Auf dieser Grundlage erhält er kurze
Zeit darauf einen neuen Bewilligungs-
bescheid für den Zeitraum Januar bis
Mai 2009. Er freut sich über den neuen
Anspruch ab Januar 2009 in Höhe von
90 Euro. Die daraus resultierende
Nachzahlung bis Mai 2009 von insge-
samt 250 Euro wird ihm überwiesen.

Hinweis: Für einen weiteren Anspruch
ab Juni 2009 muss Herr Schlau, wie
bisher üblich, einen neuen Wohngeld-
antrag stellen. 

Sie erhalten Wohngeld nur bis zum

31.12. 2008 (Fall 2):

In diesem Fall ist für die weitere Wohn-
geldgewährung ab Januar 2009 ein
neuer Antrag erforderlich. Aufgrund
der erheblichen rechtlichen Änderun-
gen kann der bisherige Antrag für die
Beantragung ab dem 1. Januar 2009
nicht mehr verwendet werden Es steht
hierfür ein neuer Vordruck zur Verfü-
gung. Dieser kann ab sofort bei der
Wohngeldbehörde gestellt werden.
Über den Antrag kann jedoch erst ab

1. Januar 2009 entschieden werden. 

Sie erhalten derzeit kein Wohngeld

und möchten Ihren Anspruch prüfen

lassen (Fall 2):
Wenn Sie bislang kein Wohngeld er-
halten, aber einen eventuellen An-
spruch prüfen lassen möchten, kön-
nen Sie ebenfalls ab sofort einen
Antrag auf Miet- bzw. Lastenzuschuss
bei der Wohngeldbehörde stellen. Aus
rechtlichen Gründen kann über einen
Antrag jedoch erst ab 1. Januar 2009
entschieden werden.

Die neuen Vordrucke (einheitlich für
Miet- und Lastenzuschuss), erhalten
Sie in den Bürgerservicestellen der
Stadt Chemnitz und im Sozialamt,
Wohngeldbehörde in der Abteilung
Soziale Leistungen, Zimmer 304,
Bahnhofstraße 53 in 09111 Chemnitz. 

Die Öffnungszeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag  von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
sowie Dienstag und Donnerstag zu-
sätzlich  von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr.

Im Internet stehen Ihnen die neuen
Formulare ab Mitte Dezember 2008
unter www.chemnitz.de – Formulare,
zur Verfügung. 

Weitere Informationen über das neue

Wohngeldrecht 2009:

Informationen gibt’s regelmäßig über
das Internet unter www.bmvbs.de. In
der örtlichen Wohngeldbehörde
(Stadt Chemnitz, Sozialamt) ist ab
Mitte Dezember 2008  die kostenlose
Broschüre „Wohngeld - Ratschläge
und Hinweise“ erhältlich.

Darüber hinaus stehen Ihnen die Mit-
arbeiter der Wohngeldbehörde für Be-
ratungen und Auskünfte gern zur Ver-
fügung. 

Wer Leistungen für den Lebensun-
terhalt nach anderen Leistungsge-
setzen erhält (z.B. nach den Sozial-
gesetzbüchern II und XII - „Hartz IV“,
Sozialhilfe), bekommt die Wohn-
und Heizungskosten auch weiterhin
im Rahmen dieser Leistungen ge-
währt und ist deshalb nicht von den
oben genannten Änderungen betrof-
fen ●

Wohngeldrecht ändert sich ab Januar 2009
Sozialamt informiert über die wichtigsten Neuerungen

Standesamt: 
Geschlossen bleibt das Standesamt
am Mittwoch, 24. und am Mittwoch,
31. Dezember 2008 sowie am Freitag,
2. Januar 2009.
Geöffnet hat das Standesamt am
Dienstag, 23. Dezember und am
Dienstag, 30. Dezember, jeweils von
8.30 bis 18.00 Uhr. 
Regulär geöffnet ist das Standesamt
im neuen Jahr wieder ab Montag, 5.
Januar 2009: Montag von 8.30 bis 12
Uhr, Dienstag und Donnerstag von
8.30 bis 18 Uhr,  Freitag von 8.30 bis
12 Uhr.

Gesundheitsamt: 
Der Kinder- und Jugendärztliche

Dienst ist am 22./23./29. und
30.12.08 jeweils nnuurr von 8 bis 15 Uhr
im Haus Am Rathaus 8 erreichbar.
Nicht besetzt vom 22.12. 08 bis 2. 1.09
sind der Kinder- und Jugendzahnärzt-
liche Dienst und das Sachgebiet Spe-
zieller Infektionsschutz.

Tierpark:
24.12. und 31.12.08 Tierpark und
Wildgatter  geöffnet bis 14 Uhr. 
Im Tierpark ist an diesen beiden Ta-
gen Kassenschluss um 13 Uhr wie üb-
lich eine Stunde vor Schließung.
Tierpark Chemnitz im Internet: 
www.chemnitz.de > Kultur & Frei-
zeit > Freizeit > Tierpark sowie
www.tierpark-chemnitz.de

Stadtverwaltung Chemnitz: 
Allgemeiner Schließtag der Stadtver-
waltung Chemnitz ist am Freitag,
02.01.2009; an diesem Tag bleiben
Ämter, Behörden und Bürgerservice-
stellen der Stadt geschlossen.

Alle Informationen zur Erreichbarkeit
und regulären Sprechzeit der Ämter
stehen im Internet unter
www.chemnitz.de > Bürger & Rat-
haus > Rathaus > Sprechzeiten >
Ämter

Das TIETZ:
• Volkshochschule: 

15.12.08 bis 4.1.09 geschlossen

• Museum für Naturkunde: 
24.12. und 31.12.2008 geschlossen
25./26.12.08/ 1.1.2009 geöffnet
von 10  - 18  Uhr

• Stadtbibliothek: 
24./31.12.08 und an den Weih-
nachtsfeiertagen sowie Neujahr
geschlossen
Samstag, 27.12.08 und 3.1.09
geöffnet von 10  bis 18  Uhr .

• Neue Sächsische Galerie: 
24./25.12.08 geschlossen, 
26.12.08 geöffnet von 10 – 18 Uhr
31.12.08 und 1.1.09 geschlossen

• tietzCAFE: 
24.12. und 31.12.08  und an den
Weihnachtsfeiertagen sowie Neu-
jahr geschlossen.

Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr in städtischen Einrichtungen

alt neu

Öffnungszeiten ASR
Kundendienst und Abfallberatung

Am 23.12. und 30.12.2008 sind der Kun-
dendienst und die Abfallberatung des
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-
betriebes bis 16  Uhr geöffnet. Am
24.12.2008 und 31.12.2008 bleiben
Kundendienst und Abfallberatung ge-
schlossen.
Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe 

Alle fünf städtischen Wertstoffhöfe sind
am 24. und 31. Dezember 2008 ge-
schlossen! Die Wertstoffhöfe sind am
27., 29., und 30. Dezember 2008 sowie
am 2. und 3. Januar 2009 regulär geöff-
net.
Veränderte Entsorgungstermine

Weihnachten und Neujahr

Folgende Entsorgungstermine für Rest-
und Bioabfall sowie Papier ändern sich:
WWeeiihhnnaacchhtteenn
reguläre Entsorgung neuer TerminMo.
22.12.08 Sa. 20.12.08

Vorentsorgung!
Di. 23.12.08 Mo. 22.12. 08

Vorentsorgung!
Mi. 24.12.08 Di. 23.12.08

Vorentsorgung!
Do. 25.12.08 Mi. 24.12.08

Vorentsorgung!
Fr. 26.12.08 Sa. 27.12.08
Neujahr 2009

Do. 01.01.09 Fr. 02.01.09
Fr.  02.01.09 Sa. 03.01.09
Die Terminänderung erfolgt auf der
Grundlage des § 12 Abs. 4 und 5 der
„Satzung über die Entsorgung von Ab-
fällen in der Stadt Chemnitz“. Alle
Grundstückseigentümer werden gebe-
ten sicherzustellen, dass an den neuen
Entsorgungstagen die Abfuhr ab 6 Uhr
möglich ist. 

Schadstoffmobil: im Termine Januar 

Die Annahme von Problemabfällen aus
privaten Haushalten der Stadt Chem-
nitz erfolgt am Schadstoffmobil sams-
tags von 8:00 bis 13:00 Uhr auf einem
Wertstoffhof der Stadt Chemnitz zu fol-
genden Terminen: 
3.1.: Wertstoffhof 
Straße Usti nad Labem 30
10.1.: Wertstoffhof 
Blankenburg-straße 62
17.1.:  Wertstoffhof 
Jägerschlößchenstraße 15 a
24.1.: Wertstoffhof Kalkstraße 47

Silvestermarkt 2008

Zum Abschluss des Jahres gibt es
noch mal die Gelegenheit, auf dem
Neumarkt am Rathaus Frischwaren
am 30. Dezember von 8 bis 15 Uhr
und am 31. Dezember von 8 bis 12
Uhr einzukaufen.
Angeboten werden  Karpfen und Fo-
rellen, Gewürze, Sauerkraut, Gurken
und Oliven, Fleischerei- und Bäcke-
reierzeugnisse, Molkereiprodukte
sowie Schnittblumen und Pflanzen. 

Wochenmarkt 2009

Neustart für den Wochenmarkt am
Rathaus ist im neuen Jahr am 6. Ja-
nuar 2009. Geöffnet hat der Wochen-
markt von Dienstag bis Freitag, je-
weils 9 bis 16 Uhr und am Samstag,
8 bis 13 Uhr.
Infos zu den Märkten im Internet: 
www.chemnitz.de



LLaannddeessddiirreekkttiioonn CChheemmnniittzz
Die Landesdirektion Chemnitz gibt
bekannt, dass die Vattenfall Eu-
rope Transmission GmbH, Chaus-
seestraße 23, 10115 Berlin, einen
Antrag auf Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung gemäß § 9 Abs. 4 des
Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt
durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407, 2418) geändert worden
ist, gestellt hat. 

Der Antrag umfasst die beste-
hende 220-kV-Leitung Röhrsdorf –
Crossen einschließlich Masten im
Bereich oben genannter Gemar-
kungen (Az.: 14-3043/5/124).
Die von den Anlagen betroffenen
Grundstückseigentümer der Stadt
Chemnitz (Gemarkung Grüna), der
Stadt Limbach-Oberfrohna (Ge-
markung Pleißa) und der Ge-
meinde Callenberg (Gemarkung
Langenberg) können den einge-
reichten Antrag sowie die beige-
fügten Unterlagen in der Zeit vom 
MMoonnttaagg,, ddeemm 55.. JJaannuuaarr 22000099 bbiiss
MMoonnttaagg,, ddeemm 22.. FFeebbrruuaarr 22000099,, 
während der Zeiten (montags bis
donnerstags zwischen 8.30 Uhr
und 11.30 Uhr sowie zwischen

12.30 Uhr und 15.00 Uhr, freitags
zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr)
in der Landesdirektion Chemnitz,
Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chem-
nitz, Zimmer 159, einsehen.
Die Landesdirektion Chemnitz er-
teilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf
der gesetzlich festgelegten Frist 
(§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs.
4 und 5 Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung – SachenR-
DV).

HHiinnwweeiiss zzuurr EEiinnlleegguunngg vvoonn WWiiddeerr--
sspprrüücchheenn::
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist
von Gesetzes wegen eine be-
schränkte persönliche Dienstbar-
keit für alle am 2. Oktober 1990 be-
stehenden Energiefortleitungen
einschließlich aller dazugehörigen
Anlagen und Anlagen der Wasser-
versorgung und -entsorgung ent-
standen.
Die durch Gesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand
vom 3. Oktober 1990. Alle danach
eingetretenen Veränderungen
müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen
den Versorgungsunternehmen
und dem Grundstückseigentümer
geklärt werden.

Dadurch, dass die Dienstbarkeit
durch Gesetz bereits entstanden
ist, kann ein Widerspruch nicht da-
mit begründet werden, dass kein
Einverständnis mit der Belastung
des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann
nur darauf gerichtet sein, dass die
von dem antragstellenden Unter-
nehmen dargestellte Leitungs-
führung nicht richtig ist. Dies be-
deutet, dass ein Widerspruch sich
nur dagegen richten kann, dass
das Grundstück gar nicht von einer
Leitung betroffen ist, oder in ande-
rer Weise, als von dem Unterneh-
men dargestellt, betroffen ist.
Wir möchten Sie daher bitten, nur
in begründeten Fällen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch zu
machen.
Der Widerspruch kann bei der Lan-
desdirektion Chemnitz, unter der
vorbezeichneten Adresse, bis zum
Ende der Auslegungsfrist erhoben
werden. Entsprechende Formulare
liegen im Auslegungszimmer (Zim-
mer 159) bereit.

Chemnitz, den 6. November 2008   

Landesdirektion Chemnitz
gez. SSttaannggee
Stellvertretende 
Referatsleiterin

BEKANNTMACHUNG
der Landesdirektion Chemnitz über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbe-

scheinigung Gemarkungen Grüna, Pleißa und Langenberg vom 6. November 2008  
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VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0099//001133

a) Name der Vergabestelle (Auf-
traggeber): Stadt Chemnitz, Hoch-
bauamt, Annaberger Str. 89, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371/488 6501,
Fax: 488 6591, Email: hochbau-
amt@stadt-chemnitz.de
b) Vergabeverfahren: Bauauftrag
– Öffentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages, der Gegen-
stand der Ausschreibung ist: 
Grundschule Rottluff
d) Ort der Ausführung: 
Jugendweg 1a, 09116 Chemnitz
Sonstige Angaben zum Ort der Aus-
führung: Vergabe-Nr.: 65/09/013
e) Art und Umfang der Leistungen:
LLooss:: HHeeiizzuunngg//SSaanniittäärr
Demontagen:
- ca. 16 Stück Sanitärgegenstände

(WC/WT/Urinale) demontieren
- ca. 250 m Stahlrohrleitungen,

verzinkt, DN 15-65 demontieren
- ca. 100 m PVC-Rohrleitungen 

DN 40-100 demontieren
- ca. 22 m Stahlrohrleitungen,

schwarz, DN 15-20 demontieren
- ca. 6 Stück Heizkörper demontie-

ren
Installationen:
- ca. 50 m muffenlose gusseiserne

Rohre DN 50-100
- ca. 37 m PP-Rohre DN 40-100
- ca. 300 m Trinkwasserleitungen

aus nichtrostendem Stahl, DN 15-
50

- ca. 45 Stück Armaturen aus nicht-
rostendem Stahl, DN 15-50

- ca. 16 Stück Sanitärgegenstände
(WC/WT/Urinale)

- ca. 50 Stück Kernbohrungen 60
bis 150 mm Dmr.

- ca. 5 Stück Stahlröhrenradiato-
ren

- ca. 2 Stück Flachheizkörper
- ca. 38 m Stahlrohrleitungen DN

15-20
- ca. 1 Stück Armatur für Erdgas,

DN 40, aus- und einbauen
Zuschlagskriterien: Sollten sich
die angebotenen Leistungen nach
Art und Umfang nicht unterschei-
den, wird das einzige Zuschlags-
kriterium der Preis sein.
f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich
für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
g) Entscheidung über Planungs-
leistungen: nein
h) Ausführungsfrist:
Ausführungsfrist für den Gesamt-

auftrag: 65/09/013: Beginn: 
10. KW 2009, Ende: 16. KW 2009
i) Verdingungsunterlagen: Verga-
beunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chem-
nitz, Submissionsstelle, Annaber-
ger Str. 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371/488 2380, Fax: 488 2396,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
Anforderung der Verdingungsun-
terlagen: bis: 30.12.2008,
Digital einsehbar: nein
j) Entgelt für Verdingungsunterla-
gen: Vervielfältigungskosten Ge-
samtmaßnahme: 65/09/013:
14,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeld-
zahlung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Verspätet eingehende
Anforderungen werden nicht be-
rücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 08.01.2009
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.30-12.00
Uhr, Do 8.30-12.00 Uhr und 14.00-
18.00 Uhr
Die Anforderung der Ausschrei-
bung auf Datenträger, Datenart 83

nach GAEB ist möglich.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Stadtkasse, Kreditinstitut:
Sparkasse Chemnitz, Kontonum-
mer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000, Verwendungszweck:
40012221 Verg.-Nr. 65/09/013 und
Los Nr.
k) Einreichungsfrist: 28.01.2009,
11.00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote
schriftlich zu richten sind: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Zim-
mer 018, Frau Irmscher, Annaber-
ger Str. 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371/488 2380, Fax: 488 2396,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
m) Sprache, in der die Angebote
abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Zur Angebotseröffnung zugelas-
sene Personen: Bieter und ihre Be-
vollmächtigten
o) Angebotseröffnung:
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Chemnitz, Submissions-
stelle, Zimmer 016
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: 
Bei Gesamtvergabe Los 65/09/013:
28.01.2009, 11.00 Uhr
p) Sicherheitsleistung: 3% Män-

gelansprüchebürgschaft
q) Zahlungsbedingungen: gemäß
Verdingungsunterlagen
r) Rechtsform von Bietergemein-
schaften: Gesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigtem Ver-
treter
s) Geforderte Eignungsnachweise:
Zum Nachweis seiner Fachkun-
de, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit hat der Bieter Anga-
ben zu machen gemäß VOB/A § 8
Nr.3 Abs. 1 Buchstaben a-d und f,
aktueller Nachweis der Mitglied-
schaft in der Berufsgenossen-
schaft und Eintragung HWK oder
IHK.
t) Ablauf der Zuschlags- und Bin-
defrist: 05.03.2009
u) Änderungsvorschläge oder Ne-
benangebote: zulässig
v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/5320,
Fax: 5321 303
Auskünfte erteilt: Frau Ahner,
Stadt Chemnitz, Hochbauamt,
Annaberger Str. 89, 09120 Chem-
nitz (Technisches Rathaus), Tel.:
0371/488 6559; Fax: 0371/488
6591
zu Punkt u): Pauschalangebote
werden ausgeschlossen

Öffentliche Ausschreibung

VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0099//002211

a) Name der Vergabestelle (Auf-
traggeber): Stadt Chemnitz, Hoch-
bauamt, Annaberger Str. 89, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371/488 6501,
Fax: 488 6591, Email: hochbau-
amt@stadt-chemnitz.de
b) Vergabeverfahren: Bauauftrag
– Öffentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages, der Gegen-
stand der Ausschreibung ist:
Stadtbad Chemnitz
d) Ort der Ausführung: Mühlen-
straße 27, 09111 Chemnitz
Sonstige Angaben zum Ort der Aus-
führung: Vergabe-Nr.: 65/09/021
e) Art und Umfang der Leistungen:
LLooss 11:: AAbbbbrruucchhaarrbbeeiitteenn iinnkkll.. 
EEnnttssoorrgguunngg
- 550 m2 Abbruch Fußbodenfliesen

einschl. Estrich und Abdichtung
- 650 m2 Abbruch Wandputz, Flie-

sen
- 360 m2 Abbruch Metalltrenn-

wände beidseitig mit Fliesen be-
legt

- 180 Stück Einbauschränke der
Umkleiden

- 530 m2 Abbruch leichte Decken
- 160 m2 Abbruch leichte Trenn-

wände Mauerwerk
- 40 m2 Abbruch WC-Trennwände

+ Türen, Regalteile
- 1 Stück Staubschutz / Schall-

schutz während der Baumaß-
nahme

LLooss 22:: FFlliieesseenn-- uunndd EEssttrriicchhaarrbbeeiitteenn
Fußboden:
- 570 m2 Abdichtungsarbeiten

Rohfußboden nach DIN 18195-5
- 550 m2 Trittschallplatten und

Dämmplatten für Heizrohre
- 550 m2 Zementestrich
- 550 m2 Dichtschlämme Flex 1-K
- 550 m2 Fußboden-/ Steinzeug-

fliesen auf Flexkleber

Wand:
- 460 m2 Abdichtungsarbeiten

Wand nach DIN 18195-5
- 460 m2 Wandfliesen / Steinzeug-

fliesen mit Flexkleber
LLooss 33:: TTrroocckkeennbbaauu--,, MMaauurreerr-- 
uunndd PPuuttzzaarrbbeeiitteenn
Trockenbau-, Maurerarbeiten:
- 150 m2 Wände mit unterschiedli-

chen Höhen
- 100 m2 Vorsatzschalen, zement-

gebundene Platten
- 500 m2 Abgehängte GK Decke
Putzarbeiten:
- 650 m2 Putzarbeiten raumhoch
LLooss 44:: MMaalleerr--,, SSppaacchhtteell-- uunndd 
FFaarrbbaarrbbeeiitteenn
- 200 m2 Wände und Leibungen

spachteln, streichen
- 535 m2 Decken spachteln, strei-

chen
- 35 m2 Decke, Deckenversprung

spachteln, streichen
LLooss 55:: TTiisscchhlleerr--,, MMööbbeell--,, TTüürr-- uunndd
FFeennsstteerr--,, VVeerrggllaassuunnggssaarrbbeeiitteenn
- 3 Sammelkabinen mit jeweils 22

Türen innenliegend, 4 Türen außen-
liegend plus ca. 26 Wertfächer
außenliegend, Sandwichbauwei-
se (Stahlkonstruktion, verkleidet
mit Kompakt-Vollkernmaterial
13/10 mm, beidseitig beschich-
tet) Länge 1500 cm, gewinkelt,
Tiefe ca. 65 cm, Höhe 220 cm

- 7 Einzelkabinen (200x240 cm),
Sandwichbauweise s.o., Wand-
stärke ca. 80 mm inklusive aller
Beschläge, Edelstahl

- 1 Einzelkabine, behindertenge-
recht (200x300 cm), s.o. 

- 2 Umkleideschränke mit jeweils
14 Türen und ca. 14 Wert-
fächern(H 220 cm, L 450 cm, 
T 120 cm) Sandwichbauweise
s.o., Wandstärke ca. 800 mm, in-
klusive aller Beschläge, Edelstahl

- 20 Sitzbänke Material analog

LLooss 66:: FFeeiinnrreeiinniigguunngg
- 460 m2 Wandfliesen
- 550 m2 Fußbodenfliesen
- 180 m2 Möblierung
Zuschlagskriterien: Sollten sich
die angebotenen Leistungen nach
Art und Umfang nicht unterschei-
den, wird das einzige Zuschlags-
kriterium der Preis sein.
f) Aufteilung in mehrere Lose: ja
Einreichung der Angebote möglich
für: mehrere Lose
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: ja
g) Entscheidung über Planungs-
leistungen: nein
h) Ausführungsfrist:
Ausführungsfristen bei losweise
Vergabe:
1/65/09/021: Beginn: 20. KW 2009,
Ende: 39. KW 2009;
2/65/09/021: Beginn: 27. KW 2009,
Ende: 33. KW 2009;
3/65/09/021: Beginn: 24. KW 2009,
Ende: 27. KW 2009;
4/65/09/021: Beginn: 32. KW 2009,
Ende: 36. KW 2009;
5/65/09/021: Beginn: 36. KW 2009,
Ende: 38. KW 2009;
6/65/09/021: Beginn: 38. KW 2009,
Ende: 39. KW 2009;
i) Verdingungsunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei fol-
gender Anschrift erhältlich: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Ann-
aberger Str. 89, 09120 Chemnitz,
Tel.: 0371/488 2379, Fax: 488
2396, Email: submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de
Anforderung der Verdingungsun-
terlagen: bis: 05.02.2009,
Digital einsehbar: nein
j) Entgelt für Verdingungsunterla-
gen:
Vervielfältigungskosten je Los:
1/65/09/021: 6,00 EUR;
2/65/09/021: 7,00 EUR;
3/65/09/021: 7,00 EUR;
4/65/09/021: 6,00 EUR;

5/65/09/021: 7,00 EUR;
6/65/09/021: 6,00 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeld-
zahlung bei Abholung möglich. Der
Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Verspätet eingehende
Anforderungen werden nicht
berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 12.02.2009
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.30-12.00
Uhr, Do 8.30-12.00 Uhr und 14.00-
18.00 Uhr
Die Anforderung der Ausschrei-
bung auf Datenträger, Datenart 83
nach GAEB ist möglich. Das einge-
zahlte Entgelt wird nicht erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Stadtkasse, Kreditinstitut:
Sparkasse Chemnitz, Kontonum-
mer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000, Verwendungszweck:
40012221 Verg.-Nr. 65/09/021 und
Los Nr.
k) Einreichungsfrist: 03.03.2009/
04.03.2009
l) Anschrift, an die die Angebote
schriftlich zu richten sind: Stadt
Chemnitz, Submissionsstelle, Zim-
mer 018, Frau Beck, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371/488 2379, Fax: 488 2396,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
m) Sprache, in der die Angebote
abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Zur Angebotseröffnung zugelas-
sene Personen: Bieter und ihre Be-
vollmächtigten
o) Angebotseröffnung:
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Chemnitz, Submissions-
stelle, Zimmer 016
Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote:

Los 1/65/09/021: 03.03.2009
11.00 Uhr;
Los 2/65/09/021: 03.03.2009
11.30 Uhr;
Los 3/65/09/021: 03.03.2009
13.30 Uhr;
Los 4/65/09/021: 03.03.2009
14.00 Uhr;
Los 5/65/09/021: 03.03.2009
14.30 Uhr;
Los 6/65/09/021: 04.03.2009
11.00 Uhr;
p) Sicherheitsleistung: 5% Ver-
tragserfüllungsbürgschaft die
Lose 2,5 und 3% Mängelansprü-
chebürgschaft für die Lose 1-5
q) Zahlungsbedingungen: gemäß
Verdingungsunterlagen
r) Rechtsform von Bietergemein-
schaften: Gesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigtem Ver-
treter
s) Geforderte Eignungsnachweise:
Zum Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit hat der Bieter Angaben zu
machen gemäß VOB/A § 8 Nr.3
Abs. 1 Buchstaben a-d und f, aktu-
eller Nachweis der Mitgliedschaft
in der Berufsgenossenschaft und
Eintragung HWK oder IHK.
t) Ablauf der Zuschlags- und Bin-
defrist: 07.04.2009 für Los 1-4 und
6; 20.04.2009 für Los 5
u) Änderungsvorschläge oder Ne-
benangebote: zulässig
v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/5320,
Fax: 5321 303
Auskünfte erteilt: Frau Bauer,
Stadt Chemnitz, Hochbauamt,
Annaberger Str. 89, 09120 Chem-
nitz (Technisches Rathaus), Tel.:
0371/488 6549; Fax: 0371/488
6591
zu Punkt u). Pauschalangebote
werden ausgeschlossen

Öffentliche Ausschreibung



VVeerrggaabbee NNrr.. 5500//0099//000011

a) Name der Vergabestelle (Auf-
traggeber): Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Annaberger Straße
89, 09120 Chemnitz, Tel.: 0371/
488 2379, Fax: 0371 488 2396
Den Zuschlag erteilende Stelle:
Stadt Chemnitz, Sozialamt, Sach-
gebiet Verwaltung, Personal, An-
naberger Straße 93, 09120 Chem-
nitz, Tel.: 0371/488 5015, Fax:
0371 488 5099
Stelle, bei der die Angebote einzu-
reichen sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Annaberger Straße
89, 09120, Chemnitz Tel.: 0371/
488 2379, Fax: 0371 488 2396,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
Nachprüfstelle: Landesdirektion
Chemnitz,, Allge. Fach-/Rechtsauf-

sicht, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/5320,
Fax: 0371 5321 303
b) Vergabeverfahren: Leistungen
– Öffentliche Ausschreibung
c) Art und Ort der Leistung:
Ausführungsort: ARGE SGB II
Chemnitz, Elsasser Straße 10,
09120 Chemnitz
Art und Umfang der Leistung: Be-
reitstellung von 8 Leiharbeitneh-
mer/innen als Fachassistent/in-
nen für die Leistungsbearbeitung
SGB II bei der ARGE SGB II Chem-
nitz für den Zeitraum 01.04.2009-
31.12.2009.
d) Aufteilung in mehrere Lose: nein
e) Ausführungsfrist:
Ausführungsfrist für den Ge-
samtauftrag: 50/09/001: Beginn:
01.04.2009, Ende: 31.12.2009;
f) Verdingungsunterlagen: Verga-

beunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chem-
nitz, Submissionsstelle, Annaber-
ger Straße 89, 09120 Chemnitz,
Tel.: 0371/488 2379, Fax: 0371 488
2396, Email: submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de
Anforderung der Verdingungsun-
terlagen: bis: 30.12.2008
g) Einsicht der Verdingungsunter-
lagen: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/488
2379, Fax: 0371 488 2396 
Digital einsehbar: nein
h) Entgelt für Verdingungsunterla-
gen: Vervielfältigungskosten Ge-
samtmaßnahme: 50/09/001: 
5,00 EUR, Zahlungseinzelheiten:
Einzahlungsbeleg Bargeldzahlung
bei Abholung möglich. Der Ver-
sand erfolgt nach Vorlage der Ko-
pie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Verspätet eingehende

Anforderungen werden nicht
berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 08.01.2009
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz
Öffnungszeiten Mo-Mi 8.30-12.00
Uhr, Do 08.30-12.00 Uhr und 14.00-
18.00 Uhr Das eingezahlte Entgeld
wird nicht erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Stadtkasse, Kreditinstitut:
Sparkasse Chemnitz, Kontonum-
mer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000, Verwendungszweck:
40012221 Vergabe-Nr. 50/09/001
i) Ablauf der Angebotsfrist:
23.01.2009, 10.00 Uhr
k) Sicherheitsleistung: keine
l) Zahlungsbedingungen: siehe
Vergabeunterlagen
m) Eignungsnachweise: Zum
Nachweis seiner Fachkunde, Lei-
stungsfähigkeit und Zuverlässig-

keit hat der Bieter Angaben zu ma-
chen gemäß § 7 Nr. 4 VOL/A: -Er-
laubnis zur gewerbsmäßigen Ar-
beitnehmerüberlassung durch die
Agentur für Arbeit, zuständige Re-
gionaldirektion
- Nachweis der Mitgliedschaft in

der Berufsgenossenschaft
- Erklärung des Bieters darüber,

dass 1. sein Vermögen weder das
Konkurs- noch das Vergleichsver-
fahren eröffnet oder die Eröff-
nung beantragt worden ist, 2. er
sich nicht in Liquidation befin-
det

- Auszug aus der Haftpflichtversi-
cherungspolice mit Angabe des
Deckungsschutzes -Referenzliste

n) Ablauf der Zuschlags- und Bin-
defrist: 20.02.2009
o) Der Bewerber unterliegt mit der
Abgabe seines Angebots auch den
Bestimmungen über nicht berück-
sichtigte Angebote (§ 27).

Öffentliche Ausschreibung
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VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0099//000066
a) Name der Vergabestelle (Auftrag-
geber): Stadt Chemnitz, Hochbauamt,
Annaberger Straße 89, 09120 Chem-
nitz, Tel.: 0371/488 6501, Fax: 488
6591, Email: hochbauamt@stadt-
chemnitz.de
b) Vergabeverfahren: Bauauftrag – Öf-
fentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages, der Gegenstand
der Ausschreibung ist: Sportforum
Chemnitz, Spielhalle
d) Ort der Ausführung: Reichenhainer
Straße 154, 09125 Chemnitz
Sonstige Angaben zum Ort der Aus-
führung: Vergabe-Nr.: 65/09/006
e) Art und Umfang der Leistungen:
LLooss 66:: SSaanniieerruunngg GGiieebbeellwwaanndd
- 345 m2 Fassadengerüst als Arbeits-

gerüst
- 300 m2 Untergrund durch geeigne-

tes Strahlverfahren reinigen
- 25 Stück Betonabtrag an Einzelstel-

len bis 0,01 m2

- 210 m2 freigelegte Bewehrung strahlen
- 210 m2 Korrosionsschutz auf ent-

rostetem Bwehrungsstahl
- 41 m2 Risseverpressung kraftschlüs-

sig mit Epoxidharz

- 20 Stück Ausbruchstellen mit einer
zementgebundenen kunststoffmo-
difierten Haftbrücke vorbereiten

- 264 m2 Kratzspachtelung – Poren-
verschluss i.M 1,0 mm

- 264 m2 Flächenspachtelung, mine-
ralisch, zementgebunden, kunst-
stoffmodifiziert

- 290 m2 Fugenabdichtung mit elas- 
tischen Dichtstoffen herstellen

- 40 m2 Dachabdichtung aus Bitumen-
bahn ausbessern

- 7 m Winkelkehle, Blech demontie-
ren und entsorgen

- 8 m Wandanschluss Alu-Blech her-
stellen

- 6 Stück Eckausbildung, seitl.  Wand-
anschluss herstellen

- 52 m Versteifungsblech aus Alu Z
400 montieren

- 350 m2 Beschichtung Außenbereich
Zuschlagskriterien: Sollten sich die an-
gebotenen Leistungen nach Art und Um-
fang nicht unterscheiden, wird das ein-
zige Zuschlagskriterium der Preis sein.
f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
Einreichung der Angebote möglich für:
ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene Bie-

ter: nein
g) Entscheidung über Planungsleis-
tungen: nein
h) Ausführungsfrist:
Ausführungsfrist für den Gesamtauf-
trag: 6/65/09/006: Beginn: 11. KW
2009, Ende: 18. KW 2009
i) Verdingungsunterlagen: Vergabe-
unterlagen sind bei folgender An-
schrift erhältlich: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/488 2380,
Fax: 488 2396, Email: submissions-
stelle@stadt-chemnitz.de
Anforderung der Verdingungsunterla-
gen: bis: 30.12.2008
Digital einsehbar: nein
j) Entgelt für Verdingungsunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 6/65/09/006: 7,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der Ver-
sand erfolgt nach Vorlage der Kopie
des Zahlungsbeleges (keine Schecks).
Verspätet eingehende Anforderungen
werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 08.01.2009
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Str. 89, 09120
Chemnitz
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.30-12.00

Uhr, Do 8.30-12.00 Uhr und 14.00-
18.00 Uhr
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB ist möglich. Das eingezahlte Ent-
gelt wird nicht erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chemnitz,
Stadtkasse, Kreditinstitut: Sparkasse
Chemnitz, Kontonummer:
3501007506, Bankleitzahl: 87050000,
Verwendungszweck: 40012221 Verg.-
Nr. 65/09/006 und Los Nr.
k) Einreichungsfrist: 27.01.2009, 11.00
Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote
schriftlich zu richten sind: Stadt Chem-
nitz, Submissionsstelle, Zimmer 018,
Frau Irmscher, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/488 2380,
Fax: 488 2396, Email: submissions-
stelle@stadt-chemnitz.de
m) Sprache, in der die Angebote ab-
gefasst sein müssen: Deutsch
n) Zur Angebotseröffnung zugelas-
sene Personen: Bieter und ihre Bevoll-
mächtigten
o) Angebotseröffnung:
Ort der Eröffnung der Angebote: Stadt
Chemnitz,  Submissionsstelle, Zimmer
016
Datum und Uhrzeit der Eröffnung der
Angebote: Bei Gesamtvergabe Los

6/65/09/006: 27.01.2009 11.00 Uhr
p) Sicherheitsleistung: keine
q) Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
dingungsunterlagen
r) Rechtsform von Bietergemeinschaf-
ten: Gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertre-ter
s) Geforderte Eignungsnachweise:
Zum Nachweis seiner Fachkunde, Lei-
stungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
hat der Bieter Angaben zu machen
gemäß VOB/A § 8 Nr.3 Abs. 1 Buch-
staben a-d und f, aktueller Nachweis
der Mitgliedschaft in der Berufsgenos-
senschaft und Eintragung HWK oder
IHK.
t) Ablauf der Zuschlags- und Binde-
frist: 04.03.2009
u) Änderungsvorschläge oder Neben-
angebote: zulässig
v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371/5320, Fax: 5321
303
Auskünfte erteilt: Frau Bauer, Stadt
Chemnitz, Hochbauamt, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz (Technisches
Rathaus), Tel.: 0371/488 6549; Fax:
0371/488 6591
zu Punkt u): Pauschalangebote wer-
den ausgeschlossen

Öffentliche Ausschreibung

VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0099//000088
a) Name der Vergabestelle (Auftragge-
ber): Stadt Chemnitz, Hochbauamt,
Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz,
Tel.: 0371/488 6501, Fax: 488 6591,
Email: hochbauamt@stadt-chemnitz.de
b) Vergabeverfahren: Bauauftrag – Öf-
fentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages, der Gegenstand
der Ausschreibung ist: Mittelschule
Reichenbrand
d) Ort der Ausführung: Lennéstraße 1,
09117 Chemnitz
Sonstige Angaben zum Ort der Aus-
führung: Vergabe-Nr.: 65/09/008
e) Art und Umfang der Leistungen:
LLooss 11:: HHeeiizzuunngg//LLüüffttuunngg//SSaanniittäärr
Heizung:
- ca. 110 m Stahlrohrleitung einschl.

Isolierung DN 40 bis DN 150 Umver-
legen bzw. Erneuern

- ca. 30 m Metallverbundrohr DN 12 bis
DN 20 verlegen

- 4 Stück Stahlröhrenradiatoren ein-
bauen

- div. Demontageleistungen 
Sanitär:
- 1 Stück Waschbecken einschl. Armatur
- ca. 4 Stück bauseits bereitgestellten

Spülen anschließen
- ca. 100 m Metallverbundrohr DN 12

bis DN 32 verlegen
- ca. 25 m PP-Rohr verlegen
- div. Demontageleistungen
Lüftung:
- 1 Stück Lüftungsgerät mit WRG 250 m3/h
- 10 Stück Luftein- und Luftauslässe

- ca. 70 m Wickelfalzrohr DN 100 bis DN 200 
LLooss 22:: EElleekkttrrooaarrbbeeiitteenn
- 1 Stück Feldverteiler AP, 72 TE inkl.

FI- und LS-Schalter, Schütze, Reihen-
klemmen

- 47 Stück Installationsgeräte (Schal-
ter, Steckdosen...)

- 720 m Installationsleitungen bis 5 x 2,5
- 28 Stück Leuchten mit Abdeckung (Pris-

menwanne, opale Plexiglas-Wanne)
- 2 Stück Gleichspannungsversor-

gungsgeräte
- 6 Stück Rettungszeichenleuchten
LLooss 33:: BBaauuhhaauuppttlleeiissttuunnggeenn
- ca. 136 m3 Boden der Bodenklasse 4

und 5 lösen
- ca. 130 m2 Entfernen und Entsorgen

von Wand- bzw. Bodenfliesen
- ca. 15 m2 Betonschneidearbeiten
- ca. 30 m2 Fußboden aus Zement-est-

rich incl. Dämmung ausbauen und
entsorgen

- ca. 260 m2 Innenputz abschlagen und
entsorgen sowie Fugen auskratzen

- ca. 12 m3 Ortbeton liefern und ein-
bauen

- ca. 8 Stück Stützwandelemente lie-
fern und montieren

- ca. 42 m2 Innenwände aus Mauer-
werk herstellen

- ca. 4 Stück Türöffnungen herstellen
- ca. 4 Stück Stahl-Innentüren, T30, RD

incl. Rahmen liefern und montieren
- ca. 30 m2 Bitumendickbeschichtung

im Außenbereich herstellen
- ca. 52 m2 Abdichtung von Boden-

flächen im Innenbereich herstellen

- ca. 56 m2 Wärmedämmung im Fuß-
bodenbereich liefern und verlegen

- ca. 56 m2 Zementestrich liefern und
einbauen

- ca. 15 m Abwasserleitung DN 100 lie-
fern und verlegen

- ca. 19 m Dränleitung DN 100 liefern
und verlegen

- ca. 12 m2 Betonpflaster liefern und
verlegen

Zuschlagskriterien: Sollten sich die an-
gebotenen Leistungen nach Art und Um-
fang nicht unterscheiden, wird das ein-
zige Zuschlagskriterium der Preis sein.
f) Aufteilung in mehrere Lose: ja
Einreichung der Angebote möglich für:
mehrere Lose
Vergabe der Lose an verschiedene Bie-
ter: ja
g) Entscheidung über Planungs-
leistungen: nein
h) Ausführungsfrist: Ausführungsfri-
sten bei losweise Vergabe:
1/65/09/008: Beginn: 11. KW 2009,
Ende: 30. KW 2009;
2/65/09/008: Beginn: 11. KW 2009,
Ende: 30. KW 2009;
3/65/09/008: Beginn: 11. KW 2009,
Ende: 26. KW 2009;
i) Verdingungsunterlagen: Vergabeun-
terlagen sind bei folgender Anschrift er-
hältlich: Stadt Chemnitz, Submissions-
stelle, Annaberger Str. 89, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371/488 2378, Fax:
488 2396, Email: submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de
Anforderung der Verdingungsunterla-
gen: bis: 30.12.2008,
Digital einsehbar: nein

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen:
Vervielfältigungskosten je Los:
1/65/09/008: 17,00 EUR;
2/65/09/008:  9,00 EUR;
3/65/09/008: 10,00 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzahlung
bei Abholung möglich. Der Versand er-
folgt nach Vorlage der Kopie des Zah-
lungsbeleges (keine Schecks). Verspä-
tet eingehende Anforderungen werden
nicht berücksichtigt. Abholung/Ver-
sand ab: 08.01.2009
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submissi-
onsstelle,  Str. 89, 09120 Chemnitz
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.30-12.00 Uhr,
Do 8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Die Anforderung der Ausschreibung auf
Datenträger, Datenart 83 nach GAEB
ist möglich. Das eingezahlte Entgelt
wird nicht erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chemnitz,
Stadtkasse, Kreditinstitut: Sparkasse
Chemnitz, Kontonummer: 3501007506,
Bankleitzahl: 87050000, Verwen-
dungszweck: 40012221 Verg.-Nr.
65/09/009 und Los Nr.
k) Einreichungsfrist: 27.01.2009
l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 018, Frau
Hartmann, Annaberger Str. 89, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371/488 2378, Fax:
488 2396, Email: submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de
m) Sprache, in der die Angebote abge-
fasst sein müssen: Deutsch
n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Per-
sonen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung:
Ort der Eröffnung der Angebote: Stadt
Chemnitz,  Submissionsstelle, Zi. 016
Datum und Uhrzeit der Eröffnung der
Angebote:
Los 1/65/09/008: 27.01.2009 11.30 Uhr;
Los 2/65/09/008: 27.01.2009 13.30 Uhr;
Los 3/65/09/008: 27.01.2009 14.00 Uhr;
p) Sicherheitsleistung: 3% Mängelan-
sprüchebürgschaft für die Lose 1 und 3
q) Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
dingungsunterlagen
r) Rechtsform von Bietergemeinschaf-
ten: Gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter
s) Geforderte Eignungsnachweise: Zum
Nachweis seiner Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit hat der Bieter
Angaben zu machen gemäß VOB/A § 8
Abs. 1 Buchstaben a-d und f, aktueller Nach-
weis der Mitgliedschaft in der Berufsgenos-
senschaft und Eintragung HWK oder IHK.
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
04.03.2009
u) Änderungsvorschläge oder Neben-
angebote: zulässig
v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion Chem-
nitz, Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chem-
nitz, Tel.: 0371/5320, Fax: 5321 303
Auskünfte erteilt: Frau Ahner für Los 1,
Stadt Chemnitz, Tel.: 0371/ 488 6559;
Herr Kuhne für Los 2, Tel.: 0371/
4887620; Frau Zilian für Los 3, Tel.:
0371/4887638; Hochbauamt, Anna-
berger Str. 89, 09120 Chemnitz (Tech-
nisches Rathaus), Fax: 0371/488 6591
zu Punkt u). Pauschalangebote werden
ausgeschlossen

Öffentliche Ausschreibung
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Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsor-

gung (Abfallgebührensatzung - AbfGebS) vom 08.12.2008
Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat auf
Grund von § 4 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18.
März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Ja-
nuar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 158), der
§§ 2, 9 des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. August
2004 (SächsGVBl. S. 418), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 7. November 2007
(SächsGVBl. S. 478, 484) sowie § 3 a Säch-
sisches Abfallwirtschafts- und Boden-
schutzgesetz (SächsABG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31. Mai 1999
(SächsGVBl. S. 261), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 186) in seiner Sitzung
am 26. November 2008 mit Beschluss-Nr.
B-223/2008 folgende Satzung beschlos-
sen:

§§ 11
GGeebbüühhrreenneerrhheebbuunngg

Die Stadt Chemnitz erhebt für die Inan-
spruchnahme der öffentlichen Einrichtung
der Abfallentsorgung nach Maßgabe die-
ser Satzung Benutzungsgebühren. 

§§ 22
GGeebbüühhrreennsscchhuullddnneerr

(1) Gebührenschuldner sind die Eigentü-
mer bewohnter oder bebauter Grund-
stücke im Stadtgebiet, die an die Abfal-
lentsorgung angeschlossen sind. Den
Grundstückseigentümern stehen Erbbau-
berechtigte und andere zur Nutzung des
Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. 
(2) Mehrere Gebührenschuldner eines
Grundstücks sind Gesamtschuldner. Tritt
an die Stelle eines Grundstückseigentü-
mers eine Gemeinschaft von Wohnungs-
eigentümern i. S. des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, so wird die Gebühr
einheitlich für das Gesamtgrundstück ge-
genüber der Wohnungseigentümerge-
meinschaft festgesetzt. Ist von der 
Wohnungseigentümergemeinschaft ein
Verwalter bestellt, wird der Gebührenbe-
scheid an den Verwalter bekannt gege-
ben.
(3) Im Übrigen ist derjenige Ge-
bührenschuldner, der die Leistung der Ab-
fallentsorgung veranlasst oder tatsäch-
lich in Anspruch genommen hat.

§§ 33
GGeebbüühhrreennppfflliicchhtt

(1) Die Gebührenpflicht entsteht erstma-
lig, sobald das Grundstück an die öffentli-
che Abfallentsorgung angeschlossen ist.
Sie endet mit der Beendigung des An-
schlusses an die öffentliche Abfallentsor-
gung.
(2) Beim Wechsel des Gebührenschuld-
ners geht die Gebührenpflicht mit Beginn
des auf den Übergang folgenden Monats
auf den neuen Schuldner über.

§§ 44
GGeebbüühhrreennmmaaßßssttaabb

(1) Die Gebühr für die Abfallentsorgung
setzt sich zusammen aus einer
• Grundgebühr,
• Regelentleerungsgebühr für Restabfall,
• Abschlag auf die Regelentleerungsge-

bühr für Restabfall für die Überlassung
von grafischem  Papier,

• Regelentleerungsgebühr für Bioabfall,
• Regelentleerungsgebühr für Abfälle aus

der humanmedizinischen und tierärztli-
chen Versorgung und Forschung (HMTV-
Abfälle),

• Massegebühr für Restabfall, 
• Massegebühr für Bioabfall,
• Massegebühr für HMTV-Abfälle. 
(2) Die Grundgebühr bestimmt sich nach
der Anzahl der Haushalte pro Grundstück
und Jahr. Die Höhe der veranlagten Grund-
gebühr ergibt sich aus der Zahl der auf
dem Grundstück bewohnten Haushalte
multipliziert mit dem Grundgebührensatz.
Für Anfallstellen, für die die Definition des
Haushaltes gemäß § 2 Abs. 11 der Abfall-
satzung nicht zutrifft, das sind insbeson-
dere Studentenwohnheime, Internate,
Pflegeheime u. Ä.,  wird keine Grundge-
bühr erhoben. Diese Anfallstellen werden
wie gewerbliche Anfallstellen veranlagt.
Für rein gewerblich genutzte Grundstücke
wird keine Grundgebühr erhoben. Für
diese Grundstücke sind die anteiligen Kos-
tenbestandteile der Grundgebühr mit in
die Regelentleerungsgebühr eingestellt.
Bei gemischt genutzten Grundstücken zu
Wohn- und Gewerbezwecken gemäß § 9
Abs. 6 Abfallsatzung wird das auf dem
Grundstück befindliche Gewerbe wie ein
Haushalt veranlagt. Die Grundgebühr für
dieses Grundstück ergibt sich aus der
Summe der Haushalte sowie der Anzahl
der Gewerbe pro Grundstück multipliziert
mit dem Grundgebührensatz.
(3) Über die Grundgebühr werden insbe-
sondere die folgenden Kosten der Abfal-
lentsorgung gedeckt:
• Fixkosten für Sammlung und Transport

von Restabfall und Bioabfall,
• Gebührenabrechnung,
• Betreibung der Wertstoffhöfe,
• Abfallberatung,
• Öffentlichkeitsarbeit, 
• Vorhaltekosten für die Erfassung von

Elektroaltgeräten gemäß § 9 Abs. 3 Elek-
tro- und Elektronikgerätegesetz (Elek-
troG).

(4) Die Regelentleerungsgebühr für Re-
stabfall bestimmt sich nach der Anzahl der
aufgestellten Restabfallbehälter pro
Grundstück,  die Regelentleerungsgebühr
für HMTV-Abfälle nach der Anzahl der auf-
gestellten Abfallbehälter für HMTV-Abfälle
pro Grundstück, beide Entleerungsge-
bühren werden zudem nach dem Abfall-
behältertyp (zugelassene Abfallbehälter-
größen gemäß § 9 Abs. 1 der Abfall-
satzung) und dem beantragten Entsor-
gungsturnus bemessen. Die Höhe der bei-
den Regelentleerungsgebühren ergibt
sich jeweils aus der Multiplikation der vor-
genannten Daten mit dem Gebührensatz
gemäß § 5 Abs. 2.
Über die Regelentleerungsgebühr für Re-
stabfall werden insbesondere folgende
Kostenbestandteile gedeckt:
• variable Kosten für Sammlung und

Transport von Restabfall, 
• Sammlung und Transport von Sperrab-

fall (Straßensammlung),
• Kosten für Sammlung und Transport von

grafischem Papier,
• Verwertungskosten für Sperrabfall,
• Bereitstellung der Abfallbehälter durch

die Stadt.
Über die Regelentleerungsgebühr für
HMTV-Abfälle werden insbesondere fol-
gende Kostenbestandteile gedeckt:
• variable Kosten für Sammlung und

Transport von HMTV-Abfällen, 
• Bereitstellung der Abfallbehälter durch

die Stadt.
(5) Die Regelentleerungsgebühr für Bio-
abfall bestimmt sich nach der Anzahl 
der aufgestellten Bioabfallbehälter pro
Grundstück und dem Abfallbehältertyp
(zugelassene Abfallbehältergrößen ge-
mäß § 9 Abs. 1 der Abfallsatzung). Die
Höhe der Regelentleerungsgebühr für Bio-
abfall ergibt sich aus der Multiplikation
der vorgenannten Daten mit dem 
Gebührensatz gemäß § 5 Abs. 6. Über die
Regelentleerungsgebühr für Bioabfall
werden die variablen Kosten für die
Sammlung und den Transport von Bioab-
fall sowie die Kosten für die Bereitstellung
der Abfallbehälter durch die Stadt ge-
deckt. 
(6) Als Bemessungsgrundlage für die Mas-
segebühr für Restabfall, Bioabfall und für
HMTV-Abfälle werden die durch Wägung
pro Entsorgung der Restabfall- und Bio-
abfallbehälter sowie der Abfallbehälter für
HMTV-Abfälle ermittelten Abfallmassen
herangezogen. 
Über die Massegebühr Restabfall werden
die Entsorgungskosten für den Restabfall
gedeckt. Über die Massegebühr HMTV-Ab-
fälle werden die Entsorgungskosten für
die HMTV-Abfälle gedeckt. Die Höhe der
zu entrichtenden Massegebühr für Re-
stabfall und für HMTV-Abfälle ergibt sich
aus den Ergebnissen der Wägungen mul-
tipliziert mit dem jeweiligen Gebührensatz
gemäß § 5 Abs. 7. 
Über die Massegebühr Bioabfall werden
die Verwertungskosten für die Bioabfälle
gedeckt. Die Höhe der zu entrichtenden
Massegebühr für Bioabfall ergibt sich aus
den Ergebnissen der Wägungen multipli-
ziert mit dem Gebührensatz gemäß § 5
Abs. 7.

§§ 55
GGeebbüühhrreennssäättzzee

(1) Die jährliche Grundgebühr pro Haus-
halt beträgt 32,16 EUR.
Das entspricht einer monatlichen Grund-
gebühr pro Haushalt von 2,68 EUR.
Die Grundgebühr wird für jeden Haushalt
bzw. bei gemeinsamer Nutzung der Abfall-
behälter gemäß § 9 Abs. 6 Abfallsatzung
zudem für jedes Gewerbe auf dem ange-
schlossenen Grundstück erhoben sowie
gleichermaßen für jeden neu hinzugekom-
menen Haushalt. Die Gebührenberech-
nung für den bezogenen Haushalt beginnt
im Monat des Bezuges, wenn der Bezug
des Haushaltes bis zum 15. Kalendertag
des laufenden Monats erfolgte, sonst im
Folgemonat. Dem Anschlusspflichtigen
wird keine Grundgebühr für einen Haus-
halt berechnet, wenn er nachweist, dass
ein Haushalt in dem betreffenden Wohn-
grundstück für mindestens einen Monat
unbewohnt ist. Die Freistellung von der
Grundgebühr für den leergezogenen
Haushalt beginnt mit dem Monat des Frei-
zuges, wenn der Freizug bis zum 15. Ka-
lendertag des laufenden Monats erfolgte,
sonst ab dem Folgemonat.
(2) Die jährliche Regelentleerungsgebühr
für Restabfall aus pprriivvaatteenn Haushalten be-

trägt bei zzwweeiiwwööcchheennttlliicchheerr Entsorgung
für den
40-l-Abfallbehälter 13,52 EUR
80-l-Abfallbehälter 27,04 EUR
120-l-Abfallbehälter 40,56 EUR
240-l-Abfallbehälter 81,12 EUR
660-l-Abfallbehälter 223,08 EUR
1100-l-Abfallbehälter 371,80 EUR
Die jährliche Regelentleerungsgebühr für
Restabfall von ggeewweerrbblliicchheenn Anfallstellen
beträgt bei zzwweeiiwwööcchheennttlliicchheerr Entsorgung
für den
80-l-Abfallbehälter 45,76 EUR
120-l-Abfallbehälter 68,64 EUR
240-l-Abfallbehälter 137,28 EUR
660-l-Abfallbehälter 377,52 EUR
1100-l-Abfallbehälter 629,20 EUR
(3) Für die Überlassung von Papier/
Pappe/Kartonagen (PPK) nach § 19 Abfall-
satzung in den hierfür gemäß Abfallsat-
zung zugelassenen Blauen Tonnen an die
Stadt Chemnitz erhält der Gebühren-
schuldner als Beteiligung an den für die
stoffliche Verwertung von PPK (insbeson-
dere grafische Papiere) erzielten Erlösen
einen Abschlag auf die Regelentleerungs-
gebühr für Restabfall in Höhe von 0,02
Euro/kg der von der Sammelfahrzeug-
waage registrierten Masse an PPK, der mit
Ablauf des Kalenderjahres entsteht und
im Festsetzungsbescheid für diese Gebühr
gemäß § 8 Abs. 9 und § 9 Abs. 1 dieser Sat-
zung im Ansatz ausgewiesen und mit der
vorgenannten Gebühr verrechnet wird. 
(4) Sollte bei der Leerung des Behälters
wiederholt festgestellt werden, dass in
dem haushaltnah gestellten Sammel-
behälter (Blaue Tonne) der für den Ab-
schlag wesentliche Anteil an Druckerzeug-
nissen fehlt und im überwiegenden Maße
Verkaufsverpackungen aus PPK oder son-
stigen Pappen und Kartonagen eingefüllt
sind, kann die Stadt gegenüber dem Ge-
bührenschuldner den jährlichen Abschlag
nach Abs. 3 unter Beachtung des Äquiva-
lenzprinzips bis auf Null reduzieren. Die
Stadt informiert den Gebührenschuldner
über die veranlasste Maßnahme. Die Ent-
sorgung der Menge an PPK im beanstan-
deten Sammelbehälter bleibt im Folgen-
den davon unberührt. Bei Fehlbefüllungen
der Blauen Tonne mit anderen Abfällen
oder Materialien oder mit nassen und ver-
unreinigten PPK, kann die Stadt nach Maß-
gabe von § 19 Abs. 2 der Abfallsatzung
den Inhalt der Behälter der Restabfallent-
sorgung zuführen und den Gebühren-
schuldner von der Gewährung des Ab-
schlags nach Abs. 3 Satz 1 ausschließen. 
Auf den Abschlag von der Regelentlee-
rungsgebühr für Restabfall gemäß Abs. 3
Satz 1 werden keine Vorauszahlungen ge-
leistet. Der Abschlag wird in tatsächlicher
Höhe im Festsetzungsbescheid verrech-
net.
(5) Die jährliche Regelentleerungsgebühr
für HMTV-Abfälle beträgt bei zzwweeii--
wwööcchheennttlliicchheerr Entsorgung für den
240-l-Abfallbehälter 137,28 EUR
1100-l-Abfallbehälter 629,20 EUR
Die Regelentleerungsgebühr für Restab-
fall und für HMTV-Abfälle entsteht für die
an die öffentliche Abfallentsorgung Ange-
schlossenen für die Dauer der Inan-
spruchnahme der Restabfallentsorgung
und der Entsorgung für HMTV-Abfälle.
Bei Verkürzung oder Verlängerung des
Entsorgungsturnus im Rahmen der Zuläs-
sigkeit nach § 12 Abs. 2 der Abfallsatzung
verdoppelt oder halbiert sich die jährliche
Regelentleerungsgebühr für Restabfall
und für HMTV-Abfälle entsprechend dem
beantragten Entsorgungsturnus.
(6) Die jährliche Regelentleerungsgebühr
für Bioabfall aus privaten Haushalten bzw.
von gewerblichen Anfallstellen beträgt bei
wwööcchheennttlliicchheerr Entsorgung für den
40-l-Abfallbehälter 15,08 EUR
80-l-Abfallbehälter 30,16 EUR
120-l-Abfallbehälter 45,24 EUR
240-l-Abfallbehälter 90,48 EUR
1100-l-Abfallbehälter 414,70 EUR
Die Regelentleerungsgebühr für Bioabfall
entsteht für die an die öffentliche Abfal-
lentsorgung Angeschlossenen für die
Dauer der Inanspruchnahme der Bioabfal-
lentsorgung. Es wird keine Regelentlee-
rungsgebühr Bioabfall erhoben, wenn auf
Grund eines bestätigten Antrages zur Ei-
genkompostierung eine Befreiung vom
Anschluss- und Benutzungszwang der
Biotonne vorliegt. 
(7) Die Massegebühr für Restabfall beträgt
150,00 EUR pro t der von der Sammelfahr-
zeugwaage registrierten Masse. Die Mas-
segebühr für Bioabfall beträgt 30,19 EUR
pro t der von der Sammelfahrzeugwaage
registrierten Masse. Die Massegebühr für
HMTV-Abfälle beträgt 150,00 EUR pro t der
von der Sammelfahrzeugwaage registrier-
ten Masse. 
Wurde der Restabfall- bzw. Bioabfall-
behälter und der Abfallbehälter für HMTV-
Abfälle bei einer vorgesehenen Anliefe-

rung nicht geleert (z. B. bei Nichtbereit-
stellung), wird ein Massewert von 0 kg re-
gistriert. Dieser Massewert ist bei jeder
Berechnung gleichwertig wie ein von der
Sammelfahrzeugwaage registrierter Mas-
sewert von 0 kg zu behandeln. 
Steht für eine Anlieferung wegen eines
technischen Defekts der Sammelfahrzeug-
waage oder anderer in die Erfassung,
Übermittlung und Auswertung der Masse-
daten einbezogener Systeme für die Be-
rechnung der Gebühren kein Massewert
zur Verfügung, so wird für diese Anliefe-
rung als Grundlage für die Gebührenbe-
rechnung der Durchschnitt über die letz-
ten drei vor den genannten Ausfall-
gründen im Abrechnungszeitraum zur Ver-
fügung stehenden, auf Messdaten beru-
henden Massewerte verwendet.
Ist diese Regelung nicht anwendbar, weil
im Abrechnungszeitraum noch nicht genü-
gend Anlieferungen erfolgt oder für er-
folgte Anlieferungen keine Massewerte
verfügbar sind, werden die ersten drei 
auf Messdaten beruhenden Massewerte 
des Abrechnungszeitraumes zur Durch-
schnittsbildung verwendet. Sind für den
Abrechnungszeitraum weniger als drei auf
Messdaten beruhende Massewerte ver-
fügbar, wird der Massewert für diese An-
lieferung bei Restabfall und bei HMTV-Ab-
fällen mit 0,100 kg/l und bei Bioabfall mit
0,150 kg/l festgesetzt.
Werden bei Leerungen der Abfallbehälter
für Rest- und Bioabfall bis 240 l Fassungs-
vermögen Massen unterhalb der Eich-
grenze (5 kg) festgestellt, so wird der
tatsächlich ermittelte Wert erhoben. Wer-
den bei Leerungen der Abfallbehälter für
Rest-, Bio- und HMTV-Abfälle > 240 l Fas-
sungsvermögen Massen unterhalb der
Eichgrenze (50 kg) festgestellt, so wird der
tatsächlich ermittelte Wert erhoben.

§§ 66
SSoonnddeerrggeebbüühhrreenn

(1) Für folgende Leistungen werden Son-
dergebühren erhoben:
1. Inanspruchnahme des Vollservices nach
§ 11 der Abfallsatzung
2. Entsorgung eines 5-m3-Umleerbehäl-
ters/Absetzcontainers
3. Transportgebühr für die einmalige Ent-
sorgung von Press- und Abrollcontainern 
4. Durchführung einer Sonderentsorgung
auf Bestellung
5. Bereitstellung und Abholung eines Ab-
fallbehälters für eine Sonderentsorgung
6. Überlassung und Entsorgung für einen
Laubsack, Grünschnittsack und einen 
80-l-Abfallsack 
7. Abfuhr von Sperrabfall vom Grundstück
auf Bestellung
8. Abholung von Sperrabfall aus der Woh-
nung auf Bestellung
9. Expresszuschlag für die Leistungen
nach 7. und 8.
10. Abfallbehälterwechsel unabhängig
von der Abfallart 
11. Inanspruchnahme der Leistung gemäß
§ 21 Abs. 4 Satz 2 der Abfallsatzung
12. Transportgebühr für die Abholung ei-
nes elektrischen oder elektronischen
Großgerätes (z. B. Kühlschrank, Wasch-
maschine) vom Grundstück
13. Gebühr für den Einbau eines Kipp-
schlosses abhängig von der Abfallbehäl-
tergröße gemäß § 9 Abs. 1 Abfallsatzung
14. Anfertigung und Versendung eines
Wiegeprotokolls
15. Überlassung und Entsorgung eines 
5-l-Sammelbehälters (Sharp) für HMTV-
Abfälle (Abfallschlüsselnummern 18 01 01
und 18 02 01) 
(2) Die Gebühren für die Sonderleistun-
gen sind wie folgt:
1. Inanspruchnahme des Vollservices nach
§ 11 der Abfallsatzung
Die Gebühr für die Inanspruchnahme des
Vollservices ermittelt sich aus der Summe
der einzelnen Arbeitsschritte, die für den
speziellen Standplatz erforderlich sind
und den nachfolgend aufgeführten Ge-
bühren.
Die Gebühren pro Arbeitsschritt betragen
- für das Öffnen und Schließen einer

Schleuse 44,2 Cent
- für das Öffnen und Schließen einer Tür

16,6 Cent
- für den Transport eines Abfallbehälters

bis 240 l Fassungs-vermögen pro m, hin
und zurück 2,3 Cent

- für den Transport eines Abfallbehälters
> 240 l Fassungsvermögen pro m, hin
und zurück 6,5 Cent

- für den Transport eines Abfallbehälters
bis 240 l Fassungsvermögen pro 1 Stufe,
hin und zurück 2,4 Cent

- für das Laufen zum Standplatz hin und
zurück pro m 2,2 Cent

2. Gebühr pro Entsorgung eines 5-m3-
Umleerbehälters/Absetzcontainers 
55,00 EUR
3. Transportgebühr für die einmalige Ent-
sorgung von Press- und Abrollcontainern

Die Gebühr beträgt:
- für einen 10-m3-Presscontainer

66,00 EUR
- für einen 20-m3-Presscontainer

79,00 EUR
- für einen 32-m3-Abrollcontainer

79,00 EUR
Zusätzlich ist eine Massegebühr für Rest-
abfall bzw. für HMTV-Abfall in Höhe von
150,00  EUR pro t der von der Sammelfahr-
zeugwaage registrierten Masse und für
stadteigene Presscontainer eine Bereit-
stellungsgebühr von:
32,21 EUR/Woche für einen 10-m3-Press-
container und
45,00 EUR/Woche für einen 20-m3-Press-
container
zu zahlen.
4. Durchführung einer Sonderentsorgung
auf Bestellung
Die Gebühr für die einmalige Abfuhr eines
Restabfall- oder Bioabfallbehälters und
eines Abfallbehälters für HMTV-Abfälle
außerhalb der regelmäßigen Entsorgung
(Sonderentsorgung) und auf Bestellung
setzt sich aus der Sonderentsorgungsge-
bühr sowie der Massegebühr für Rest-,
Bio- und HMTV-Abfälle zusammen. 
Die Gebühr für eine Sonderentsorgung be-
trägt:
- für einen Abfallbehälter bis 240 l

3,51 EUR
- für einen Abfallbehälter ab  660 l

16,07 EUR
Zuzüglich zur Entsorgungsgebühr ist ent-
sprechend § 5 Abs. 7 eine Massegebühr
für Restabfall, Bioabfall und HMTV-Abfälle
zu zahlen.
5. Bereitstellung und Abholung eines Ab-
fallbehälters für eine Sonderentsorgung 
je Abfallbehälter 8,00 EUR
6. Überlassung und Entsorgung für einen
Laubsack, Grünschnittsack und einen
80-l-Abfallsack 
Die Gebühr für die Überlassung und Ent-
sorgung beträgt:
- für einen 60-l-Laubsack nach § 14 Abs.

5 der Abfallsatzung 1,00 EUR
- für einen 60-l-Grünschnittsack gemäß

§ 14 Abs. 6 der Abfallsatzung 1,00 EUR
- für einen 120-l-Grünschnittsack gemäß

§ 14 Abs. 6 der Abfallsatzung 2,00 EUR
- für einen 80-l-Abfallsack nach § 13

Abs. 5 der Abfallsatzung 2,70 EUR
7. Abfuhr von Sperrabfall vom Grundstück
auf Bestellung
Die Gebühr beträgt:
An- und Abfahrtspauschale 30,86 EUR
je m3 entsorgtem Sperrabfall 21,67 EUR
8. Abholung von Sperrabfall aus der Woh-
nung auf Bestellung
Die Gebühr beträgt:
An- und Abfahrtspauschale 30,86 EUR
Abholung aus der Wohnung pro Arbeits-
wert (AW)  6,25 EUR
(1 AW entspricht 6 Minuten), berücksich-
tigt wird die Zeit zwischen dem Eintreffen
beim Kunden vor Ort und dem Ende der
Verladung des Sperrabfalls auf das Ent-
sorgungsfahrzeug
je m3 entsorgtem Sperrabfall 21,67 EUR
9. Expresszuschlag für die Leistungen
gemäß 7. und 8. 15,43 EUR
(Zuschlag auf die An- und Abfahrtspau-
schale)
10. Abfallbehälterwechsel unabhängig
von der Abfallart pro Gefäß 20,80 EUR
11. Inanspruchnahme der Leistung gemäß
§ 21 Abs. 4 Satz 2 Abfallsatzung
pro neu angeschlossenem Grundstück

11,50 EUR
12. Transportgebühr für die Abholung ei-
nes elektrischen oder elektronischen
Großgerätes (z. B. Kühlschrank, Wasch-
maschine) vom Grundstück 8,00 EUR
13. Gebühr für den Einbau eines Kipp-
schlosses
Die Gebühr beträgt:
- für einen Abfallbehälter bis 240 l

26,50 EUR
- für einen Abfallbehälter ab 660 l

70,30 EUR
14. Anfertigung und Versendung eines
Wiegeprotokolls 3,82 EUR
15. Überlassung und Entsorgung eines
5-l-Sammelbehälters (Sharp) 5,00 EUR
Die Nutzung eines 120-l-Abfallbehälters
als Sammelbehältnis für die 5-l-Sammel-
behälter (Sharp) ist beim Kauf dieser ge-
bührenfrei.

§§ 77
EEnnttsstteehheenn ddeerr GGeebbüühhrreennsscchhuulldd

(1) In den Fällen des § 5 und § 6 Abs. 1
Nr. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein
Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjah-
res (Veranlagungszeitraum). Endet ein Be-
nutzungsverhältnis vor Ablauf des Veran-
lagungszeitraumes, entsteht die Gebüh-
renschuld mit Ende des Benutzungsver-
hältnisses.
(2) In den Fällen des § 3 Abs. 2 (Wechsel
der Gebührenpflichtigen) entsteht die Ge-
bührenschuld für den bisherigen

LLeesseenn SSiiee wweeiitteerr aauuff SSeeiittee 1133
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Gebührenschuldner mit Beginn des auf
den Übergang folgenden Monats; für den
neuen Gebührenschuldner mit Ablauf des
Kalenderjahres. 
(3) In den Fällen des § 6 Abs. 2 Nr. 2 bis
15 dieser Satzung entsteht die Ge-
bührenschuld mit der Inanspruchnahme
der Leistungen.

§§ 88
VVoorraauusszzaahhlluunnggeenn

(1) Solange die Gebührenschuld noch
nicht entstanden ist, sind vom Ge-
bührenschuldner Vorauszahlungen zu lei-
sten. Die Vorauszahlungen entstehen mit
Beginn des Kalendervierteljahres. Beginnt
die Gebührenpflicht während des Veran-
lagungszeitraumes, entstehen die Voraus-
zahlungen mit Beginn des folgenden Ka-
lendervierteljahres.
(2) Die Vorauszahlungen beinhalten die
Grundgebühr nach § 5 Abs. 1, die Rege-
lentleerungsgebühr für Restabfall nach §
5 Abs. 2, für HMTV-Abfälle nach § 5 Abs.
5 und für Bioabfall nach § 5 Abs. 6 und die
Massegebühren für Restabfall, HMTV-Ab-
fälle und Bioabfall nach § 5 Abs. 7 sowie
die Gebühr für die Inanspruchnahme des
Vollservices nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 nach die-
ser Satzung.
(3) Die Vorauszahlungshöhe der Grund-
gebühr wird auf der Grundlage der zum 
1. Januar des Kalenderjahres registrierten
Anzahl der bewohnten Haushalte und bei
gemischt genutzten Grundstücken zuzüg-
lich der Gewerbeeinheiten pro Grundstück
festgesetzt. 
Die Mitteilungspflicht der Grundstücksei-
gentümer zur Angabe der bewohnten
Haushalte bzw. bei gemischt genutzten
Grundstücken zusätzlich der Gewerbeein-
heiten pro Grundstück ergibt sich aus 
§ 21 Abs. 1 der Abfallsatzung der Stadt
Chemnitz. 
(4) Die Vorauszahlungshöhe für die Rege-
lentleerungsgebühr Restabfall und für
HMTV-Abfälle ermittelt sich aus der Hoch-
rechnung des am 1. Januar  des laufenden
Jahres angemeldeten Abfallbehältertyps
und dem beantragten Entsorgungsturnus.

(5) Die Vorauszahlungshöhe für die Regel-
entleerungsgebühr Bioabfall ermittelt sich
aus der Hochrechnung des am 1. Januar
des laufenden Jahres angemeldeten Ab-
fallbehältertyps und dem wöchentlichen
Entsorgungsturnus.
(6) Die Vorauszahlungshöhe für die Mas-
segebühr Restabfall wird auf der Grund-
lage des vom Gebührenschuldner für die
Abrechnungseinheit angemeldeten Jah-
resbehältervolumens nach folgender For-
mel ermittelt:
Masse des Restabfalls des Vorjahres
geteilt durch das 
Jahresrestabfallbehältervolumen des Vor-
jahres
= Masse pro Liter Restabfallbehältervolumen
multipliziert mit dem 
Jahresrestabfallbehältervolumen des lau-
fenden Jahres
multipliziert mit der Restabfallmassege-
bühr gemäß § 5 Abs. 7
= Vorauszahlungsbetrag
Wenn keine Vorjahresmasse vorliegt, wird
die Masse pro Liter angemeldeten Jahres-
restabfallbehältervolumens mit 0,100 kg/l
festgesetzt.
(7) Die Vorauszahlungshöhe für die Mas-
segebühr Bioabfall wird auf der Grundlage
des vom Gebührenschuldner für die Ab-
rechnungseinheit angemeldeten Jahres-
behältervolumens nach folgender Formel
ermittelt:
Masse des Bioabfalls des Vorjahres
geteilt durch das
Jahresbioabfallbehältervolumen des Vor-
jahres
= Masse pro Liter Bioabfallbehältervolumen
multipliziert mit dem
Jahresbioabfallbehältervolumen des lau-
fenden Jahres
multipliziert mit der
Bioabfallmassegebühr gemäß § 5 Abs. 7
= Vorauszahlungsbetrag
Wenn keine Vorjahresmasse vorliegt, wird
die Masse pro Liter angemeldeten Jahres-
bioabfallbehältervolumens mit 0,150 kg/l
festgesetzt.
(8) Die Vorauszahlungshöhe für die Mas-
segebühr HMTV-Abfall wird auf der Grund-
lage des vom Gebührenschuldner für die

Abrechnungseinheit angemeldeten Jah-
resbehältervolumens nach folgender For-
mel ermittelt:
Masse der HMTV-Abfälle des Vorjahres
geteilt durch das
Jahresabfallbehältervolumen HMTV-Ab-
fall des Vorjahres
= Masse pro Liter Behältervolumen HMTV-
Abfall
multipliziert mit dem
Jahresabfallbehältervolumen des laufen-
den Jahres
multipliziert mit der
Massegebühr HMTV-Abfall gemäß § 5 Abs. 7
= Vorauszahlungsbetrag
Wenn keine Vorjahresmasse vorliegt, wird
die Masse pro Liter angemeldeten Jahres-
abfallbehältervolumens mit 0,100 kg/l
festgesetzt.
(9) Nach Ende des Veranlagungszeitrau-
mes erfolgt durch Festsetzungsbescheid
die Gebührenfestsetzung entsprechend
der tatsächlich erfassten und zu veranla-
genden Haushaltsanzahl, der durch 
Wägung ermittelten und erfassten
tatsächlich angefallenen Massen pro Ab-
fallbehälter und Abfallart, der sich aus der
Abfallbehälteranzahl und dem beantrag-
ten Entleerungsturnus errechneten Rege-
lentleerungsgebühr sowie der in Anspruch
genommenen Leistungen des Vollservi-
ces. Die für den Veranlagungszeitraum
entrichteten Vorauszahlungen werden da-
bei auf die Gebührenschuld angerechnet. 
(10) Gebührenwirksame Änderungen
während des Veranlagungszeitraumes
werden mit dem Festsetzungsbescheid
und den geleisteten Vorauszahlungen ver-
rechnet.

§§ 99
FFäälllliiggkkeeiitt ddeerr GGeebbüühhrreenn

(1) Die im Festsetzungsbescheid festge-
setzten Benutzungsgebühren gemäß § 5
und § 6 Abs. 2 Nr. 1 sind innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides zur Zahlung fällig. Sind Vor-
auszahlungen gemäß § 8 geleistet wor-
den, gilt dies nur, soweit die Gebüh-
renschuld die geleisteten Vorauszahlun-
gen übersteigt. Ist die Gebührenschuld
kleiner als die geleisteten Vorauszahlun-

gen, wird der Unterschiedsbetrag durch
Zurückzahlung ausgeglichen. Die Zurück-
zahlung der Beträge erfolgt innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides.
(2) Die Vorauszahlungsbeträge sind zu
vier gleichen Teilbeträgen zum 15. Fe-
bruar, 15. Mai, 15. August und zum 15. No-
vember fällig und sind zu diesen Zeitpunk-
ten an die Stadt zu zahlen. Voraus-
zahlungsbeträge für einen zurückliegen-
den Zeitraum sind innerhalb eines Monats
nach Zugang des Bescheides zu entrich-
ten.
(3) Die Gebühren für Sonderleistungen
gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 und Nr. 7 bis
14 werden innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides
zur Zahlung fällig. 
(4) Die Gebühren gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6
und 15 werden beim Erwerb des Laub-
sackes, des Grünschnittsackes sowie des
Abfallsackes und des 5-l-Sammelbehäl-
ters für spitze und scharfe Gegenstände
(Sharp) fällig.

§§ 1100
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn,, 

ÜÜbbeerrlleeiittuunnggssbbeessttiimmmmuunnggeenn
(1) Die Satzung tritt am 1. Januar 2009 in
Kraft. Soweit Abgabenansprüche nach
dem bisherigen Satzungsrecht oder auf
Grund des SächsKAG bereits entstanden
sind, gelten anstelle dieser Satzung die
Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt
des Entstehens der Abgabenschuld gegol-
ten haben.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt
Chemnitz über die Erhebung von Ge-
bühren für die Abfallentsorgung (Abfall-
gebührensatzung-AbfGebS) vom 2. Okto-
ber 2003, einschließlich der 1. Satzung zur
Änderung der Satzung der Stadt Chemnitz
über die Erhebung von Gebühren für die
Abfallentsorgung vom 27. April 2005, der
2. Satzung zur Änderung der Satzung der
Stadt Chemnitz über die Erhebung von Ge-
bühren für die Abfallentsorgung vom 20.
November 2006 und der 3. Satzung zur
Änderung der Satzung der Stadt Chemnitz
über die Erhebung von Gebühren für die

Abfallentsorgung vom 25. Januar 2008
außer Kraft. 

Chemnitz, den 08.12.2008

BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin
Dienstsiegel

HHiinnwweeiiss 
nnaacchh §§ 44 AAbbss.. 44 ddeerr GGeemmeeiinnddeeoorrddnnuunngg ffüürr
ddeenn FFrreeiissttaaaatt SSaacchhsseenn ((SSääcchhssGGeemmOO))
Zur öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung der Stadt Chemnitz über die Entsor-
gung von Abfällen (Abfallsatzung-AbfS)
und der Satzung der Stadt Chemnitz über
die Erhebung von Gebühren für die Abfall-
entsorgung (Abfallgebührensatzung-
AbfGebS) wird folgender Hinweis gege-
ben:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der

Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

ddeerr LLaannddeessddiirreekkttiioonn CChheemmnniittzz üübbeerr
eeiinneenn AAnnttrraagg aauuff EErrtteeiilluunngg eeiinneerr LLeeii--
ttuunnggss-- uunndd AAnnllaaggeennrreecchhttssbbeesscchheeiinnii--
gguunngg GGeemmaarrkkuunnggeenn AAllttcchheemmnniittzz,,
BBeerrnnssddoorrff uunndd RReeiicchheennhhaaiinn vvoomm 66..
NNoovveemmbbeerr 22000088

LLaannddeessddiirreekkttiioonn CChheemmnniittzz
Die Landesdirektion Chemnitz gibt
bekannt, dass die Stadtwerke Chem-
nitz AG, Augustusburger Straße 1,
09111 Chemnitz, einen Antrag auf Er-
teilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung gemäß § 9 Abs.
4 des Grundbuchbereinigungsgeset-
zes (GBBerG) vom 20. Dezember
1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zu-
letzt durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407, 2418) geändert worden ist,

gestellt hat. 
Der Antrag umfasst die bestehende
110-kV-Freileitung Umspannwerk
Chemnitz Hochschule bis Umspann-
werk Niederwiesa (Mast 4/H bis
Mast 46) einschließlich Masten und
Zufahrt/Zuwegung im Bereich oben
genannter Gemarkungen (Az.: 14-
3043/5/93).
Die von den Anlagen betroffenen
Grundstückseigentümer der Stadt
Chemnitz (Gemarkungen Altchem-
nitz, Bernsdorf, Reichenhain) können
den eingereichten Antrag sowie die
beigefügten Unterlagen in der Zeit
vom 
MMoonnttaagg,, ddeemm 55.. JJaannuuaarr 22000099 bbiiss MMoonn--
ttaagg,, ddeemm 22.. FFeebbrruuaarr 22000099,,
während der Zeiten (montags bis
donnerstags zwischen 8.30 Uhr und

11.30 Uhr sowie zwischen 12.30 Uhr
und 15.00 Uhr, freitags zwischen 8.30
Uhr und 11.30 Uhr) in der Landesdi-
rektion Chemnitz, Altchemnitzer Str.
41, 09120 Chemnitz, Zimmer 159, ein-
sehen.
Die Landesdirektion Chemnitz erteilt
die Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung nach Ablauf der gesetz-
lich festgelegten Frist 
(§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 
Abs. 4 und 5 Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung – SachenR-DV).

HHiinnwweeiiss zzuurr EEiinnlleegguunngg vvoonn WWiiddeerr--
sspprrüücchheenn::
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist
von Gesetzes wegen eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit
für alle am 2. Oktober 1990 beste-
henden Energiefortleitungen einsch-
ließlich aller dazugehörigen Anlagen

und Anlagen der Wasserversorgung
und -entsorgung entstanden.
Die durch Gesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit
dokumentiert nur den Stand vom 3.
Oktober 1990. Alle danach eingetre-
tenen Veränderungen müssen durch
einen zivilrechtlichen Vertrag zwi-
schen den Versorgungsunterneh-
men und dem Grundstückseigentü-
mer geklärt werden.
Dadurch, dass die Dienstbarkeit
durch Gesetz bereits entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit be-
gründet werden, dass kein Einver-
ständnis mit der Belastung des
Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur
darauf gerichtet sein, dass die von
dem antragstellenden Unternehmen
dargestellte Leitungsführung nicht
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein

Widerspruch sich nur dagegen rich-
ten kann, dass das Grundstück gar
nicht von einer Leitung betroffen ist,
oder in anderer Weise, als von dem
Unternehmen dargestellt, betroffen
ist.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in
begründeten Fällen von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann bei der Lan-
desdirektion Chemnitz, unter der vor-
bezeichneten Adresse, bis zum Ende
der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen im
Auslegungszimmer (Zimmer 159) be-
reit.

Chemnitz, den 6. November 2008   

Landesdirektion Chemnitz
gez. SSttaannggee
Stellvertretende Referatsleiterin

Bekanntmachung
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Satzung der Stadt Chemnitz über die Entsorgung von Abfällen (Abfallsatzung-AbfS) vom 6.12.2008
Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat auf
Grund von §§ 4, 14, 124 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. 
S. 55, ber. S. 159), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl.
S. 138, 158), des § 15 des Gesetzes zur
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Si-
cherung der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz – KrW-/AbfG) vom 27.
September 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 19. Juli 2007
(BGBl. I S. 1462), der §§ 2 und 3 des Säch-
sischen Abfallwirtschafts- und Boden-
schutzgesetzes (SächsABG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai
1999 (SächsGVBl. S. 261), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 186), des § 7 Satz 4
der Verordnung über die Entsorgung von
gewerblichen Siedlungsabfällen und von
bestimmten Bau- und Abbruchabfällen
(GewAbfV) vom 19. Juni 2002 (BGBl I S.
1938) und des Gesetzes über das Inver-
kehrbringen, die Rücknahme und die um-
weltverträgliche Entsorgung von Elektro-
und Elektronikgeräten (Elektro- und
Elektronikgerätegesetz – ElektroG) vom
16. März 2005 (BGBl. I  S. 762 f) in seiner
Sitzung am 26. November 2008 mit Be-
schluss-Nr. B-230/2008 folgende Satzung
beschlossen:

§§ 11 
AAuuffggaabbeenn uunndd ZZiieellee

(1) Die Stadt Chemnitz – nachstehend
Stadt genannt – ist öffentlich-rechtlicher
Entsorgungsträger im Sinne von § 13 KrW-/
AbfG und § 3 Abs. 1 SächsABG. Sie führt
die Entsorgung in ihrem Gebiet auf der
Grundlage des KrW-/AbfG sowie des
SächsABG und nach Maßgabe dieser Sat-
zung als öffentliche Einrichtung durch.
(2) Zielsetzung dieser Satzung ist eine
ökologische Abfallwirtschaft mit den Maß-
gaben
• Abfälle in erster Linie zu vermeiden, ins-

besondere durch die Verminderung ih-
rer Menge und Schädlichkeit,

• Abfälle, soweit dies technisch möglich
und wirtschaftlich zumutbar ist, einer
Verwertung zuzuführen, 

• Abfälle, die nicht verwertet werden kön-
nen, als Abfälle zur Beseitigung dauer-
haft zur Wahrung des Wohls der Allge-
meinheit umweltgerecht zu entsorgen.

Zur Erreichung dieser Maßgaben kann sich
die Stadt als öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger Dritter bedienen.
(3) Die Entsorgungspflicht umfasst insbe-
sondere
• das Einsammeln, Befördern, Behandeln,

Lagern von Abfällen zur Verwertung aus
privaten Haushaltungen,

• das Einsammeln, Befördern von Abfäl-
len zur Beseitigung aus privaten Haus-
haltungen und anderen Herkunftsberei-
chen,

• die Beratung, Überwachung und Kon-
trolle der Abfallerzeuger und -besitzer.

(4) Lagern und Ablagern sowie die Be-
handlung von Abfällen zur Beseitigung ob-
liegt dem Abfallwirtschaftsverband Chem-
nitz (AWVC).

§§ 22
BBeeggrriiffffssbbeessttiimmmmuunnggeenn

(1) AAnnsscchhlluussssppfflliicchhttiiggeerr//--bbeerreecchhttiiggtteerr ist
der Eigentümer eines Grundstückes im
Stadtgebiet, auf welchem Abfälle anfallen
oder anfallen können sowie andere zur
Nutzung des Grundstücks dinglich Berech-
tigte. Erbbauberechtigte bzw. die 
Wohnungseigentümergemeinschaft bei
Wohneigentum oder Wohnungserbbau-
recht treten an die Stelle des Grund-
stückseigentümers. Bei mehreren Ei-
gentümern eines Grundstückes sind diese
gemeinschaftlich zum Anschluss ver-
pflichtet.  Ist der Eigentümer nicht im
Grundbuch eingetragen oder die Eigen-
tumslage ungeklärt, gelten sonstige zur
Nutzung des Grundstücks befugte Perso-
nen als Anschlusspflichtige/-berechtigte.
(2) BBeennuuttzzuunnggssppfflliicchhttiiggeerr//--bbeerreecchhttiiggtteerr
ist jeder Anschlusspflichtige und sonstige
Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus
privaten Haushaltungen, insbesondere
Mieter und Pächter sowie Erzeuger und
Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus
anderen Herkunftsbereichen, soweit eine
Überlassungspflicht für diese Abfälle nach
§ 13 KrW-/AbfG besteht. Benutzungs-
pflichtige haben die öffentliche Einrich-
tung der Abfallentsorgung nach Maßgabe
dieser Satzung zu benutzen.
(3) Der Wortlaut „„AAllllee aann ddiiee ööffffeennttlliicchhee
AAbbffaalllleennttssoorrgguunngg AAnnggeesscchhlloosssseenneenn““ um-
fasst im Sinne der Satzung alle Anschluss-
und Benutzungspflichtigen und -berech-
tigten.
(4) GGrruunnddssttüücckk im Sinne dieser Satzung
ist jedes räumlich zusammenhängende
und einem gemeinsamen Zweck dienende
Grundeigentum desselben Grundstücks-
eigentümers, das eine selbstständige wirt-
schaftliche Einheit bildet, auch wenn es
sich um mehrere Grundstücke oder Teile

von Grundstücken im Sinne des Grund-
buchrechtes handelt. Benachbarte Grund-
stücke müssen mindestens eine gemein-
same Grundstücksgrenze haben.
(5) AAbbffaalllleerrzzeeuuggeerr ist jede natürliche oder
juristische Person, durch deren Tätigkeit
Abfälle angefallen sind oder jede Person,
die Vorbehandlung, Mischungen oder son-
stige Behandlungen vorgenommen hat, die
eine Veränderung der Natur oder der Zu-
sammensetzung dieser Abfälle bewirken.
(6) AAbbffaallllbbeessiittzzeerr ist jede natürliche oder
juristische Person, die die tatsächliche
Sachherrschaft über Abfälle hat.
(7) AAbbffäällllee sind bewegliche Sachen, deren
sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will
oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 S. 1 KrW-/
AbfG). Abfälle, die verwertet werden, sind
AAbbffäällllee zzuurr VVeerrwweerrttuunngg.. Abfälle, die nicht
verwertet werden können, sind AAbbffäällllee zzuurr
BBeesseeiittiigguunngg (§ 3 Abs. 1 S. 2 KrW-/AbfG).
(8) AAnnddeerree HHeerrkkuunnffttssbbeerreeiicchhee im Sinne
dieser Satzung sind Anfallstellen von Ab-
fällen, die nicht zu den Haushalten zählen,
insbesondere Gewerbebetriebe und öf-
fentliche Einrichtungen. Hinsichtlich der
Inanspruchnahme abfallwirtschaftlicher
Leistungen sind Abfallerzeuger anderer
Herkunftsbereiche, bei denen Restabfälle
und verwertbare Abfälle in haushaltstypi-
scher Art und Menge anfallen, Haushalten
gleichgestellt.
(9) AAbbffäällllee aauuss pprriivvaatteenn HHaauusshhaallttuunnggeenn
sind Abfälle, die in privaten Haushalten
im Rahmen der privaten Lebensführung
anfallen, insbesondere in Wohnungen und
zugehörigen Grundstücks- und Gebäude-
teilen sowie in anderen vergleichbaren An-
fallorten wie Wohnheimen oder Einrich-
tungen des betreuten Wohnens, soweit
diese nicht als Pflegeheime anzusehen
sind.
(10) AAbbffäällllee aauuss aannddeerreenn HHeerrkkuunnffttssbbeerreeii--
cchheenn als privaten Haushaltungen sind ge-
werbliche Siedlungsabfälle, die in der An-
lage Abfallverzeichnis, der Verordnung
über das Europäische Abfallverzeichnis
(Abfallverzeichnisverordnung – AVV) vom
10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379) auf-
geführt sind. Das sind insbesondere: a)
gewerbliche und industrielle Abfälle, die
Abfällen aus privaten Haushalten auf-
grund ihrer Beschaffenheit und Zusam-
mensetzung ähnlich sind, sowie b) Abfälle
aus privaten und öffentlichen Einrichtun-
gen mit Ausnahme der in Abs. 8 genann-
ten.
(11) PPrriivvaattee HHaauusshhaallttee sind zusammenhän-
gende, nach außen abgeschlossene Rä-
umlichkeiten, die von einer oder mehre-
ren Personen gemeinsam zum Wohnen
genutzt werden und die eine gemeinsame
Hauswirtschaft führen.
(12) Die AAbbffaalllleennttssoorrgguunngg im Sinne dieser
Satzung umfasst die Abfallverwertung und
Abfallbeseitigung und die dazu erforderli-
chen Maßnahmen des Bereitstellens,
Überlassens, Einsammelns, Beförderns,
Behandelns, Lagerns und Ablagerns der
Abfälle. 
(13) Als AAbbhhoollsstteellllee im Sinne dieser Sat-
zung gilt die dem anschlusspflichtigen
Grundstück am nächsten gelegene und an
einer dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Straße liegende Stelle, die mit einem
Entsorgungsfahrzeug nach DIN EN 1501-1
und einer Gesamtmasse von 26 t  ohne
Schwierigkeiten erreicht werden kann. Bei
Grundstücken, die mit einem Seitenlader
entsorgt werden, kann die Abholstelle von
der Stadt bestimmt werden.
(14) EEiiggeennee AAnnllaaggeenn sind Anlagen, die in
der tatsächlichen Verfügungsgewalt des
Erzeugers oder Besitzers von Abfällen zur
Beseitigung aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen stehen.
Bloße Vertragsbeziehungen im Dienstlei-
stungsbereich mit einem anderen Anla-
genbetreiber machen dessen Anlage nicht
zur „eigenen Anlage“ des Vertragspart-
ners.
(15) BBeesscchhääffttiiggttee im Sinne dieser Satzung
sind alle in einem Betrieb, Krankenhaus,
Gaststätte oder ähnlichen Einrichtung
Tätige (insbesondere Arbeitnehmer, Un-
ternehmer, mithelfende Familienange-
hörige, Auszubildende und Zivildienstlei-
stende) einschließlich Zeitarbeitskräfte.
Beschäftigte, die weniger als die Hälfte
der branchenüblichen Arbeitszeit beschäf-
tigt sind, sind bei der Ermittlung der Be-
schäftigtenzahl als Grundlage für die vor-
zuhaltenden Restabfallbehälter nur zu
einem Viertel zu berücksichtigen.
(16) VVoollllsseerrvviiccee im Sinne dieser Satzung
nutzen die an die öffentliche Abfallentsor-
gung Angeschlossenen, die entgegen der
Verpflichtung  nach § 8 Abs. 6 die Abfall-
behälter nicht selbst bereitstellen möch-
ten. Der Vollservice umfasst den Trans-
port der Abfallbehälter  vom Standplatz
im Grundstück zur Abholstelle und  den
Rücktransport zum Standplatz im Grund-
stück. Der Vollservice ist gebührenpflich-
tig. Der Vollservice kann nur gewährt wer-
den, wenn die Verpflichtungen nach § 11
Abs. 4 ff durch den Anschlusspflichtigen
eingehalten werden.

(17) EEiinnppeerrssoonneennggrruunnddssttüücckk im Sinne die-
ser Satzung ist ein Grundstück, auf wel-
chem laut aktuellem Einwohnermeldere-
gister grundsätzlich nur eine Person mit
Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz ge-
meldet ist.
(18) SSttaannddppllaattzz ist der Platz auf dem
Grundstück, der von den an die öffentli-
che Abfallentsorgung Angeschlossenen
zur Aufstellung der Abfallbehälter errich-
tet und unterhalten wird.
(19) SSaammmmeellssttaannddppllaattzz ist der Platz auf ei-
nem Grundstück eines an die öffentliche
Abfallentsorgung Angeschlossenen oder
auf einem Nachbargrundstück, welches
erworben, gepachtet oder gemietet
wurde, den mehrere Grundstückseigentü-
mer gemeinsam zur Aufstellung der für
ihre an die öffentliche Abfallentsorgung
angeschlossenen Grundstücke vorzuhal-
tenden Abfallbehälter errichten, unterhal-
ten und nutzen.
(20) EElleekkttrroo-- uunndd EElleekkttrroonniikkggeerräättee im
Sinne dieser Satzung sind haushaltstypi-
sche Altgeräte einschließlich aller Bau-
teile, Unterbaugruppen und Verbrauchs-
materialien, die zum Zeitpunkt des
Eintritts der Abfalleigenschaft Teile des
Altgerätes sind.
Dazu zählen insbesondere:
• Haushaltgroßgeräte,
• Kühlgeräte,
• Geräte der Informations- und Telekom-

munikationstechnik und Unterhaltungs-
elektronik,

• Gasentladungslampen,
• Haushaltkleingeräte, Beleuchtungskör-

per, elektrische und elektronische Spiel-
zeuge, Werkzeuge, Sport- und Freizeit-
geräte, Medizinprodukte sowie elek-
trische und elektronische Überwa-
chungs- und Kontrollinstrumente.

(21) HHMMTTVV--AAbbffäällllee im Sinne dieser Satzung
sind nicht gefährliche Abfälle zur Beseiti-
gung aus der humanmedizinischen und
tierärztlichen Versorgung und Forschung.
Diese Abfälle mit den Abfallschlüsselnum-
mern nach AVV 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01
und 18 02 03 werden durch die Stadt
gemäß § 3 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 einge-
sammelt, befördert und einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung zugeführt.

§§ 33
UUmmffaanngg ddeerr AAbbffaalllleennttssoorrgguunngg

(1) Die Stadt entsorgt die in ihrem Gebiet
angefallenen und überlassenen Abfälle
aus privaten Haushaltungen und Abfälle
aus anderen Herkunftsbereichen nach
Maßgabe der §§ 4 bis 7 bzw. der §§ 10 bis
13 KrW-/AbfG. Abfälle im Sinne dieser Sat-
zung sind insbesondere die in der Anlage
1 aufgeführten Abfälle.
(2) Die Besitzer von Abfällen, die in der
Anlage 1 nicht genannt sind, sind ver-
pflichtet, diese in hierfür zugelassenen An-
lagen und Einrichtungen anzuliefern bzw.
sich hierzu geeigneter Dritter zu bedienen.
(3) Vom Einsammeln und Befördern durch
die Stadt sind die in der Anlage 2 aufge-
führten Abfälle ausgeschlossen.
(4) Soweit Abfälle nach Menge, Art oder
Beschaffenheit vom Einsammeln und Be-
fördern durch die Stadt ausgeschlossen
sind, ist der Erzeuger oder Besitzer von
Abfällen selbst für den Transport verant-
wortlich. Überlassungspflichten gegenü-
ber dem Abfallwirtschaftsverband Chem-
nitz (AWVC) sind zu beachten. Sind die
Abfälle sowohl vom Einsammeln und Be-
fördern nach dieser Satzung als auch von
der Entsorgung durch den AWVC ausge-
schlossen, ist der Erzeuger oder Besitzer
von Abfällen für die ordnungsgemäße Ent-
sorgung bzw. Verwertung nach den ge-
setzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Von der Entsorgung ausgeschlossene Ab-
fälle dürfen der Einrichtung der öffentli-
chen Abfallentsorgung (inklusive den
Wertstoffhöfen) nicht überlassen werden.
Die Stadt berät hierzu die Abfallbesitzer
und empfiehlt entsprechende Entsor-
gungsanlagen.
(5) Die Ablagerung  von ausgeschlosse-
nen Abfällen in oder neben Abfallbehäl-
tern der öffentlichen Abfallentsorgung so-
wie auf Plätzen und sonstigen Flächen ist
untersagt.

§§ 44
VVeerrmmeeiidduunngg vvoonn AAbbffäälllleenn

(1) Jeder Abfallerzeuger oder -besitzer hat
die Menge der bei ihm anfallenden Abfälle
und ihren Schadstoffgehalt so gering wie
nach den Umständen möglich und zumut-
bar zu halten.
Die Stadt berät Abfallbesitzer oder Abfall-
erzeuger über die Möglichkeiten zur Ver-
meidung und Verwertung von Abfällen.
(2) Die Stadt wirkt bei der Gestaltung von
Arbeitsabläufen in ihren Dienststellen und
Einrichtungen und bei ihrem sonstigen
Handeln, insbesondere in ihrem Auftrags-
und Beschaffungswesen sowie bei Veran-
staltungen auf  ihren Grundstücken und
in ihren Einrichtungen auf die Entstehung
von möglichst wenig Abfall hin. Insbeson-
dere bei der Beschaffung von Arbeitsma-
terialien und Gebrauchsgütern sowie bei
Bauvorhaben sind nach Möglichkeit Pro-

dukte zu verwenden, die aus Wertstoffen,
in abfallarmen Verfahren oder aus nach-
wachsenden Rohstoffen hergestellt wur-
den oder die sich durch besondere Lang-
lebigkeit und Reparaturfreundlichkeit
auszeichnen, die umweltverträglich ent-
sorgt werden können bzw. frei von Schad-
stoffen sind.
(3) Die Stadt wirkt auf Gesellschaften und
Körperschaften, an denen sie beteiligt ist,
ein, damit diese ebenfalls die Entstehung
von Abfällen weitestgehend vermeiden.

§§ 55
VVeerrwweerrttuunngg vvoonn AAbbffäälllleenn

(1) Jeder Abfallerzeuger oder -besitzer ist
verpflichtet, die bei ihm anfallenden Ab-
fälle nach Abfallarten getrennt zu halten.
Das Getrennthalten der Abfälle ist die we-
sentliche Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße und effektive Verwertung
bzw. Beseitigung der jeweiligen Abfallart.
(2) Für Abfälle zur Verwertung in haus-
haltstypischen Mengen sind die durch die
Stadt vorgehaltenen Getrenntsammelsys-
teme zu benutzen.Das sind insbesondere
Getrenntsammelsysteme für:
• organische kompostierbare Abfälle

gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1,
• Sperrabfall gemäß § 15 und
• Papier, Pappe, Kartonagen gemäß § 19.
(3) Für gebrauchte Verkaufsverpackungen
von privaten Endverbrauchern, die im Rah-
men von dualen Systemen gemäß § 6 Abs.
3 VerpackV gesammelt werden, können
die durch die Vertragspartner der zuge-
lassenen dualen Systeme zur Verfügung
gestellten Sammelsysteme wie folgt ge-
nutzt werden:
1. Verkaufsverpackungen aus Glas (Fla-

schen und andere Behältnisse) nach
Farbe getrennt (farblos, grün, braun)
in die öffentlich aufgestellten Sammel-
behälter. Die Sammelbehälter für Glas
dürfen zur Vermeidung von Lärmbelä-
stigungen im Interesse der Anwohner
nur montags bis freitags von 07:00 bis
20:00 Uhr und samstags von 07:00 bis
14:00 Uhr benutzt werden. Nicht in die
Depotcontainer für Glasverpackungen
gehören insbesondere Flachglas, Spie-
gelglas, Vasen, Schalen, Fensterglas,
Kristallglas, Glühlampen u. Ä.

2. Leichtverpackungen, das sind Ver-
kaufsverpackungen aus Metallen,
Kunststoffen und Verkaufsverpackun-
gen, die aus verschiedenen Materia-
lien bestehen (Verbunde), in die haus-
haltsnah aufgestellten Wertstoffbe-
hälter (Gelbe Tonne) bzw. in die zur
Verfügung gestellten Wertstoffsäcke
(Gelbe Säcke). Nicht in die Gelben Ton-
nen/Gelben Säcke gehören insbeson-
dere Spielzeug aus Kunststoff, Gegen-
stände aus Haushalt und Garten aus
Kunststoff bzw. Metall u. Ä.

3. Verkaufsverpackungen aus Papier,
Pappe und Kartonagen in die haushalt-
nah aufgestellten Sammelbehälter
(Blaue Tonnen) und im Falle von
großen sperrigen Kartonagen in die
Presscontainer auf den städtischen
Wertstoffhöfen.Nicht in die Blauen
Tonnen bzw. zur Papier-, Pappe- und
Kartonagensammlung gehören ins-
besondere Tapeten, Hygienepapiere,
Papierservietten, Kohlepapier, ver-
schmutzte, gewachste und beschich-
tete Papiere/Pappen, Getränkever-
packungen, Aktenordner u. Ä. 

§§ 66
AAnnsscchhlluussss-- uunndd 

BBeennuuttzzuunnggssrreecchhtt//--zzwwaanngg
(1) Jeder Anschlussberechtigte nach § 2
Abs. 1 eines Grundstückes im Stadtgebiet
hat im Rahmen dieser Satzung das Recht,
sein Grundstück an die öffentliche Einrich-
tung der Abfallentsorgung anzuschließen
(Anschlussrecht). Jeder Anschlussberech-
tigte und jeder sonstige Abfallbesitzer im
Stadtgebiet hat im Rahmen dieser Sat-
zung das Recht, die Einrichtungen der Ab-
fallentsorgung bestimmungsgemäß zu be-
nutzen (Benutzungsrecht).
(2) Anschlusspflichtige nach § 2 Abs. 1 sind
verpflichtet, ihre Grundstücke an die öf-
fentliche Abfallentsorgung nach dieser
Satzung anzuschließen (Anschlusszwang). 
(3) Die Anschlusspflichtigen und sonsti-
gen Erzeuger und Besitzer von Abfällen
aus privaten Haushaltungen insbeson-
dere Mieter und Pächter sind verpflichtet,
diese Abfälle der Stadt nach Maßgabe der
Abfallsatzung der Stadt zu überlassen und
die Abfallentsorgung nach Maßgabe die-
ser Satzung zu benutzen (Benutzungs-
zwang). 
(4) Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur
Beseitigung (insbesondere Restabfall)
aus anderen Herkunftsbereichen sind ver-
pflichtet, diese Abfälle der Stadt zu über-
lassen, soweit sie diese Abfälle nicht in ei-
genen Anlagen beseitigen. Sie sind
verpflichtet, die Abfallbehälter  der Stadt
für die Aufnahme dieser Abfälle zu benut-
zen. Sie sind ebenfalls zur Überlassung
und zur Benutzung der Abfallbehälter ver-
pflichtet, wenn überwiegende öffentliche
Interessen die Überlassung erfordern.

§§ 77
BBeeffrreeiiuunngg vvoomm AAnnsscchhlluussss-- uunndd  

BBeennuuttzzuunnggsszzwwaanngg
(1) Eine Befreiung vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang wird auf Antrag des An-
schlusspflichtigen von der Stadt erteilt,
soweit der Anschlusspflichtige sachlich
begründet nachweist, dass auf seinem
Grundstück für einen befristeten Zeitraum
keine Abfälle anfallen (z.B. wegen Rekons-
truktionsmaßnahmen, Leerzug u. Ä.) und
dieser Tatbestand eine Befreiung recht-
fertigt. Die Befreiung erfolgt nicht rück-
wirkend.
(2) Grundstücke, die zu Wohnzwecken und
durch Gewerbe genutzt werden, werden
nur komplett vom Anschluss- und Benut-
zungszwang befreit, d. h., die getrennte
Befreiung der bewohnten bzw. der durch
Gewerbe genutzten Grundstücksteile ist
nicht möglich.
(3) Vom Benutzungszwang wird befreit,
wer nachweist, dass er Abfälle zur Verwer-
tung aus privaten Haushaltungen auf dem
anschlusspflichtigen Grundstück ord-
nungsgemäß und schadlos entsprechend
den Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft
(§ 5 KrW-/AbfG) verwertet (Eigenverwer-
tung). Die Befreiung vom Benutzungs-
zwang der Biotonne aufgrund einer Eigen-
verwertung ist bei der Stadt schriftlich zu
beantragen.
(4) Die Befreiung kann unter Bedingungen
erteilt und mit Auflagen verbunden wer-
den. Sie wird nur befristet und/oder un-
ter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt.
Die Erteilung von Auflagen kann auch
nachträglich erfolgen.
(5) Bis zur Bewilligung des Antrages blei-
ben der Anschluss- und Benutzungszwang
gemäß § 6 Abs. 2 sowie der Benutzungs-
zwang gemäß § 6 Abs. 3 und 4 bestehen.

§§ 88
AAuuffggaabbeenn ddeess AAnnsscchhlluussssppfflliicchhttiiggeenn

(1) Ein Standplatz gemäß § 2 Abs. 18 für
die Abfallbehälter ist von den an die öf-
fentliche Abfallentsorgung Angeschlosse-
nen auf ihren Grundstücken in ausreichen-
der Größe bereitzustellen, zu errichten
und zu unterhalten.
(2) Es ist möglich, den Standplatz auch auf
einem Nachbargrundstück zu errichten,
sofern das Einverständnis des Eigentü-
mers dieses Grundstücks nachgewiesen
ist. Die Verlegung des Standplatzes ist
schriftlich anzuzeigen.
(3) Die Grundstückseigentümer mehrerer
angeschlossener Grundstücke können ei-
nen gemeinsamen Standplatz gemäß § 2
Abs. 19 (Sammelstandplatz) auf einem der
Grundstücke der Nutzergemeinschaft
oder auf einem räumlich nahe gelegenen
Grundstück errichten und nutzen. Dieses
Grundstück muss sich im Besitz eines der
Grundstückseigentümer befinden bzw. es
muss ein abgeschlossener Pachtvertrag
mit dem betreffenden Grundstücksei-
gentümer vorliegen. Der Stadt muss der
Sammelstandplatz schriftlich angezeigt
werden.
(4) Der Anschluss- und Benutzungspflich-
tige hat dafür zu sorgen, dass die Abfall-
behälter allen ständigen Nutzern des
Grundstückes zugänglich sind und ord-
nungsgemäß genutzt werden können.
Werden Abfallbehälter verschlossen, um
unberechtigte Fremdnutzung auszusch-
ließen, so sind sie am Abholtag geöffnet
bereitzustellen, ausgenommen Abfall-
behälter mit Kippschloss.
(5) Auf Antrag können mehrere Anschluss-
und Benutzungspflichtige benachbarter
Grundstücke eine Gemeinschaft zur ge-
meinsamen Benutzung von Abfallbehäl-
tern bilden. In dem Antrag ist einer der An-
schluss- und Benutzungspflichtigen der
Stadt gegenüber zum Bevollmächtigten
zu bestimmen.
(6) Die an die öffentliche Abfallentsorgung
Angeschlossenen sind verpflichtet, am
Entsorgungstag bis 06:00 Uhr die Abfall-
behälter an der Abholstelle bereitzustel-
len oder bereitstellen zu lassen (Selbst-
bereitstellung). Die Abfallbehälter sind an
der Abholstelle derart aufzustellen, dass
vorübergehende Personen und der
Straßenverkehr nicht gefährdet werden
und die Entleerung und Abfuhr ohne
Schwierigkeiten und Zeitverzug durchge-
führt werden kann.
Die Abfallbehälter sind von den an die öf-
fentliche Abfallentsorgung Angeschlosse-
nen am Abholtag nach der Entleerung un-
verzüglich von der Abholstelle wieder zu
entfernen.
(7) Die Verpflichtung zur Selbstbereitstel-
lung entfällt nur, wenn der an die öffentli-
che Abfallentsorgung Angeschlossene bei
der Stadt den gebührenpflichtigen Voll-
service gemäß § 11 nutzt. 
(8) Privatstraßen, Privatwege und Privat-
grundstücke werden nur befahren, wenn
die an die öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossenen der Stadt unaufgefordert
die Genehmigung für eine kosten- und las-
tenfreie Überfahrt schriftlich erteilt haben
und die Befahrbarkeit mit einem Entsor-
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gungsfahrzeug nach DIN EN 1501-1 und ei-
ner Gesamtmasse von 26 t gesichert ist.
Kann das Grundstück eines an die öffent-
liche Abfallentsorgung Angeschlossenen
nur über die Zufahrt eines Dritten erreicht
werden, so hat er eigenverantwortlich alle
notwendigen Genehmigungen zur Über-
fahrt einzuholen und der Stadt zu über-
stellen. Für die zu befahrenden Privat-
straßen, Privatwege und Privatgrund-
stücke ist ganzjährig die Verkehrssiche-
rung sowie der Winterdienst durch die Ei-
gentümer abzusichern. Liegt für ein Grund-
stück keine Überfahrtgenehmigung vor,
gilt die Abholstelle gemäß § 2 Abs. 13 als
Übernahmestelle für die Abfallbehälter.

§§ 99
AAbbffaallllbbeehhäälltteerr

(1) Für das regelmäßige Einsammeln und
Befördern von Abfällen sind durch die
Stadt die folgenden bereitgestellten ge-
normten Abfallbehälter zugelassen:
a) ffüürr RReessttaabbffaallll
1140-l-Abfallbehälter1)

1180-l-Abfallbehälter
1120-l-Abfallbehälter 
1240-l-Abfallbehälter
1660-l-Abfallbehälter
1100-l-Abfallbehälter
1) nur zugelassen für Einpersonengrund-
stücke gemäß § 2 Abs. 17
b) ffüürr oorrggaanniisscchhee kkoommppoossttiieerrbbaarree AAbbffäällllee
((BBiiooaabbffäällllee)) 
1140-l-Abfallbehälter2)

1180-l-Abfallbehälter
1120-l-Abfallbehälter
1240-l-Abfallbehälter 

(Bestandsschutz)
1100-l-Abfallbehälter 
2) nur zugelassen für Grundstücke mit ei-
nem Haushalt
c) ffüürr PPaappiieerr,, PPaappppee,, KKaarrttoonnaaggeenn
1240-l-Abfallbehälter
1100-l-Abfallbehälter 
d) ffüürr ddiiee EEnnttssoorrgguunngg vvoonn HHMMTTVV--AAbbffäälllleenn
ggeemmääßß §§ 1188
1. für Abfälle mit den Abfallschlüsselnum-

mern AVV 18 01 01 und 18 02 01:
5-l-Sammelbehälter für spitze und
scharfe Gegenstände (Sharps)
120-l-Abfallbehälter (als Transport-
behälter für Sharp-Sammelbehälter,
gebührenfrei)
5-m3-Absetzcontainer

2. für Abfälle mit den Abfallschlüsselnum-
mern AVV 18 01 04 und 18 02 03:
1240-l-Abfallbehälter
1100-l-Abfallbehälter
5-m3-Umleerbehälter

Verschließbare Abfallbehälter für Restab-
fall, organische kompostierbare Abfälle,
Papier, Pappe und Kartonagen sowie
HMTV-Abfälle werden gegen Gebühr zur
Verfügung gestellt.
Für Großanfallstellen von Restabfall,
HMTV-Abfällen und Papier, Pappe und
Kartonagen können durch die Stadt unter
für den Einzelfall festzulegenden Bedin-
gungen zugelassen werden:
15-m3-Umleerbehälter/-Absetzcontainer
10-m3-Presscontainer
20-m3-Presscontainer
32-m3-Abrollcontainer
(2) Für das Einsammeln und den Transport
von nicht regelmäßig anfallendem Rest-,
Bio- und HMTV-Abfall werden auf Bestel-
lung durch die Stadt Abfallbehälter gemäß
Abs. 1 Satz 1, a),  b) und d) gegen Gebühr
zur Verfügung gestellt. 
(3) Die Stadt stellt die zur Aufnahme des
Abfalls erforderlichen Abfallbehälter und
Container (außer Presscontainer) gemäß
Abs. 1 zur Verfügung, hält sie instand und
organisiert einmal jährlich eine Innenrei-
nigung der Bioabfallbehälter. Eine Ver-
wendung der Abfallbehälter, die sich im
Eigentum der Stadt befinden, für Werbe-
zwecke und Beschriftungen ist nur mit Ge-
nehmigung der Stadt zulässig. 
Die Haftung für Schäden, die der Stadt
durch unsachgemäße Behandlung von Ab-
fallbehältern oder durch Einbringen aus-
geschlossener Stoffe und Gegenstände in
Abfallbehälter an den Sammelfahrzeugen
oder den Anlagen zur Abfallentsorgung
entstehen, richtet sich nach den Allgemei-
nen Vorschriften.
Die von der Stadt zur Verfügung gestell-
ten Abfallbehälter sind bei Um- oder Ab-
meldung der Abfallentsorgung an die
Stadt in ordnungsgemäßem Zustand
zurück zu geben.
(4) Die Stadt berät über die für das jewei-
lige Grundstück zweckmäßigsten Sam-
melsysteme und bestimmt nach Angabe
des Abfallvolumens durch den Anschluss-
pflichtigen/-berechtigten die Art, Anzahl
und den Benutzungszweck der auf dem
Grundstück aufzustellenden Abfallbehäl-
ter sowie Häufigkeit und Tag der Entlee-
rung.
(5) Gewerbliche Anfallstellen haben auf
ihren Grundstücken in einem angemesse-
nen Umfang Restabfallbehälter vorzuhal-
ten. Die Größe des Restabfallbehälters
richtet sich je nach Art des Gewerbes, nach
der Beschäftigtenzahl (im Folgenden
Besch.), der Anzahl der Gaststättenplätze
(Plätze), der Anzahl der Betten, z.B. in
Krankenhäusern (Betten), der Anzahl der

zu betreuenden Personen (Pers.), z.B. Kin-
der in Schulen, der Anzahl der zu pflegen-
den Personen in Pflegeheimen (Pers.) oder
nach ähnlichen Richtwerten. Das vorzu-
haltende Restabfallbehältervolumen pro
gewerblicher Anfallstelle ergibt sich aus
der Summe der vorgegebenen Richtwerte, 
z. B. für Gaststätten: Anzahl der Plätze
plus Anzahl der Beschäftigten. Werden
durch Kunden, Besucher usw. zusätzlich
relevante Abfallmengen erzeugt, ist das
Abfallbehältervolumen bedarfsgerecht zu
erhöhen.
In Abhängigkeit der genannten Richtwerte
sind mindestens folgende Restabfall-
behälter auf dem Gewerbegrundstück vor-
zuhalten:
bei vierwöchentlicher Entsorgung
bis 5 Besch./Plätze/Betten/Pers.
1 x 80-l-Abfallbehälter
bis 10 Besch./Plätze/Betten/Pers.
1 x 120-l-Abfallbehälter
bei zweiwöchentlicher Entsorgung
bis 20 Besch./Plätze/Betten/Pers.
1 x 120-l-Abfallbehälter
bis 60 Besch./Plätze/Betten/Pers.
2 x 240-l-Abfallbehälter
bis 100 Besch./Plätze/Betten/Pers.
3 x 240-l-Abfallbehälter
bei wöchentlicher Entsorgung
bis 160 Besch./Plätze/Betten/Pers.
2 x 240-l-Abfallbehälter
bis 200 Besch./Plätze/Betten/Pers.
1 x 660-l-Abfallbehälter
bis 400 Besch./Plätze/Betten/Pers.
1 x 1100-l-Abfallbehälter
Für gewerbliche Anfallstellen, die mehr als
400 Besch./Plätze/Betten/Pers. haben,
sind jeweils pro angefangenen 100
Besch./Plätze/ Betten/Pers. 1 x 240-l-Ab-
fallbehälter bei wöchentlicher Entsorgung
vorzuhalten.
(6) Auf gemischt genutzten Grundstücken
können ein bzw. mehrere Gewerbe bis zu
jeweils einer Beschäftigtenzahl von 4 Be-
schäftigten  mit Einverständnis des Grund-
stückseigentümers die vorhandenen Ab-
fallbehälter mit dem Wohngrundstück
gemeinsam nutzen. Die gemeinsame Nut-
zung der Abfallbehälter ist durch den
Grundstückseigentümer bei der Stadt
schriftlich anzuzeigen.
(7) Wird durch die Stadt festgestellt, dass
die vorhandenen Abfallbehälter für die
Aufnahme des regelmäßig anfallenden
Abfalls nicht ausreichen und sind trotz
schriftlicher Aufforderung durch die Stadt
zusätzliche Abfallbehälter nicht bestellt
worden, so werden die Anschlusspflichti-
gen zur Aufstellung der erforderlichen Ab-
fallbehälter verpflichtet.
(8) Bei vorübergehendem außergewöhn-
lichen Anfall von Abfällen können auf Be-
stellung über den  angemeldeten Bedarf
hinaus weitere Abfallbehälter gegen Be-
rechnung einer Sondergebühr zur Verfü-
gung gestellt werden, soweit der Betrieb
der Abfallentsorgung dies zulässt.
(9) Technische Systeme, die den An-
schlusspflichtigen in die Lage versetzen,
die Abfallgebühren verursachergerechter
auf die Mieter umzulegen, sind dann zu-
gelassen, wenn für deren Betrieb die zu-
gelassenen Abfallbehälter entsprechend
§ 9 Abs. 1 verwendet werden und am Ab-
holtag bei Vollservice die ungehinderte
Entsorgung gewährleistet ist.

§§ 1100
BBeennuuttzzuunngg ddeerr AAbbffaallllbbeehhäälltteerr

(1) In die Abfallbehälter dürfen entspre-
chend der Kennzeichnung nur haushalts-
typische Abfälle eingebracht werden. Ab-
fälle dürfen in die Abfallbehälter weder
eingestampft, eingepresst oder einge-
schlämmt werden. Ebenfalls dürfen sie
nicht in ihnen verbrannt werden. Es ist
nicht gestattet, brennende, glühende oder
heiße Abfälle in die Abfallbehälter zu fül-
len. Abfallbehälter dürfen nur soweit ge-
füllt werden, dass sich der Deckel noch
gut schließen lässt, um eine spätere Ent-
leerung zu ermöglichen. Die Abfallbehäl-
ter sind von den an die öffentliche Abfall-
entsorgung Angeschlossenen schonend
zu behandeln und sauber zu halten. Die
Sauberhaltung der Abfallbehälter kann
von den an die öffentliche Abfallentsor-
gung Angeschlossenen auf eigene Kosten
auch einer Reinigungsfirma übertragen
werden. Dabei ist zu beachten, dass die
Zuordnung der Abfallbehälter zu den
Standplätzen nicht verändert werden darf.
(2) Sperrige Gegenstände, Schnee, Eis,
Abfälle, die üblicherweise nicht dem Re-
stabfall (auch zerkleinert) zuzurechnen
sind, z. B. Maschinen- und Fahrzeugteile
jeglicher Art sowie Abfälle, welche die Ab-
fallbehälter, die Entsorgungsfahrzeuge
oder die Abfallentsorgungsanlagen be-
schädigen oder ungewöhnlich verschmut-
zen können, dürfen nicht in die Abfall-
behälter gefüllt werden.
(3) Der angefallene Abfall ist ausnahms-
los nur in die nach § 9 Abs. 1 zugelasse-
nen Abfallbehälter zu füllen. Andere als
die zugelassenen Abfallbehälter und sol-
che mit nicht zulässigem Inhalt werden
weder geleert noch abgefahren.
Die Gesamtmasse darf bei Abfallbehältern
nach der DIN EN 840 aus Sicherheitsgrün-
den folgende Höchstgrenzen nicht über-
schreiten:

1. für 80-l-/120-l-Abfallbehälter 32/48 kg
2. für 240-l-Abfallbehälter 96 kg
3. für 660-l-/1100-l-Abfallbehälter

264/350 kg
4. für 80-l-Abfallsäcke gemäß § 13 Abs. 5

20 kg
(4) Für Schäden, die durch unsachgemäße
Behandlung der Abfallbehälter, deren Ver-
lust oder durch Einbringen nicht zugelas-
sener Gegenstände an den Entsorgungs-
fahrzeugen oder den Abfallentsorgungs-
anlagen entstehen, haftet der Verursacher.
(5) Die Ablagerung von Abfällen jeglicher
Art neben den Abfallbehältern an der Ab-
holstelle ist unzulässig. Die Mitnahme von
Ablagerungen neben den haushaltnah zu
entsorgenden Abfallbehältern erfolgt nur
gegen schriftlichen Auftrag des an die öf-
fentliche Abfallentsorgung Angeschlosse-
nen und gegen Zahlung der festgelegten
Gebühr.
(6) Die Ablagerung von Abfällen jeglicher
Art an den Depotcontainerstandplätzen
ist unzulässig und wird als Ordnungswid-
rigkeit geahndet.
(7) Die Stadt ist nicht verpflichtet, Abfälle,
die sich beim Kippen des Behälters nicht
lösen, manuell aus den Behältern zu ent-
fernen.

§§ 1111
NNuuttzzuunngg ddeess VVoollllsseerrvviicceess

(1) Jeder an die öffentliche Abfallentsor-
gung Angeschlossene – mit Ausnahme
nach Abs. 2 – hat das Recht, sich von der
Verpflichtung zur Selbstbereitstellung der
Behälter nach § 8 Abs. 6 freistellen zu las-
sen und den Vollservice zu bestellen. Der
Vollservice ist für jede durch die Stadt
haushaltnah gesammelte Abfallart geson-
dert gemäß § 21 Abs. 5 schriftlich zu be-
stellen bzw. zu kündigen. Für die Durch-
führung der Leistungen des Vollservices
wird eine Gebühr gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1
Abfallgebührensatzung erhoben. Bei Inan-
spruchnahme des Vollservices gelten die
Verpflichtungen nach den Abs. 4 bis 10. 
(2) Das Recht auf Vollservice kann für
Grundstücke, die bei der Rest- und Bioab-
fallabfuhr mit einem Seitenlader mit Ein-
mannbedienung entsorgt werden, nicht
gewährt werden. 
(3) Der kostenfreie Vollservice für die Ent-
sorgung der haushaltnah aufgestellten
Papierbehälter (Blaue Tonne) kann nur für
die Grundstücke gewährt werden, die den
gebührenpflichtigen Vollservice für die
Restabfall- und Bioabfallbehälter bei glei-
chen Standplatzbedingungen beauftragt
haben. Liegt eine Befreiung vom Benut-
zungszwang für Bioabfälle nach § 7 Abs.
3 i. V. m. § 14 Abs. 1 vor,  ist der beauf-
tragte gebührenpflichtige Vollservice für
den Restabfall Voraussetzung für die Ge-
währung des kostenfreien Vollservices für
die Blaue Tonne.
(4) Der an die öffentliche Abfallentsorgung
Angeschlossene hat zu sichern, dass das
ungehinderte Betreten des Grundstückes
am Entsorgungstag zum Zwecke des
Transports der Abfallbehälter durch das
Entsorgungspersonal möglich ist.
(5) Abfallbehälter sind in geschlossenen
Räumen oder im Freien grundsätzlich zu
ebener Erde aufzustellen. Für jeden 80-/
120-l-Abfallbehälter muss ein Standplatz
von mindestens 70 x 70 cm, für jeden 240-l
-Abfallbehälter muss ein Standplatz von
mindestens 75 x 70 cm und in beiden Fäl-
len ein Zugang von mindestens 1,20 m für
den Transport der Abfallbehälter zur Ver-
fügung stehen. In geschlossenen Räumen
oder bei überdachten Standplätzen muss
die lichte Durchgangshöhe mindestens 
2 m betragen. Die Abstellräume sowie Zu-
gänge sind ausreichend elektrisch zu be-
leuchten. Für jeden Abfallbehälter mit 660 l
oder 1100 l Inhalt muss eine Standfläche
von mindestens 1,75 x 1,50 m zur Verfü-
gung stehen.
(6) Abfallbehälter können auch in Schrän-
ken, in Umhausungen oder hinter Sicht-
blenden abgestellt werden. Die Schrank-
türen müssen sich ohne bzw. mit einem
Dreikantsteckschlüssel der Größe M 5 öff-
nen und schließen lassen und dürfen nicht
in eine öffentliche Verkehrsfläche auf-
schlagen. 
(7) Im Freien gelegene Standplätze soll-
ten mit einem Sicht- und Verwehungs-
schutz von mindestens 1 m Höhe umgeben
und nur den Mietern im Grundstück zugän-
gig sein.
(8) Sammelstandplätze und Transport-
wege in den Großwohnanlagen sowie in-
nerhalb von Grundstücken müssen mit ei-
nem harten und dauerhaften, dem zu
erwartenden Behältergewicht angepass-
ten Belag versehen sein, der für das Be-
fördern der 80-l-/120-l- und 240- l- bzw.
660- l-/1100- l-Abfallbehälter (Masse bis
350 kg) ausgelegt ist. Es sind alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um die
Abfuhr des Abfalls ohne Schwierigkeiten
und Zeitverluste zu sichern. Die Transport-
wege im Grundstück sind ganzjährig si-
cher begehbar zu halten. Für die Trans-
portwege außerhalb der Grundstücke ist
die Straßenreinigungssatzung der Stadt
Chemnitz zu beachten.
Behinderungen auf Transportwegen oder
an Abfallbehälterstandplätzen, die der an
die öffentliche Abfallentsorgung Ange-

schlossene nicht zu vertreten hat, sind
dem Verursacher anzulasten.
(9) Der Standplatz ist möglichst so zu
wählen, dass auf dem Weg innerhalb des
Grundstückes zum Entsorgungsfahrzeug
keine Hindernisse (Rinnen, Absätze, an-
dere Unebenheiten) vorhanden sind, die
die Leichtigkeit der Entsorgung beein-
trächtigen.
(10) Der Transportweg auf dem Grund-
stück muss stets in verkehrssicherem Zu-
stand gehalten werden. Türen und Tore
müssen mit einer Feststellvorrichtung ver-
sehen sein. Schließsysteme für Zugänge
zu den Grundstücken (Haustür, Hoftor)
und Standplätzen bei gewünschtem Voll-
service werden nur akzeptiert, wenn der
Zugang durch Eingabe einer Codenummer
geöffnet werden kann und diese der Stadt
schriftlich angezeigt wurde. Eine Ver-
pflichtung zum Tragen der Abfallbehälter
besteht nicht.

§§ 1122
SSaammmmlluunngg uunndd AAbbffuuhhrr hhaauusshhaallttnnaahh eerr--

ffaasssstteerr AAbbffäällllee
(1) Die Restabfall-, Bioabfall- und Papier-
behälter und die Behälter für HMTV-Ab-
fälle werden turnusmäßig in der Zeit von
06:00 bis 20:00 Uhr an Werktagen geleert.
Die Abholtage bestimmt die Stadt.
(2) Die Entsorgungsturnusse für Restab-
fallbehälter gemäß § 9 Abs. 1 a) betragen:
• bis 120 l zwei- bzw. vierwöchentlich,
• ab 240 l wöchentlich oder zweiwöchent-

lich.
Der Entsorgungsturnus für Bioabfallbehäl-
ter gemäß § 9 Abs. 1 b) ist einmal wöchent-
lich.
Die Entsorgung der haushaltnah aufge-
stellten Papierbehälter gemäß § 9 Abs. 1
c) eines jeweiligen Entsorgungsgebietes
erfolgt nach den Festlegungen der Stadt
in einem einheitlichen Entsorgungstur-
nus.
Die Entsorgungsturnusse der Behälter für
HMTV-Abfälle gemäß § 9 Abs. 1 d) sind für
240-l- und 1100-l-Abfallbehälter wöchent-
lich oder zweiwöchentlich. Für die übrigen
Behälter für HMTV-Abfälle gemäß § 9 Abs.
1 d) werden die Leerungstermine mit den
an die öffentliche Abfallentsorgung Ange-
schlossenen entsprechend des Bedarfs
vereinbart.
Die Leerung der für Großanfallstellen im
Einzelnen bereit gestellten Großbehälter
(mit einem Volumen von 5 m3 und größer)
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 ist auf Abruf mög-
lich. 
(3) Die Abholtermine für die Abfallarten
Restabfall, Bioabfall, Papier, Pappe, Kar-
tonagen (PPK) und Sperrabfall (im Falle
der Straßensammlung) werden den Ei-
gentümern der an die öffentliche Abfall-
entsorgung angeschlossenen Grund-
stücke mit der Versendung des grund-
stücksbezogenen Entsorgungskalenders
mitgeteilt. Die Termine der Sperrabfall-
straßensammlung werden zusätzlich
durch Hausaushänge bekannt gemacht.
(4) Fällt der Abholtag auf einen gesetzli-
chen Feiertag, wird die Abfuhr am folgen-
den Werktag nachgeholt. Damit verschie-
ben sich alle folgenden Entsorgungstage
der Woche um einen Tag. Bei zusammen-
hängenden Feiertagen kann die Abfuhr
vorverlegt werden.
(5) Veränderungen der Abholtage gegenü-
ber Abs. 1 und 4 werden durch die Stadt
im Amtsblatt der  Stadt Chemnitz veröf-
fentlicht.
(6) Können die Rest- und Bioabfallbehäl-
ter, die Papierbehälter sowie die Behälter
für HMTV-Abfälle  durch Verschulden der
an die öffentliche Abfallentsorgung Ange-
schlossenen nicht geleert werden, so wer-
den sie vor der nächsten regelmäßigen Ab-
holung nur gegen Zahlung einer Son-
dergebühr entsprechend § 6 der Abfallge-
bührensatzung der Stadt entsorgt.

§§ 1133
EEnnttssoorrgguunngg vvoonn RReessttaabbffaallll

(1) Die Stadt entsorgt den in privaten
Haushalten und den in anderen Her-
kunftsbereichen anfallenden Restabfall
und bringt diesen zur Anlage des AWVC. 
(2) Restabfall ist der Anteil der Haushalt-
abfälle, der nicht als Abfall zur Verwertung
oder Abfall zur Beseitigung gesondert
überlassen und auf besonderen Entsor-
gungswegen gemäß § 14 bis 19 dieser Sat-
zung von der Stadt erfasst wird. Dazu
zählen insbesondere Zigarettenkippen,
Asche, verschmutztes Verpackungsmate-
rial, Kehricht, gefüllte Staubsaugerbeu-
tel, Glas- und Keramikscherben, Glühlam-
pen, Hygieneartikel, Gummi, Leder- und
Kunstlederartikel usw.
(3) Für die Erfassung stellt die Stadt den
an die öffentliche Abfallentsorgung Ange-
schlossenen genormte Abfallbehälter
nach § 9 Abs. 1 zur Verfügung.
(4) Die Größe des Restabfallbehälters ist
so zu wählen, dass das Volumen  für die
Aufnahme des Abfalls ausreicht. Für die
Bemessung des vorzuhaltenden Restab-
fallbehältervolumens werden Richtwerte
empfohlen. Der Richtwert ist abhängig von
der Zuordnung der Anzahl von Wohnungs-
einheiten zu einem Abfallbehälterstand-
platz. Je nach Anzahl der einem Standplatz
zugeordneten Wohnungen kann sich die-
ser Richtwert zwischen 10 l/Einwohner und

Woche (klassischer mehrgeschossiger
Wohnungsbau) und 15 l/Einwohner und
Woche (Großwohnanlagen) bewegen. Zu-
sätzlich gilt die Regelung nach § 9 Abs. 7.
(5) Für Restabfälle, die in Ausnahmefällen
das Fassungsvermögen der vorhandenen
Abfallbehälter übersteigen, stellt die Stadt
80-l-Abfallsäcke gebührenpflichtig zur
Verfügung. Abfallsäcke mit dem Aufdruck
– ASR – sind mit der gültigen Gebühren-
marke zu versehen und am Entsorgungs-
tag neben den Restabfallbehälter zur Ent-
sorgung bereit zu stellen.

§§ 1144
EEnnttssoorrgguunngg kkoommppoossttiieerrbbaarreerr  

AAbbffäällllee ((BBiiooaabbffäällllee))
(1) Die Erzeuger oder Besitzer von organi-
schen kompostierbaren Abfällen können
diese in Eigenkompostierung verwerten,
soweit dies auf dem angeschlossenen
Grundstück erfolgt und die Anforderun-
gen an eine ordnungsgemäße und schad-
lose Verwertung nach § 5 Abs. 3 des KrW-/
AbfG erfüllt werden (Befreiung vom Be-
nutzungszwang). Ordnungsgemäß und
schadlos ist die Verwertung nur dann,
wenn sämtliche anfallenden  organischen
kompostierbaren Abfälle verwertet wer-
den, die Verwertung mit den Vorschriften
des KrW-/ AbfG und anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften konform geht und
das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird. Die Stadt ist befugt, die
Ordnungsmäßigkeit der Verwertung zu
kontrollieren. Erfüllt der Erzeuger oder Be-
sitzer organischer kompostierbarer Ab-
fälle die Anforderungen nach § 5 KrW-/
AbfG nicht, sind diese Abfälle nach § 13
Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG der Stadt zu über-
lassen.
(2) Erzeuger und Besitzer  von organischen
kompostierbaren Abfällen aus gewerbli-
chen Anfallstellen bzw. aus öffentlichen
Einrichtungen können eine Biotonne nut-
zen, sofern Bioabfälle in haushaltstypi-
schen Mengen und Art anfallen. 
(3) Für Erzeuger oder Besitzer organischer
kompostierbarer Abfälle, die keine Vor-
aussetzungen für eine Eigenkompostie-
rung besitzen oder Erzeuger, die die Vor-
aussetzungen nach Abs. 1 für die Eigen-
kompostierung besitzen, diese jedoch
nicht nutzen wollen, stellt die Stadt ge-
normte Abfallbehälter nach § 9 Abs. 1 b)
für die getrennte Sammlung dieser Abfälle
zur Verfügung (Biotonne).
1. In den für das Getrenntsammeln orga-
nischer kompostierbarer Abfälle bereitge-
stellten und gekennzeichneten Behältern
(Biotonne) werden in haushaltstypischen
Mengen insbesondere gesammelt:
- Obst- und Gemüseabfälle,
- Eier- und Nussschalen,
- Kaffee- und Teefilter,
- Speisereste,
- Kleintierstreu, organisch kompostierbar,
- Rasenschnitt, Laub,
- Hecken- und Baumschnitt,
- geringe Mengen Fleischreste/ Knochen-

reste (geringe Menge ist der durch-
schnittliche Anfall in einem 4-Personen-
Haushalt).

Aus Gründen der Hygiene, der Sauberhal-
tung der Sammelbehälter und des Kom-
postierverfahrens sollten stark feuch-
tende Abfälle vor Einbringen in den
Sammelbehälter in saugfähiges Altpapier
eingeschlagen werden. 
2. Sperrige Pflanzenabfälle, insbesondere
Hecken-, Strauch- und Baumschnitt sowie
andere Pflanzenabfälle, die auf Grund ih-
rer Länge ohne weitere Vorbehandlung
nicht in die Biotonne passen, können bis
2 m3 pro Haushalt und Jahr an den Wert-
stoffhöfen abgegeben werden.
3. Alle anderen Abfälle zur Verwertung und
Beseitigung sind von der Sammlung in der
Biotonne ausgeschlossen.
(4) Von der Sammlung in der Biotonne
sind nicht haushaltstypische Mengen von
Abfällen nach Abs. 3 Nr. 1 ausgeschlos-
sen. Die Stadt benennt auf Anfrage mög-
liche Verwerterfirmen.
(5) Für die Entsorgung von Laub können
die durch die Stadt bereit gestellten Laub-
säcke gegen Gebühr erworben werden.
Diese Laubsäcke werden ganzjährig an
den Wertstoffhöfen angenommen. In der
Zeit vom 15.09. bis 30.11. eines Kalender-
jahres (saisonal bedingt) können die Laub-
säcke am Entsorgungstag zugebunden ne-
ben der Biotonne zur Entsorgung bereit-
gestellt werden. 
(6) Für die Entsorgung von Pflanzenabfäl-
len, Rasenschnitt, Hecken- und Baum-
schnitt können bei Mehranfall zusätzlich
die durch die Stadt bereitgestellten ge-
bührenpflichtigen Grünschnittsäcke in
den Größen 60 l und 120 l genutzt werden.
Die Grünschnittsäcke mit einem Volumen
von 60 l dürfen ein Maximalgewicht von
20 kg, die mit einem Volumen von 120 l
ein Maximalgewicht von 40 kg nicht über-
schreiten. Die Abgabe der Grün-
schnittsäcke ist ausschließlich an den
Wertstoffhöfen ganzjährig möglich.
(7) Die Fristen sowie die Art und Weise der
Weihnachtsbaumentsorgung werden
durch die Stadt in ortsüblicher Weise be-
kannt gemacht.

LLeesseenn SSiiee wweeiitteerr aauuff SSeeiittee 1166
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FFoorrttsseettzzuunngg vvoonn SSeeiittee 1155

§§ 1155
EEnnttssoorrgguunngg ssppeerrrriiggeerr AAbbffäällllee ((SSppeerrrraabbffaallll))
(1) Die Stadt entsorgt die in den privaten
Haushaltungen anfallenden sperrigen Ab-
fälle, die wegen ihres Umfangs, ihres Ge-
wichts oder ihrer Beschaffenheit nicht in
die von der Stadt zur Verfügung gestell-
ten Abfallbehälter untergebracht werden
können, diese beschädigen oder das Ent-
leeren erschweren könnten, durch sepa-
rate Sperrabfallentsorgung (Sperrabfall-
straßensammlung und Abgabe an den
Wertstoffhöfen). Der zur Sperrabfall-
straßensammlung bereit gestellte Sper-
rabfall darf nur so schwer sein, dass er von
max. 2 Personen von Hand verladen wer-
den kann. Im Zweifelsfall entscheidet die
Stadt, welche Gegenstände als Sperrab-
fall entsorgt werden.
(2) Gewerbliche Anfallstellen und öffentli-
che Einrichtungen können sich mit haus-
haltstypischen Mengen an dem angebo-
tenen Sammelsystem der Stadt beteiligen.
(3) Zur Sperrabfallstraßensammlung kön-
nen Holzabfälle (Holzmöbelteile, Bretter
u.Ä. – unbehandelt), Schrott, sonstiger
Sperrabfall (Mobiliar, Bodenbeläge u. a.
sperrige Einrichtungsgegenstände) in
haushaltstypischen Mengen bereitgestellt
werden.
(4) Im Rahmen der Sperrabfallstraßen-
sammlung können nicht eingesammelt
und transportiert werden:
• Restabfall,
• Abfälle in Mengen kompletter Haus-

haltsauflösungen/Zwangsräumungen,
• Abfälle aus Gebäudeentrümpelungen

zur Herstellung von Baufreiheit,
• Bauabfälle gemäß Anlage 2,
• Wertstoffe nach § 5 Abs. 3,
• Marktabfälle,
• Elektro- und Elektronikgeräte nach § 16,
• Problemstoffe nach § 17,
• Fahrzeugteile jeglicher Art/Reifen,
• nicht haushaltstypischer Schrott,
• Produktionsabfälle,
• Abfälle aus gewerblicher Tätigkeit,
• nicht haushaltstypische Abfälle aus

Handel und Gewerbe.
Gut erhaltene Möbel und gebrauchte funk-
tionstüchtige Gegenstände sollten durch
ihre Besitzer einer weiteren Verwendung
zugeführt werden. Die Stadt – Abfallbera-
tung – gibt Auskunft über entsprechende
Annahmestellen.
(5) Bereitstellung, Erfassung, Transport
und Behandlung von Sperrabfall sollten
so erfolgen, dass die Möglichkeiten der
Wiederverwendung und Verwertung ge-
nutzt werden können.
(6) Mindestens einmal jährlich wird Sper-
rabfall bis zu einer Höchstmenge von je-
weils 2 m3 pro Haushalt/Gewerbegrund-
stück straßenweise abgeholt. Zusätzlich
holt die Stadt Sperrabfall auf Bestellung
gegen Zahlung einer Gebühr vom Grund-
stück ab. Die Abholung erfolgt innerhalb
von 15 Werktagen nach schriftlicher  Auf-
tragserteilung an dem zwischen Auftrag-
geber und der Stadt vereinbarten Termin.
Die Bereitstellungsflächen werden durch
die Stadt am Abholtag besenrein beräumt.
(7) Der Sperrabfall ist am vorgesehenen
Abholtag am Fahrbahnrand vor dem jewei-
ligen Grundstück (Abholstelle nach § 2
Abs. 13), getrennt nach Holz und Schrott
in haushaltstypischen Mengen und son-
stigem Sperrabfall (nicht gebrauchsfähige
Polstermöbel, Matratzen u.Ä.) bereitzu-
stellen. Der Sperrabfall gilt als angefallen,
sobald er zur Abholung bereitgelegt ist.
(8) Sperrabfall kann nach Auftragsertei-
lung und gegen Zahlung einer Gebühr
auch aus Wohnungen in der Stadt Chem-
nitz abgeholt werden. Die Beauftragung
hat schriftlich unter Angabe der Art und
der Anzahl der zu entsorgenden Gegen-
stände zu erfolgen. Der Abholtermin wird
zwischen Auftraggeber und der Stadt nach
Auftragseingang vereinbart. 
Der Sperrabfall ist in der Wohnung oder
in Abstellräumen zur Abholung so bereit
zu stellen, dass ein ungehinderter Zugang
für das Entsorgungspersonal gewährlei-
stet ist. Größere Gegenstände sind vom
Auftraggeber in Teile zu zerlegen (max. ca.
80 kg), die von zwei Personen ohne Hilfs-
mittel mit durchschnittlichem Kraftauf-
wand und ohne abzusetzen vom Lagerort
durch das Grundstück bzw. das Treppen-
haus zum Sammelfahrzeug befördert wer-
den können. Das Abfuhrpersonal ist zu ei-
ner Demontage nicht verpflichtet. 
Die Transportwege müssen trittsicher
sein. Sie sind ausreichend zu beleuchten
sowie schnee- und glättefrei zu halten.
Der Sperrabfall ist vom Auftraggeber oder
seinem Beauftragten zu übergeben. Das
Entsorgungspersonal kann die Mitnahme
von Gegenständen aus Gründen der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes verweigern.
(9) Für die Abholung des Sperrabfalls vom
Grundstück gemäß Abs. 6 Satz 2 und aus
der Wohnung gemäß Abs. 8 ist die Bestel-
lung einer gebührenpflichtigen Expressab-
holung möglich. Hierbei wird der Sperrab-
fall an den folgenden  2 Tagen von Montag
bis Freitag nach Eingang des Auftrags ent-
sorgt.  

(10) Haushaltstypische Mengen sperriger
Abfälle bis max. 2 m3/Jahr und Haushalt
können auch an die Wertstoffhöfe ange-
liefert werden. Die Annahme erfolgt
während der Öffnungszeiten und zu den
Bedingungen der Benutzungsordnungen.
Für die Abgabe weiterer Abfallarten ist das
Annahmespektrum der Wertstoffhöfe zu
beachten.
An den Wertstoffhöfen nicht angenommen
werden:
• Restabfall,
• Abfälle in Mengen kompletter Haus-

haltsauflösungen/Zwangsräumungen,
• Abfälle aus Gebäudeentrümpelungen

zur Herstellung von Baufreiheit,
• Bauabfälle gemäß Anlage 2,
• Marktabfälle,
• Problemstoffe nach § 17,
• Fahrzeugteile jeglicher Art/Reifen,
• nicht haushaltstypischer Schrott,
• Produktionsabfälle,
• Abfälle aus gewerblicher Tätigkeit,
• nicht haushaltstypische Abfälle aus

Handel und Gewerbe.
§§ 1166

EEnnttssoorrgguunngg vvoonn EElleekkttrroonniikksscchhrrootttt
(1) Elektro- und Elektronikgeräte gemäß §
2 Abs. 20 sind vom Restabfall zu trennen
und einer gesonderten Erfassung zuzu-
führen.
(2) Elektro- und Elektronikgeräte gemäß
§ 2 Abs. 20 aus privaten Haushaltungen
werden kostenfrei an den Wertstoffhöfen
der Stadt nach den gesetzlichen Vorgaben
des Elektro- und Elektronikgerätegeset-
zes (ElektroG) gesammelt und über das
Rücknahmesystem der Hersteller entspre-
chend ElektroG der Verwertung zugeführt.
Die Geräte sollen in einem Zustand sein,
der eine spätere Verwertung und Demon-
tage zulässt. Die Selbstanlieferung ist in
haushaltsüblichen Mengen an den Wert-
stoffhöfen möglich.
(3) Gewerbliche Anfallstellen und öffentli-
che Einrichtungen können sich mit haus-
haltstypischen Mengen an dem angebo-
tenen Sammelsystem der Stadt beteiligen.
Die Selbstanlieferung größerer Mengen
von Geräten ist nur nach Voranmeldung
und Terminvereinbarung auf der Sammel-
stelle Betriebshof ASR, Blankenburgstraße
62 in 09114 Chemnitz möglich. Die Benut-
zungsordnung des ASR ist bei Selbstanlie-
ferung von Geräten einzuhalten.
(4) Produktionsabfälle, Abfall aus gewerbli-
cher Tätigkeit sowie nicht haushaltstypische
Abfälle aus Handel und Gewerbe sind von der
Sammlung ausgeschlossen. Diese sind über
zugelassene Fachbetriebe zu entsorgen.
(5) Zusätzlich holt die Stadt elektrische
und elektronische Großgeräte auf Bestel-
lung gegen Zahlung einer Transportge-
bühr vom Grundstück ab.

§§ 1177
EEnnttssoorrgguunngg vvoonn PPrroobblleemmssttooffffeenn

(1) Die in privaten Haushaltungen anfal-
lenden gesundheits- und umweltgefähr-
denden Abfälle (gefährliche Abfälle gem.
§ 41 KrW-/AbfG) müssen vom Restabfall
und von den Wertstoffen getrennt gehal-
ten werden. Problemstoffe im Sinne die-
ser Satzung sind die in der Anlage 1 auf-
geführten Abfälle, die in der Spalte
Entsorgung die Bezeichnung F haben. 
(2) Die in privaten Haushaltungen anfal-
lenden Abfälle nach Abs. 1 müssen, soweit
es sich um haushaltstypische Mengen
handelt, den mobilen Sammelstellen für
Problemstoffe, die durch die Stadt öffent-
lich bekannt gemacht werden, zugeführt
werden. Als haushaltstypische Mengen
gelten Abfallmengen bis 5 kg, bei Altfar-
ben bis zu 25 kg je Anlieferung. Für andere
Problemstoffe, die nicht in Anlage 1 auf-
geführt sind, benennt die Stadt geeignete
Entsorgungswege.
(3) Gewerbliche Anfallstellen und öffentli-
che Einrichtungen können sich mit haus-
haltstypischen Mengen an dem angebo-
tenen Sammelsystem der Stadt beteiligen.
Produktionsabfälle, Abfall aus gewerbli-
cher Tätigkeit sowie nicht haushaltstypi-
sche Abfälle aus Handel und Gewerbe sind
von der Sammlung ausgeschlossen. Diese
Abfälle sind über zugelassene Fachbe-
triebe zu entsorgen.

§§ 1188
EEnnttssoorrgguunngg vvoonn HHMMTTVV--AAbbffäälllleenn

(1) Anfallstellen für Abfälle mit der Abfall-
schlüssel-Nr. AVV 18 01 01 und 18 02 01 so-
wie 18 01 04 und 18 02 03 sind insbeson-
dere Arzt-, Zahnarzt- und Tierarztpraxen,
Tierheime, Apotheken, medizinische Ein-
richtungen, Krankenhäuser, Pflegeheime
und ähnliche Herkunftsorte des Gesund-
heitsdienstes.
1. Abfälle der Abfallschlüssel-Nr. AVV 18
01 01 (aus der Behandlung oder Vorbeu-
gung von Krankheiten beim Menschen)
und der Abfallschlüssel-Nr. AVV 18 02 01
(aus der Behandlung oder Vorbeugung
von Krankheiten bei Tieren) sind spitze
oder scharfe Gegenstände, insbesondere
Kanülen von Spritzen und Infusionssyste-
men, Skalpelle, Ampullen und sonstige
Gegenstände mit ähnlichem Risiko für
Schnitt- und Stichverletzungen. Diese Ab-
fälle müssen in stich- und bruchfesten Ein-
wegbehältern gesammelt, fest verschlos-
sen und sicher vor unbefugtem Zugriff
gelagert werden.

2. Abfälle der Abfallschlüssel-Nr. AVV 
18 01 04 (aus der Behandlung oder Vor-
beugung von Krankheiten beim Men-
schen) und der Abfallschlüssel-Nr. AVV 
18 02 03 (aus der Behandlung oder Vor-
beugung von Krankheiten bei Tieren) sind
Abfälle, an deren Sammlung und Entsor-
gung aus infektionspräventiver Sicht
keine besonderen Anforderungen gestellt
werden, das sind insbesondere Wund- und
Gipsverbände, Einwegwäsche, Einwegar-
tikel, Spritzenkörper. Diese Abfälle sind
in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen
und dichten Behältern zu sammeln und
ohne Umfüllen und Sortieren sicher vor
unbefugtem Zugriff zu lagern.
(2) KKlleeiinnaannffaallllsstteelllleenn (Besitzer von HMTV-
Abfällen aus eeiinneerr medizinischen Einrich-
tung, z. B. Arztpraxis, die sich auf einem
gemischt genutztem Grundstück befindet)
können die unter Abs. 1 genannten Abfälle
unter Einhaltung der dort genannten Vor-
gaben zur Verpackung und zur Lagerung
in die von der Stadt für die Restabfallent-
sorgung bereit gestellten Abfallbehälter
nach § 9 Abs. 1 a) geben. 
(3) GGrrooßßaannffaallllsstteelllleenn,, insbesondere Kran-
kenhäuser, Pflegeheime oder Besitzer von
HMTV-Abfällen aus mmeehhrreerreenn medizini-
schen Einrichtungen, z. B. Ärztehäuser, Ge-
meinschaftspraxen, die sich auf einem
Grundstück befinden, haben die unter Abs.
1 Nr. 1 und 2 genannten Abfälle unter Ein-
haltung der dort gestellten Forderungen
zur Verpackung und zur Lagerung in je-
weils getrennt vorgehaltenen Abfallbehäl-
tern für HMTV-Abfälle nach § 9 Abs. 1d) zu
sammeln und bereit zu stellen. Für Anfall-
stellen mit einem geringen Anfall an HMTV-
Abfällen der Abfallschlüssel-Nr. AVV 18 01
01 und 18 02 01 werden zur Erfassung die-
ser Abfälle 5-l-Sammelbehälter (Sharps)
gegen Gebühr zur Verfügung gestellt.
Für Restabfall gemäß § 13 sind entspre-
chend § 9 Abs. 1 a) i. V. m. Abs. 5 entspre-
chende Abfallbehälter vorzuhalten und für
die Aufnahme des Restabfalls zu benut-
zen.
Demzufolge sind mindestens 3 Abfall-
behälter für die vorgenannten Abfallfrak-
tionen vorzuhalten.
(4) Für weitere getrennt gesammelte Frak-
tionen (z.B. Papier, Pappe und Kartona-
gen, Wertstoffe) sind nach den Vorgaben
der Kreislaufwirtschaft die von der Stadt
angebotenen Sammelsysteme zu nutzen.

§§ 1199
EEnnttssoorrgguunngg vvoonn PPaappiieerr,, PPaappppee uunndd 

KKaarrttoonnaaggeenn
(1) Die Stadt erfasst die in privaten Haus-
haltungen anfallenden Mengen an Papier,
Pappe und Kartonagen (PPK) mittels haus-
haltnah aufgestellter Sammelbehälter
(Blaue Tonnen) und führt sie einer stoffli-
chen Verwertung zu. Pappen und Karto-
nagen, die wegen ihrer Größe und/oder
Menge nicht in die Blauen Tonnen passen,
werden auf den städtischen Wertstoffhö-
fen angenommen und anschließend einer
ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt.
(2) In die haushaltnah aufgestellten Sam-
melbehälter für PPK gehören insbeson-
dere:
• nicht verunreinigte graphische Papiere,

wie z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Kata-
loge, Prospekte,

• Verkaufsverpackungen aus Papier,
Pappe, Karton (ohne Anhaftungen von
Fremdstoffen), die im Rahmen der dua-
len Systeme gemäß § 6 Abs. 3 Ver-
packungsverordnung zu erfassen sind.

Von der Getrenntsammlung von PPK sind
insbesondere die in § 5 Abs. 3 Satz 2 ge-
nannten Abfälle sowie sonstige artfremde
Abfälle ausgeschlossen.
Zur Sicherstellung der stofflichen Verwer-
tung der erfassten Mengen an PPK gelten
besondere Qualitätskriterien. Die Stadt ist
berechtigt, die Leerung von Papiersam-
melbehältern mit nassen oder verunrei-
nigten Papieren oder Pappen oder ausge-
schlossenen Inhaltsstoffen zu verweigern.
(3) Gewerbliche Anfallstellen und öffentli-
che Einrichtungen können das angebo-
tene Getrenntsammelsystem nach Abs. 1
und 2 mitnutzen. 
(4) Für die Erfassung von PPK auf gemischt
genutzten Grundstücken gilt § 9 Abs. 6
analog.

§§ 2200
EEiiggeennttuummssüübbeerrggaanngg

(1) Beim Einsammeln und Befördern wer-
den Abfälle der Stadt Chemnitz zur Verfü-
gung gestellt, indem
1. diese zu den bekannt gemachten Abhol-
zeiten in der vorgeschriebenen Form zur
Abholung bereit gestellt werden (Holsys-
tem),
2. diese im Bringsystem den von der Stadt
betriebenen Sammelstellen (z. B. Wert-
stoffhof, Sammelstelle für Problemstoffe)
zugeführt werden.
(2) Abfälle gehen in das Eigentum der
Stadt über, sobald sie sich im oder auf
dem Entsorgungsfahrzeug oder bei den
Einrichtungen der Abfallentsorgung befin-
den.
(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Ab-
fall nach verlorenen Gegenständen zu su-
chen oder suchen zu lassen. Im Abfall vor-
gefundene Wertgegenstände werden als
Fundsachen behandelt.

(4) Es ist anderen Personen als den jewei-
ligen Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen i. S. dieser Satzung nicht gestattet,
bereitgestellte Abfälle zur Verwertung und
zur Beseitigung ohne Auftrag der An-
schluss- und Benutzungspflichtigen zu
durchsuchen oder wegzunehmen.

§§ 2211
AAnnzzeeiiggee-- uunndd AAuusskkuunnffttssppfflliicchhtt

(1) Der Anschlusspflichtige hat der Stadt
den erstmaligen Anfall von Restabfall, Bio-
abfall und HMTV-Abfällen, die Anzahl der
bewohnten Haushalte sowie bei gemischt
genutzten Grundstücken zusätzlich die
Anzahl der Gewerbe des Grundstücks un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen. Die
Pflicht zur Anzeige gilt insbesondere auch
für sonstige gebührenrelevante Verände-
rungen zu
a) dem betreffenden Grundstück (z. B. Ver-
änderungen des Standplatzes für Abfall-
behälter),
b) Veränderungen der Anzahl der bewohn-
ten Haushalte durch Neubezug oder Auszug,
c) dem Namen und der Anschrift des An-
schlusspflichtigen bzw. 
d) dem Verwalter mit Vollmacht.
Zu gewerblich genutzten Grundstücken sind
außerdem folgende Angaben zu machen:
a) Art des Gewerbes (Vorlage der Gewer-
beanmeldung),
b) Name und Anschrift des Gewerbetrei-
benden,
c) Name und Anschrift des Grundstücks-
eigentümers,
d) Angaben zur Zahl der Beschäftigten je
Gewerbe, Einrichtungen, der zu betreuen-
den Personen, der Gaststättenplätze, der
Betten o. ä. Richtwerte.
Möchte sich der Gewerbetreibende oder
sonstige zur Nutzung des Grundstücks be-
fugte Personen nach § 2 Abs. 1 selbst an
die öffentliche Abfallentsorgung an-
schließen, muss dazu die Einverständni-
serklärung des Grundstückseigentümers
vorliegen.
(2) Der Anschlusspflichtige/-berechtigte
ist verpflichtet, bei Inanspruchnahme der
öffentlichen Abfallentsorgung die für die
Durchführung der Abfallentsorgung not-
wendigen Angaben zu machen.
(3) Wechselt der Anschlusspflichtige/-be-
rechtigte, so sind sowohl der bisherige als
auch der neue Anschlusspflichtige/-be-
rechtigte verpflichtet, der Stadt unverzüg-
lich den Wechsel schriftlich anzuzeigen.
Bis zu einer Neuregelung durch den neuen
Anschlusspflichtigen/-berechtigten wird
die mit dem bisherigen Anschlusspflichti-
gen/-berechtigten durchgeführte Abfal-
lentsorgung durch die Stadt fortgesetzt.
Ein gleichzeitig mit dem Wechsel des An-
schlusspflichtigen/-berechtigten durch
den neuen Anschlusspflichtigen/-berech-
tigten veranlasste Behälterummeldung
gilt einmalig als Neuanmeldung.
(4) Neu-, Ab- und Umbestellungen zu Ab-
fallbehältern werden jeweils zum 1. eines
Monats gültig, wenn diese bis spätestens
zum 10. Kalendertag des Vormonats bei
der Stadt eingehen. 
Bei Neuanmeldungen an die öffentliche
Abfallentsorgung kann nach Auftrag des
Anschlusspflichtigen/-berechtigten die
Bereitstellung der Abfallbehälter auch
nach dem Verstreichen der Frist gemäß
Satz 1 zum 1. des Monat erfolgen, wenn
dies bis 6 Werktage vor Ablauf des Vor-
monats schriftlich beauftragt wird. Diese
zusätzlich angebotene Leistung ist ge-
bührenpflichtig.  
Veränderungen zur Anzahl der bewohnten
Haushalte sind bis spätestens zum 10. Ka-
lendertag des auf den Bezug/Leerzug des
Haushaltes folgenden Monats bei der
Stadt einzureichen. 
(5) Die Bestellung und die Kündigung des
Vollservices durch den Anschlusspflichti-
gen/-berechtigten muss schriftlich bei der
Stadt vorliegen. Die Ausführung bzw. die
Einstellung des Vollservices erfolgt zum
1. des Folgemonats nach Be- bzw. Abbe-
stellung.
(6) Folgende genehmigungspflichtige Än-
derungen sind schriftlich bei der Stadt zu
beantragen:
a) Befreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwangs gemäß § 7 Abs. 1 und 2,
b) Befreiung vom Benutzungszwang der
Biotonne wegen Eigenverwertung gemäß
§ 7 Abs. 3 i.V.m. § 14 Abs. 1,
c) gemeinsame Nutzung von Abfallbehäl-
tern gemäß § 8 Abs. 5,
d) Bewilligung des 40-l-Restabfallbehäl-
ters bzw. des 40-l-Bioabfallbehälters
gemäß § 9 Abs. 1 a) und b).
Über diese Anträge wird nach Vorlage der
notwendigen Antragsunterlagen im Regel-
fall innerhalb eines Monats entschieden.
Im Falle der Genehmigung wird die Ände-
rung zum nächstmöglichen Termin (1. des
Folgemonats) wirksam.

§§ 2222
BBeettrreettuunnggss-- uunndd KKoonnttrroollllrreecchhtt

(1) Der Stadt ist gemäß § 14 KrW-/AbfG
zum Zweck des Einsammelns, zur Kon-
trolle der Abfallbehälter, der Einhaltung
des Trenngebotes der Abfälle sowie der
Behälterstandplätze ungehindert Zutritt
zu den Grundstücken zu gewähren.
(2) Zum Zweck der Überwachung ist die
Stadt insbesondere befugt, 

1. den Inhalt von Behältern zu kontrollieren,
2. die Kontrolle der ordnungsgemäßen Ei-
genkompostierung durchzuführen,
3. vor der Annahme von Abfällen Gutach-
ten von anerkannten Sachverständigen zu
verlangen, wenn zweifelhaft ist, ob Abfälle
in den abfallwirtschaftlichen Anlagen
schadlos entsorgt werden können.

§§ 2233
BBeennuuttzzuunngg ddeerr AAnnllaaggeenn ddeerr 

ööffffeennttlliicchheenn AAbbffaalllleennttssoorrgguunngg
(1) Die Stadt stellt für überlassungspflich-
tige Abfälle Anlagen der öffentlichen Ab-
fallentsorgung, wie Wertstoffhöfe, Sam-
melstellen für Problemstoffe zur Ver-
fügung bzw. weist diese zu. Ist der Betrieb
einer Anlage gestört, so ist die Stadt inso-
weit vorübergehend nicht zur Annahme
von Abfällen verpflichtet.
(2) Zur Aufrechterhaltung einer ordnungs-
gemäßen Abfallwirtschaft legt die Stadt
fest, welche der in Abs. 1 genannten Anla-
gen jeweils zu benutzen sind. Welche  Ab-
fallarten zu welchen Öffnungszeiten in den
einzelnen Anlagen angenommen  werden,
ist den jeweiligen Benutzungsordnungen
zu entnehmen. Im Einzelfall kann die An-
nahme von Abfällen zur Verwertung und
Beseitigung für bestimmte Zeiten und be-
stimmte Anlagen mengenmäßig be-
schränkt oder ausgeschlossen werden.
(3) Abfälle dürfen zum Zwecke der Entsor-
gung nur in den dafür zugelassenen Anla-
gen und Einrichtungen (Abfallentsor-
gungsanlagen) behandelt, gelagert oder
abgelagert werden.
(4) Es ist untersagt, sich von Abfällen
durch Verbrennen in jeglicher Form zu ent-
ledigen. Das betrifft insbesondere auch
das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen.
(5) Es ist nicht gestattet, Abfälle, die
außerhalb des Stadtgebietes angefallen
sind, in Einrichtungen der öffentlichen Ab-
fallentsorgung der Stadt zu entsorgen. Zu
diesen Einrichtungen gehören mobile An-
nahmestellen sowie Behältersysteme.

§§ 2244
MMiissssbbrraauucchh vvoonn AAnnllaaggeenn ddeerr 

ööffffeennttlliicchheenn AAbbffaalllleennttssoorrgguunngg
(1) An die öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossene, die nach Anzeige durch die
Stadt wiederholt die Biotonne gemäß § 9
Abs. 1 b) missbräuchlich nutzen oder die
missbräuchliche Nutzung dulden, indem
nicht kompostierbare Abfälle eingefüllt
werden, haben der Stadt die durch die ge-
botene Entsorgung zusätzlich entstehen-
den Kosten zu erstatten.
(2) An die öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossene, die nach Anzeige durch die
Stadt wiederholt die Restabfallbehälter
gemäß § 9 Abs. 1 a) missbräuchlich nut-
zen oder die missbräuchliche Nutzung
dulden, indem vom Restabfall zu tren-
nende Wert- oder Problemstoffe eingefüllt
werden, haben der Stadt die durch die ge-
botene Entsorgung zusätzlich entstehen-
den Kosten zu erstatten. Diese Regelung
gilt ebenso für Großanfallstellen gemäß
§ 18 Abs. 3 dieser Satzung, wenn sie nach
Anzeige wiederholt die Abfallbehälter für
Restabfall gemäß § 9 Abs. 1 missbräuch-
lich zu Entsorgung der vom Restabfall zu
trennenden HMTV-Abfälle (Abfallschlüs-
selnummer 18 01 01 und/oder 18 01 04) be-
nutzen.
(3) An die öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossene, die nach Anzeige durch die
Stadt wiederholt die Papierbehälter
gemäß § 9 Abs. 1 c) missbräuchlich nutzen
oder die missbräuchliche Nutzung dulden,
indem artfremde Abfälle eingefüllt werden,
haben der Stadt die nach Auftragserteilung
als Sonderentsorgung Restabfall die für
diese Entsorgung geltenden Gebühren
gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 Abfallgebührensat-
zung zu zahlen. Bei festgestellter  Wieder-
holung der missbräuchlichen Nutzung und
Nichtbeachtung des Getrennthaltegebots
kann der Papierbehälter abgezogen und
der an die öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossene zeitweise vom haushaltna-
hen Sammelsystem PPK ausgeschlossen
werden. Die Stadt informiert über Anlass
und Dauer der Maßnahme.
(4) An die öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossene, die nach Anzeige durch die
Stadt wiederholt die Behälter für HMTV-
Abfälle gemäß § 9 Abs. 1 d) i. V. m. § 18
missbräuchlich nutzen oder die miss-
bräuchliche Nutzung dulden, indem art-
fremde Abfälle eingefüllt werden oder die
vorgegebene Trennung der HMTV-Abfälle
nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird,
haben der Stadt die durch die gebotene
Entsorgung zusätzlich entstehenden Kos-
ten zu erstatten.
(5) An die öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossene, die durch unsachgemäße
Nutzung die Abfallbehälter beschädigen
oder zer-stören, sind zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.
(6) Anschluss- und Benutzungspflichtige/
-berechtigte, die entgegen ihrer gesetzli-
chen Pflicht Abfälle außerhalb genehmig-
ter oder in ungenehmigten Anlagen be-
handeln, lagern oder ablagern oder sich
durch wildes Ablagern entledigen, sind zur
Beseitigung des von ihnen verursachten
rechtswidrigen Zustandes verpflichtet.

LLeesseenn SSiiee wweeiitteerr aauuff SSeeiittee 1177
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§§ 2255
UUnntteerrbbrreecchhuunngg ddeerr 
AAbbffaalllleennttssoorrgguunngg

(1) Wird infolge höherer Gewalt, durch
Streikmaßnahmen, Betriebsstörungen,
wegen extremer Witterungsverhältnisse
oder Nichtbefahrbarkeit von Straßen,
durch behördliche Verfügungen oder Ver-
legung des Zeitpunkts die Abfallentsor-
gung vorübergehend eingeschränkt, un-
terbrochen oder verspätet durchgeführt,
so hat der an die öffentliche Abfallentsor-
gung Angeschlossene keinen Anspruch
auf Schadenersatz oder auf Ermäßigung
von Gebühren.
(2) Ist das Abholen der Abfälle aus einem
der vorgenannten Gründe unterblieben, so
wird es sobald wie möglich nachgeholt. So-
weit der Betrieb der von der Stadt zur Ver-
fügung gestellten Einrichtungen der Abfal-
lentsorgung bzw. zugewiesenen Abfall-
entsorgungsanlagen gestört ist, wird die
Stadt im Rahmen der ihr gegebenen Mög-
lichkeiten für Ausgleichsmöglichkeiten
sorgen bzw. darauf hinwirken, dass die
Störungen behoben werden.

§§ 2266
MMooddeellllvveerrssuucchhee

(1) Zur Erprobung von neuen Methoden
und Systemen zur Abfallerfassung und -
beförderung  sowie zur Getrennthaltung
von Abfällen kann die Stadt Modellversu-
che mit örtlich und zeitlich begrenzter Wir-
kung durchführen oder dazu Unterstüt-
zung gewähren.
(2) Die Modalitäten gebührenrelevanter
Modellversuche sind in einer separaten
Satzung zu regeln.

§§ 2277
GGeebbüühhrreenn

Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme
der öffentlichen Abfallentsorgung Ge-
bühren nach Maßgabe der Abfallge-
bührensatzung. Für Tätigkeiten, die in Aus-
übung der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben
wahrgenommen werden (Amtshandlun-
gen), werden Verwaltungsgebühren und
Auslagen (Kosten) nach der Verwaltungs-
kostensatzung der Stadt Chemnitz erhoben.

§§ 2288
DDuurrcchhsseettzzuunngg vvoonn PPfflliicchhtteenn

Kommt der an die öffentliche Abfallent-
sorgung Angeschlossene nach § 2 seinen
Pflichten aus der Abfallsatzung nicht nach,
so wird die Stadt Chemnitz zur Durchset-
zung der Pflichten im Einzelfall Anordnun-
gen als Verwaltungsakt erlassen und diese
im Wege der Zwangsvollstreckung nach
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für
den Freistaat Sachsen durchsetzen.

§§ 2299
OOrrddnnuunnggsswwiiddrriiggkkeeiitteenn

(1) Ordnungswidrig gemäß § 17 Abs. 1
SächsABG und § 124 SächsGemO handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen Anlage 2 ausgeschlossene Ab-
fälle ohne Genehmigung der zuständigen
Stellen der Abfallentsorgung zuführt,
2. von der Entsorgung ausgeschlossene
Abfälle in oder neben Abfallbehältern der
öffentlichen Abfallentsorgung sowie auf
Plätzen und sonstigen Flächen verbringt
(§ 3 Abs. 5),
3. entgegen § 6 Abs. 2, 3 und 4 seine Ab-
fälle nicht der Stadt überlässt und die Ab-
fallbehälter der Stadt nicht benutzt,
4. entgegen den §§ 5, 14 und 19 Verkaufs-
verpackungen, Bioabfälle oder Papier,

Pappe und Kartonagen nicht vom Restab-
fall trennt und nicht den dafür vorgesehe-
nen Behältern bzw. Wertstoffsammelstel-
len zuführt, 
5. entgegen § 5 Abs. 3 Nr. 1 zu anderen als
den genannten Einwurfzeiten die Sammel-
behälter für Glas benutzt,
6. entgegen § 8 Abs. 1 keinen Standplatz
auf dem angeschlossenen Grundstück er-
richtet,
7. entgegen § 8 Abs. 6 Abfall- und Wert-
stoffbehälter die Öffentlichkeit gefähr-
dend aufstellt oder nach der Entleerung
nicht unverzüglich von der Abholstelle
entfernt,
8. entgegen § 9 Abs. 1 andere als die zu-
gelassenen Abfallbehälter zur Abfallerfas-
sung nutzt,
9. entgegen § 9 Abs. 5 keinen Restabfall-
behälter entsprechend der Vorgabe vor-
hält,
10. entgegen § 10 Abfallbehälter unzuläs-
sig nutzt bzw. Abfälle unzulässig ablagert,
11. entgegen § 15 Sperrabfall nicht ent-
sprechend den festgelegten Ablagerungs-
bedingungen bereitstellt oder von der
Sperrabfallentsorgung ausgeschlossene
Abfälle ablegt,
12. entgegen den §§ 18, 24 HMTV-Abfälle
nicht entsprechend der Vorgabe trennt
und nicht den dafür vorgesehenen Behäl-
tern für HMTV-Abfälle zuführt,
13. entgegen § 20 Abs. 4 ohne Auftrag der
Anschluss- und Benutzungspflichtigen Ab-
fälle durchsucht oder wegnimmt, 
14. entgegen § 21 als Anschlusspflichtiger
die schriftliche An- oder Ummeldung der
Anschluss- und Benutzungspflicht unter-
lässt bzw. die erforderlichen gebührenre-
levanten Angaben nicht oder unvollstän-
dig oder nicht wahrheitsgemäß macht
oder die Änderung von Haushalten nicht
innerhalb der Frist einreicht,
15. entgegen § 23 sich der Abfälle durch
rechtswidriges Behandeln, Lagern und Ab-
lagern sowie durch Verbrennen entledigt,
16. gegen die in § 23 genannten Benut-
zungsordnungen der Einrichtungen der
Abfallentsorgung verstößt,
17. gemäß § 24 die Restabfall-, HMTV-
oder Papierbehälter sowie die Biotonne
missbräuchlich nutzt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß
§ 17 SächsABG mit einer Geldbuße bis zu
50.000,00 e geahndet werden.
(3) Andere Straf- und Bußgeldvorschrif-
ten, insbesondere § 326 Abs. 1 StGB, § 61
KrW-/AbfG, bleiben unberührt.

§§ 3300
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2009 in
Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt
Chemnitz über die Entsorgung von Abfäl-
len (Abfallsatzung-AbfS) vom 2. Oktober
2003, einschließlich der 1. Satzung zur Än-
derung der Satzung der Stadt Chemnitz
über die Entsorgung von Abfällen vom 27.
April 2005, der 2. Satzung zur Änderung
der Satzung der Stadt Chemnitz über die
Entsorgung von Abfällen vom 20. Novem-
ber 2006 und der 3. Satzung zur Änderung
der Satzung der Stadt Chemnitz über die
Entsorgung von Abfällen vom 25. Januar
2008 außer Kraft.
Chemnitz, den 06.12.2008

BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin
(Dienstsiegel)

AAnnllaaggee 11
Liste der Abfälle, die von der Stadt eingesammelt und befördert werden:
LLff.. AAbbffaallllbbeezzeeiicchhnnuunngg AAbbffaallll-- EEnnttssoorr--
NNrr.. sscchhllüüsssseell--NNrr.. gguunngg

nnaacchh AAVVVV
1. AAbbffäällllee aauuss HHaauusshhaalltteenn -- ggeettrreennnntt eeiinnggeessaammmmeellttee FFrraakkttiioonneenn
1.1 gemischte Siedlungsabfälle 20 03 01 A

(Restabfall aus Haushaltungen)
1.2 gemischte Siedlungsabfälle 20 03 01 B

(getrennt erfasste Bioabfälle 
privater Haushalte)

1.3 Sperrabfall 20 03 07 D, E
1.4 Wertstoffe
1.4.1 Papier und Pappe 20 01 01 C, E
1.4.2 Glas 20 01 02 E
1.4.3 Metalle 20 01 40 D, E
1.4.4 Kunststoffe 20 01 39 E
1.4.5 Holz mit Ausnahme desjenigen, 20 01 38 D, E

das unter 20 01 37 fällt
1.4.6 Bekleidung 20 01 10 E
1.4.7 Textilien 20 01 11 E
1.5 Problemstoffe (Schadstoffe)
1.5.1 andere Reaktions- und 07 02 08* F

Destillationsrückstände (Härter)
1.5.2 andere Reaktions- und 07 06 08* F

Destillationsrückstände 
(Desinfektionsmittel)

1.5.3 Halogenorganische Lösemittel, 07 07 03* F
Waschflüssigkeiten u. Mutterlaugen

1.5.4 Verpackungen, die Rückstände 15 01 10* F
gefährlicher Stoffe enthalten oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

1.5.5 Aufsaug- und Filtermaterialien 15 02 02* F
(einschließlich Ölfilter a. n. g.), 
Wischtücher und Schutzkleidung, die durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind

1.5.6 Laborchemikalien, die aus 16 05 06* F
gefährlichen Stoffen bestehen oder 
solche enthalten, einschließlich  
Gemische von Laborchemikalien

LLff.. AAbbffaallllbbeezzeeiicchhnnuunngg AAbbffaallll-- EEnnttssoorr--
NNrr.. sscchhllüüsssseell--NNrr.. gguunngg

nnaacchh AAVVVV
1.5.7 Öle und Fette, mit Ausnahme 20 01 26* F

derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
1.5.8 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und 20 01 27* F

Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
1.5.9 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und 20 01 28 F

Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 20 01 27 fallen

1.5.10 Lösemittel 20 01 13* F
1.5.11 Säuren 20 01 14* F
1.5.12 Laugen 20 01 15* F
1.5.13 Fotochemikalien 20 01 17* F
1.5.14 Reinigungsmittel, die gefährliche 20 01 29* F

Stoffe enthalten
1.5.15 Arzneimittel mit Ausnahme derje-, 20 01 32 F

nigen die unter 20 01 31 fallen
1.5.16 Pestizide 20 01 19* F
1.5.17 Batterien und Akkumulatoren, die un- 20 01 33* E

ter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 
fallen, sowie gemischte Batterien und 
Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten 

1.5.18 Leuchtstoffröhren 20 01 21* E, G
1.5.19 andere quecksilberhaltige Abfälle 20 01 21* F
1.5.20 gebrauchte Geräte, die Fluorchlor- 20 01 23* E, G

kohlenwasserstoffe enthalten
1.5.21 gebrauchte elektrische und elektro- 20 01 35* E, G

nische Geräte, die gefährliche Bauteile 
enthalten mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

1.5.22 gebrauchte elektrische und elektro- 20 01 36* E, G
nische Geräte mit Ausnahme derjenigen 
die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

22.. AAbbffäällllee aauuss ddeerr hhuummaannmmeeddiizziinniisscchheenn ooddeerr ttiieerräärrzzttlliicchheenn 
VVeerrssoorrgguunngg uunndd FFoorrsscchhuunngg

2.1 Abfälle aus der Geburtenhilfe, Diagnose, 
Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten

2.1.1 Spitze oder scharfe Gegenstände 18 01 01 A1
(außer 18 01 03), (z. B. Kanülen, Skalpelle)

2.1.2 Abfälle, an deren Sammlung und 18 01 04 A2
Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen 
gestellt werden (z. B. Wund- und 
Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

2.2 Abfälle aus Forschung, Diagnose, 
Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren

2.2.1 spitze und scharfe Gegenstände 18 02 01 A1
mit Ausnahme derjenigen, die unter 
18 02 02 fallen

2.2.2 Abfälle, an deren Sammlung und 18 02 03 A2
Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen 
gestellt werden

33.. GGaarrtteenn-- uunndd PPaarrkkaabbffäällllee ((eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh FFrriieeddhhooffssaabbffäällllee))
3.1 Biologisch abbaubare Abfälle 20 02 01 B
44.. GGeewweerrbbeeaabbffäällllee11))

4.1 gemischte Siedlungsabfälle 20 03 01 A
(Restabfall aus Gewerbe)

4.2 gemischte Siedlungsabfälle (getrennt 20 03 01 B
erfasste Bioabfälle aus Gewerbe)

4.3 Problemstoffe (Schadstoffe) F
4.4 Sperrmüll 20 03 07 D, E

* gefährliche Abfälle im Sinne des § 41 KrW-/AbfG 
1) Für Gewerbeabfälle unter Nr. 4 ist bei Zuordenbarkeit des Abfallerzeugers zu einer
in der AVV unter Kapitel 1 bis 12 oder 17 bis 19 genannten Branche eine entsprechende
Schlüsselnummer aus diesen Kapiteln zu verwenden.

BBeeggrriiffffssbbeessttiimmmmuunngg::

A Restabfallbehälter (Beseitigung, Restabfallbehandlungsanlage)
A1 Abfallbehälter für HMTV-Abfälle (Beseitigung)
A2 Abfallbehälter für HMTV-Abfälle 

(Beseitigung, Restabfallbehandlungsanlage)
B Biotonne (Verwertung, Kompostierung)
C haushaltnahe Papiertonne (Verwertung)
D Sperrabfallstraßensammlung 

(Beseitigung, Restabfallbehandlungsanlage oder Verwertung)
E Wertstoffhof (Verwertung, Restabfallbehandlungsanlage oder 

Beseitigung)
F Schadstoffmobil, stationäre Annahmestelle (Verwertung)
G Sammelstellen für Geräte im Sinne des ElektroG (Verwertung)

AAnnllaaggee 22
Liste der Abfälle, die vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt ausgeschlossen
sind:
1. LLff.. NNrr.. AAbbffaallllbbeezzeeiicchhnnuunngg AAbbffaallllsscchhllüüsssseell--

NNrr.. nnaacchh AAVVVV
1 Munition 16 04 01
2 Feuerwerkskörperabfälle 16 04 02
3 andere Explosivabfälle 16 04 03
4 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 17 09 04

mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

5 Körperteile und Organe einschließlich 18 01 02
Blutbeutel und Blutkonserven

6 Abfälle, an deren Sammlung und 18 01 03 und
Entsorgung aus infektionspräventiver 18 02 02
Sicht besondere Anforderungen gestellt werden

7 Chemikalien, die aus gefährlichen 18 01 06
Stoffen bestehen oder solche enthalten

8 Chemikalien mit Ausnahme der- 18 01 07
jenigen, die unter 18 01 06 fallen

9 zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 18 01 08
10 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, 18 01 09

die unter 18 01 08 fallen
11 Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 18 01 10

2. Zyanidhaltige und arsenhaltige Abfälle,
lösliche Salze und Altöle sowie gleichar-
tige Abfälle, die Gefahren für Gewässer und
für den Boden hervorrufen bzw. schädli-
che Umwelteinwirkungen  durch Luftver-
unreinigungen herbeiführen können,
3. Flüssigkeiten jeglicher Art und Konsi-
stenz, Eis, Schnee, Schlämme, Filter-
stäube und ähnliche Abfälle, die durch
Luftbewegungen leicht verweht werden
können und in größeren Mengen anfallen
oder die Gefahren für die Sammelbehäl-

ter, die Transportfahrzeuge und die Ent-
sorgungsanlagen oder ihrer Umgebung
hervorrufen oder schädlich auf sie einwir-
ken können oder in sonstiger Weise den
Ablauf des Entsorgungsvorganges nach-
haltig stören,
4. Abfälle aus der Tierhaltung, Stalldung
und Abfälle, die Gefahren oder erhebliche
Belästigungen   für das Betriebspersonal
hervorrufen können,
5. Küchen- und Speiseabfälle, die nicht in
privaten Haushaltungen anfallen und de

ren Beseitigung nach den Vorschriften des
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetzes (TierNebG) und der Verordnung
zur Duchführung des Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebV)
zu erfolgen hat,
6. Abfälle, die im Negativkatalog zur je-
weils gültigen Benutzungsordnung für die
Benutzung der Abfallentsorgungseinrich-
tung des Abfallwirtschaftsverbandes
Chemnitz aufgeführt sind, nicht aber Pro-
blemstoffe aus Haushaltungen, die durch
die Problemstoffsammlung erfasst wer-
den,
7. Abfälle aus Haushaltungen sowie Ab-
fälle zur Beseitigung aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen, die wegen Art, Menge, Größe oder
Gewicht nicht in zugelassenen Abfall-
behältnissen oder mit den Restabfallfahr-
zeugen oder sonstigen Sammelfahrzeu-
gen – auch im Rahmen der Sperrabfall-
abfuhr nicht transportiert werden können
(insbesondere Wurzelstöcke),
8. Abfälle, die gemäß § 24 KrW-/ AbfG ei-
ner Rücknahmepflicht unterliegen, soweit
Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur
Verfügung stehen. Das gilt insbesondere
für: Verpackungen im Sinne des § 3 der
Verordnung über die Vermeidung von Ver-
packungsabfällen (Verpackungsverord-
nung vom 21. August 1998, BGBl. I
S. 2379 ff),
9. Tierkörper, Tierkörperteile und Erzeug-
nisse tierischer Herkunft, die gemäß Tie-
rische Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setzes (TierNebG) zu beseitigen sind, mit
Ausnahme derer, die von haushaltstypi-
schen Heimkleintieren stammen.

HHiinnwweeiiss 
nnaacchh §§ 44 AAbbss.. 44 ddeerr GGeemmeeiinnddeeoorrddnnuunngg ffüürr
ddeenn FFrreeiissttaaaatt SSaacchhsseenn ((SSääcchhssGGeemmOO))
Zur öffentlichen Bekanntmachung der Sat-
zung der Stadt Chemnitz über die Entsor-
gung von Abfällen (Abfallsatzung-AbfS)
und der Satzung der Stadt Chemnitz über
die Erhebung von Gebühren für die Abfall-
entsorgung (Abfallgebührensatzung-
AbfGebS) wird folgender Hinweis gege-
ben:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der

Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 26.11.2008 den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 02/52 „Wohnbebauung Glösa-
Süd" – Bauabschnitt 4 als Satzung
beschlossen. Der Satzungsbe-
schluss wird hiermit bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt o.g. vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan in Kraft.
Jedermann kann den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan mit der
Begründung einschließlich Um-
weltbericht und die zusammenfas-
sende Erklärung nach § 10 Abs. 4
BauGB im
Stadtplanungsamt, Sachgebiet
Beratung, im Technischen Rat-
haus, Annaberger Straße 89,
während der Sprechzeiten Montag
und Dienstag von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr, Donnerstag von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00
Uhr bis 18.00 Uhr einsehen und
über den Inhalt Auskunft verlan-
gen.

BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggssaannoorrddnnuunngg::
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB
werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.

1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der SächsGemO
zu Stande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung

nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Geneh-
migung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt
worden sind,

3. die Oberbürgermeisterin dem
Beschluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemO wegen Gesetzwi-
drigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Zif-
fern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der

im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.
Ein Entschädigungsberechtigter
kann Entschädigung verlangen,
wenn durch diesen Bebauungs-
plan einer der in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten ist. Es han-
delt sich dabei um Entschädigung
für Aufwendungen im berechtigten
Vertrauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans in Vorbereitung auf die Ver-
wirklichung von Nutzungsmöglich-
keiten aus diesem Plan gemäß
§ 39, um Entschädigung in Geld
oder durch Übernahme für Vermö-
gensnachteile durch bestimmte
Festsetzungen gemäß § 40, um
Entschädigung bei der Begrün-
dung von Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten und bei der Festsetzung
von Pflanzbindungen gemäß § 41
und Entschädigung bei der Än-
derung oder Aufhebung einer bis-
her zulässigen Nutzung gemäß
§ 42 BauGB. Die Fälligkeit eines
solchen Anspruchs kann durch
schriftlichen Antrag bei der
Gemeinde herbeigeführt werden.
Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird.

Chemnitz, den 10.12.2008

ggeezz.. BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

ÖÖffffeennttlliicchhee BBeekkaannnnttmmaacchhuunngg

Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 02/52 „Wohnbebauung
Glösa-Süd" – Bauabschnitt 4

der Unteren Landwirtschafts-
behörde des Grünflächenamtes der
Stadt Chemnitz liegt aus der GGee--
mmaarrkkuunngg AAddeellssbbeerrgg folgender Ver-
trag zur Genehmigung nach dem
Grundstücksverkehrsgesetz vor:

FFlluurrssttüücckkee::

11775544//55 mmiitt 00,,22557722 hhaa GGFF

11775555 00,,11113300 hhaa GGLL

11775566//33 11,,44331100 hhaa GGLL

Landwirtschaftlichen und forst-

wirtschaftlichen Unternehmen, die
zur Aufstockung ihres Betriebes
am Erwerb der Grundstücke inter-
essiert wären, wird Gelegenheit
gegeben, der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde des Grünflächen-
amtes der Stadt Chemnitz, Bruno-
Salzer-Straße 12, 09120 Chemnitz
bis zum 19.12.2008 ihr Erwerbsin-
teresse schriftlich zu bekunden
und mitzuteilen, welchen Preis sie
bei einer eventuell gegebenen Er-
werbsmöglichkeit anbieten wür-
den.

ÖÖffffeennttlliicchheerr HHiinnwweeiiss

Information an Landwirte und 
Landwirtschaftsbetriebe

üübbeerr ddiiee UUnnaannffeecchhttbbaarrkkeeiitt uunndd ddaass
IInnkkrraaffttttrreetteenn ddeess TTeeiilluummlleegguunnggss--
ppllaanneess bbeettrreeffffeenndd ddaass UUmmlleegguunnggss--
vveerrffaahhrreenn 1100 –– „„AArrnnoo--HHoollzz--SSiieedd--
lluunngg““,, GGeemmaarrkkuunngg AAddeellssbbeerrgg

Der Umlegungsausschuss gibt
gemäß § 71 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) bekannt: Teilweise Unan-
fechtbarkeit und Inkrafttreten des
Teilumlegungsplanes „Ost“

Für das Umlegungsverfahren 10 –
„Arno-Holz-Siedlung“, ist der Teil-
umlegungsplan „Ost“ mit Ablauf
des 5. Dezember 2008 für nachfol-
gend aufgeführte Teile unanfecht-
bar geworden:
Ordnungsnummer 1 a vollständig.
Ordnungsnummer 6 Unanfecht-
barkeit nur für das Baulandflur-
stück 1873
Ordnungsnummer 11 vollständig.
Ordnungsnummer 26 vollständig
Ordnungsnummer 27 Unanfecht-
barkeit nur für das Baulandflur-
stück 1880
Dem Eintritt der Unanfechtbarkeit
steht es gleich, wenn der Teilum-
legungsplan lediglich wegen der
Höhe einer Geldabfindung an-
fechtbar ist. Der Teilumlegungs-
plan tritt mit dieser Bekanntma-
chung in den genannten Teilen in
Kraft.
Damit wird der bisherige Zustand
gemäß § 72 Abs. 1 Baugesetzbuch
durch den im Teilumlegungsplan
vorgesehenen neuen Rechtszu-

stand ersetzt. Diese Bekanntma-
chung schließt die Einweisung der
Eigentümer in den Besitz der zuge-
teilten Grundstücke ein.
Der Teilumlegungsplan kann bis
zur Berichtigung des Grundbuchs
bei der Geschäftsstelle des Umle-
gungsausschusses der Stadt
Chemnitz, Annaberger Straße 89
(Neubau Technisches Rat-
haus),09120 Chemnitz, 1. OG, Zim-
mer 136 - 141 zu nachfolgend ge-
nannten Zeiten: Montag, Dienstag
und Donnerstag von 8:30 bis 12:00
Uhr und Donnerstag zusätzlich
14:00 bis 18:00 Uhr, eingesehen
werden. Den Teilumlegungsplan
kann jeder einsehen, der ein be-
rechtigtes Interesse darlegt.
Gegen diese Bekanntmachung ist
der Widerspruch gemäß §§ 68 ff.
Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) zulässig. Der Widerspruch
ist innerhalb eines Monats, ge-
rechnet vom Tage nach dieser Be-
kanntmachung, schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Stadtverwal-
tung Chemnitz, Geschäftsstelle
des Umlegungsausschusses mit
Sitz Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz zu erheben. 

Chemnitz, 12. Dezember 2008

gez. KKrroonnee
stellv. Vorsitzender
des Umlegungsausschusses 
der Stadt Chemnitz

Bekanntmachung des Umlegungs-
ausschusses der Stadt Chemnitz 

-   wöchentlich neu!



VVeerrgg.. NNrr.. 5500//0099//000022
a) Name der Vergabestelle (Auf-
traggeber): Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Annaberger Straße
89, 09120 Chemnitz, Tel.: 0371/
488 2378, Fax: 0371 488 2396,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
Den Zuschlag erteilende Stelle:
Stadt Chemnitz, Sozialamt, Sach-
gebiet Verwaltung, Personal, An-
naberger Straße 93, 09120 Chem-
nitz Tel.: 0371/488 5015, Fax: 0371
488 5099
Stelle, bei der die Angebote einzu-
reichen sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Annaberger Straße
89, 09120 Chemnitz, Tel.: 0371/
488 2377, Fax: 0371 488 2396,
Email: submissionsstelle@stadt-
chemnitz.de
Nachprüfstelle: Landesdirektion
Chemnitz, Allg. Fach-/Rechtsauf-
sicht, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/5320,
Fax: 0371 5321 303
b) Vergabeverfahren: Leistungen
– Öffentliche Ausschreibung
c) Art und Ort der Leistung:
Ausführungsort: ARGE SGB II
Chemnitz, Elsasser Straße 10,
09120 Chemnitz
Art und Umfang der Leistung: 
- Bereitstellung von 3 Leiharbeit-

nehmer/innen als „Sachbearbei-
ter/innen Leistungsbearbeitung
SGB II”,

- Bereitstellung von 1 Leiharbeit-
nehmer/in „Fachassistent/in In-
terner Service”, 

- Bereitstellung von 1 Leiharbeit-

nehmer/in „Teamassistent/in
Servicecenter SGBII” bei der
ARGE SGB II

Chemnitz für den Zeitraum
01.04.2009-31.12.2009.
d) Aufteilung in mehrere Lose: nein
e) Ausführungsfrist:
Ausführungsfrist für den Ge-
samtauftrag: 50/09/002: Beginn:
01.04.2009, Ende: 31.12.2009
f) Verdingungsunterlagen: Verga-
beunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chem-
nitz, Submissionsstelle, Annaber-
ger Straße 89, 09120 Chemnitz,
Tel.: 0371/488 2378, Fax: 0371 488
2396, Email: submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de
Anforderung der Verdingungsun-
terlagen: bis: 30.12.2008
g) Einsicht der Verdingungsunter-
lagen: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371/488
2378, Fax: 0371 488 2396 
Digital einsehbar: nein
h) Entgelt für Verdingungsunterla-
gen:
Vervielfältigungskosten Gesamt-
maßnahme: 50/09/002: 7,00 EUR;
Zahlungseinzelheiten: Einzah-
lungsbeleg. Bargeldzahlung bei
Abholung möglich. Der Versand er-
folgt nach Vorlage der Kopie des
Zahlungsbeleges (keine Schecks).
Verspätet eingehende Anforderun-
gen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 08.01.2009
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz

Öffnungszeiten Mo-Mi 8.30-12.00
Uhr, Do 08.30-12.00 Uhr und 14.00-
18.00 Uhr
Das eingezahlte Entgeld wird nicht
erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Stadtkasse, Kreditinstitut:
Sparkasse Chemnitz, Kontonum-
mer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000, Verwendungszweck:
40012221 Vergabe-Nr. 50/09/002
i) Ablauf der Angebotsfrist:
23.01.2009, 10.30 Uhr
k) Sicherheitsleistung: keine
l) Zahlungsbedingungen:
siehe Vergabeunterlagen
m) Eignungsnachweise: Zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leis-tungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit hat
der Bieter Angaben zu machen
gemäß § 7 Nr.4 VOL/A: 
- Erlaubnis zur gewerbsmäßigen

Arbeitnehmerüberlassung durch
die Agentur für Arbeit, zustän-
dige Regionaldirektion

- Nachweis der Mitgliedschaft in
der Berufsgenossenschaft

- Erklärung des Bieters darüber,
dass 1. sein Vermögen weder das
Konkurs- noch das Vergleichsver-
fahren eröffnet oder die Eröff-
nung beantragt worden ist, 2. er
sich nicht in Liquidation befindet

- Auszug aus der Haftpflichtversi-
cherungspolice mit Angabe des
Deckungsschutzes - Referenzlis-te

n) Ablauf der Zuschlags- und Bin-
defrist: 20.02.2009
o) Der Bewerber unterliegt mit der
Abgabe seines Angebots auch den
Bestimmungen über nicht berück-
sichtigte Angebote (§ 27).

Öffentliche Ausschreibung

Grundstück: Fabrikstraße 11
Flurstück 1800/5 
Gemarkung Chemnitz
Größe: 4.216 m2

LLaaggee:: Das Grundstück liegt  in un-
mittelbarer Zentrumsnähe am
Fuße des Kaßberges und am
Chemnitzfluss. In direkter Nach-
barschaft befinden sich das Nah-
erholungsgebiet um den Schlos-
steich als Verbindung zum nahen
Küchwald, der Bereich um die
Markthalle mit Kabaretts, Kino,
Puppenbühne, Vierfelder-Sport-
halle und Kneipenmeile am See-
berplatz.
BBeebbaauuuunngg:: Die leer stehende denk-
malgeschützte Fabrikhalle der Fa.
Rich. Hartmann AG ist das einzige
nach dem 2. Weltkrieg erhalten ge-
bliebene Industriegebäude von ei-
nem ursprünglichen  Industrieun-
ternehmen des Maschinenbaues,
insbesondere des Lokomotiven-
baues,  das wesentlich für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt
Chemnitz verantwortlich zeichnet.
Erbaut wurde die Fabrikhalle um
1864. Die bauliche Substanz des
Gebäudes bedarf einer umfassen-
den Sanierung.
BBaauurreecchhtt:: Das Grundstück ist Be-
standteil des unbeplanten Innen-
bereiches. Die Zulässigkeit von
Bauvorhaben ist nach § 34 Abs. 1

BauGB unter Beachtung des Denk-
malschutzes zu beurteilen.  Das
Gebäude ist ein Kulturdenkmal
gemäß § 2 Sächsisches Denkmal-
schutzgesetz.  
KKaauuffpprreeiiss:: gegen Gebot 
HHiinnwweeiissee:: Alle tatsächlichen und
rechtlichen Angaben in diesem
Kurzexposè sind mit größtmögli-
cher Sorgfalt zusammengestellt
worden. Gleichwohl kann für die
Richtigkeit und Vollständigkeit
keine Gewähr übernommen wer-
den. Bei dieser Anzeige handelt es
sich um eine Aufforderung zur Ab-
gabe von Angeboten und eines In-
vestitionskonzeptes. Mit der Ab-
gabe eines Angebotes entsteht

kein Anspruch auf Abschluss eines
Kaufvertrages. Ihr Angebot senden
Sie bitte bis zum 28.01.2009 in ei-
nem verschlossenen Umschlag mit
der Aufschrift – Angebot Fabrik-
straße 11 – an das Liegen-
schaftsamt der Stadt Chemnitz,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz. Dieses Angebot sowie
weitere Immobilienangebote der
Stadt Chemnitz sind im Internet
unter www.chemnitz.de veröffent-
licht. 
Ansprechpartner: Frau Krumbie-
gel, Tel.: 0371/488 2366, E-Mail:
rita.krumbiegel@stadt-chemnitz.de.

GGööttsscchh

Immobilienangebot des Liegenschaftsamtes der Stadt Chem-
nitz  - Industriedenkmal der Richard Hartmann Werke
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